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Staatssekretär Ritter von Lex 

zum Abschied 

Nach zweimaliger Verlängerung seiner Dienstzeit ist 
der langjährige Staatssekretär im Bundesmini terium 
des Innern , Hans Ritter von Lex, Ende Okto er in den 
wohlverdienten Ruhestand getreten. Mit dem Großen 
Zapfenstreich einer Bunde grenzscbutzkapelle ver 
abschiedet en Bunde innenminister Dr. Schräder und 
die engeren fitarbeiter am 27. Oktober den bewährten 
Staat diener , der am gleicben Tage seinen 67 . Geburts
tag beging. 
Hans Lex, als Sobn eines Eisenbahnbeamten in 
RosenbeimjObb . geboren, widmete ich nach Ab 01-
vierung des Gymnasiums in seiner Vaterstadt in 
München dem Studium der R echts\vi senschaften. Zu 
Beginn des erst en Weltkrieges meldete ich der stud. jur. 
frei\villig zur Infanterie. Als :E ompanieführer in d r 
Somme-Schlacht erhielt Lex für per önliche Tapfer
keit und entscheidendes eigene Handeln die hö h te 
bayerische Kriegsau zeichnung, den Militär-Max- Jo
sepb-Orden, mit dem der per önliche Adel verbunden 
ist. Im Mai 191 , als sämtliche drei Brüder gefallen 
waren, wurde er aus der Front gezogen. Seine schwere 
Verwundung (Verlust des linken Beines) erhielt Ritter 
von Lex erst bei einem ü bungsschießen der bayeri chen 
Einwohnerwehr in den Wirren d Nachkriegs
jahre 1919. 
Die Beamtenkarriere führte den Juri ten nach Absol
vierung der Großen Staat prüfung 1921 über das 
bayerische Kultusministerium, den Bezirksamtma nn 
in Ro enbeim, das Reichsinnenministerium und das 
bayeriscbe Innenministerium im Oktober 1949 al 
ersten Staat ekretär in das neugebildete Bundes-

ministerium des Innern. Er wurde hier zuerst mit dem 
organisatorischen und per onellen Aufbau des H auses 
betraut . .J: ach Berufung eines zweiten t aats ekretärs 
gebörten zu seinem Arbeitsgebiet die Personal- und 
Hau haltsangelegenheiten, Verfas ungs- und Staat s
rechtsfragen owie die öffentliche Sicherheit (Bundes
grenzschutz und P olizei) und die Vorbereitung der 
zivilen Verteidigung. Insbe ondere in der Notstands
planung und im Aufbau eines neuen zivilen Bevölke
rungsschutzes erwuchsen dem erfahrenen Verwaltungs
fachmann wichtige und umfangreiche Aufgaben, denen 
er ich trotz einer körperlichen Behinderung mit 
ei rner Energie und großem Pflicbtbewußt ein und 
Pleiß widmete. 
Er t eine spätere Chronik der Bundesrepub1ik wird 
die großen Verdienste, die sich der erste Staat sekretär 
des Innenministeriums in den elf Jahren seines Wir
ken erworben hat, voll würdigen können. D ie Ver
leihung des Großen Verdienstkreuzes mit Stern und 
Schulterband - bereit im J ahre 1955 - war nur ein 
äußeres Zeichen des Danks, den die Bunde republik 
Ritter von Lex chuldet . An der Lö ung der aktuellen 
zivilen Verteidigungsprobleme, der Notstand gesetz
gebung und dem Notdienstgesetz , kann der taats
sekretär von Amt wegen nun nicht mehr teilhaben . 
Sein R at und eine Meinung werden aber gewiß auch in 
seinem Ruhesitz München weiterhin sehr gefragt sein. 
Mit menschlicher ·Wärm e und Ausgeglichenheit und 
mit Gerechtigkeitssinn , Tak t und Humor leitete er als 
wahre "Mutter des Mini teriums" dessen gescbäfts
mäßigen und inneren Dienst. Seinem Minister war er 
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ein ausgezeichneter ,Stabschef", seinen Beamten und 
Angestellten e;n fürsorglicher Vorgesetzter und kame
radschaftlicher Kollege. Vom Minist rialdirektor bis 
zur Putzfrau trauern alle Mitarbeiter dem Menschen 
Lex nicht wenjger als dem scheidenden Staatssekre
tär nach. 

"Cheyalier sans peur et sans reproche" war der hono
rable Beiname des französischen Feldmarschalls 
Bayard. Dem Bayern Lex gebührt der Ehrentitel 
"Ritter ohne Furcht und Tadel" in dreifacher Ein
sicht : al Soldat, als Beamter , und last not least als 
Mensch. '1.' . Z. 

Warum geht es mit der Zivilverteidigung nicht voran? 
Von Präsident a. D. Erich Hampe 

Die Feststellung, daß die ZivIlverteidigung in den 
westlichen Staaten während der letzten Ja hre nicht 
wesentlich weiter vorangekommen i. t , ist so offen
kundig, daß sie einer be on deren Begründung nicht 
mehr bedarf. Der 6. Jahre kongreß der Atlantic 
Treaty Association (ATA), der Anfang J-uli dieses 
J-ahres in Oslo tagte, stellte in seinen Forderungen 
u . a. auf, daß di Frage der Zivilverteidigung einer 
reali tischen Beurteilung und der be onderen Auf
merksamkeit bedürfe. Aus den Bundestagsdebatten 
elie es Frühjahre ist bekannt, daß das Thema des 
zivilen Bevölkerungsschutzes lebhaft von allen Par
teien erörtert wurde und der Bundesregierung die 

otwendigkeit einer ra cberen Verwirklichung drin
gend empfoblen wurde. 0 ergibt sieb eindeutig der 
Eindruck, daß von allen Seiten der westlichen Welt 
die Dringlichkeit dieses Problemes wohl anerkannt, 
aber anscheinend die Wege zur raschen Verwirklichung 
noch nicht gefunden und beschritten worden sind. So 
dürfte es geboten sein, die Frage, warum e mit der 
Zivilverteidigung nicht voran geht, einm al kritisch 
zu unter uchen. 
Die Behandlung dieser Frage muß von vornherein 
davon absehen, i h mit den billigen Redeweisen zu 
begnügen , wie i von oberflächlichen K nnern der 
Materie leicht ausgestreut werden , indem diese ver-
uchen, irgendwelchen beteiligten Stellen ein Versagen 

zuzuscrueben. Bei einer 0 komplexen Angelegenheit, 
wie ie die Zivilverteidigung darstellt, wäre der Versuch 
einer solchen Beantwortung leicbtfertig und ungerecht. 
Es muß vielmehr versu ht werden , die tieferen Ur
sachen des langsamen Fortschrittes auf diesem Gebiete 
zu ergründen , um auf diese Weise zu einem g rechten 
Urteil zu kommen . Welche tieferen I' achen in den 
einzelnen westlichen Ländern hier zugrunde liegen, 
muß dahingestellt bleiben da naturgemäß in jedem 
Land andere Gegebenheiten vorhanden sind. Der 
Versuch, dje tiefer n rachen für dies Erscheinung 
zu ergründen, wird de halb auf die Bundesrepublik 
beschränkt bleiben müssen. 
Die nach tehend niedergelegte Auffas ung ist aus ein r 
langjährigen Beschäftigung mit den Fragen de zivilen 
Bevölkerungsschutzes und den ich daraus ergebenden 
Erfahrungen gewonnen worden. ie ist b i dem eigenen 
Versuch, die Dinge vorwärts zu treiben auf die 
Schwierigkeit gestoßen , die der Verwirklichung de 
Aufbaues einer Zivilverteidigung entgeg n tehen, wld 
kann daher in Anspruch nehmen , nicht nur in reiner 
Theorie, sondern auf praktischer Erfahrung begründet 
zu ein. Als tiefere Ur achen der lang amen Entwick-

lung in der Bundesrepublik müs en hiernach eine 
R eihe von Mangelerscheinungen angesehen werden , 
die nacbstehend behandelt werden sollen. 

J. Falsche GrundeinsteIl ung 

Die Grundein tellung der Bevölkerung der Bundes
republik zur Frage der Zivilverteidigung ist durch 
den letzten Weltkrieg derartig gefühlsmäßig belastet, 
daß schon die gedankliche Beschäftigung hiermit 
leidenschaftlich abgelehnt wird. E kommt somit 
überhaupt zu keiner Klärung dieser Frage, sondern 
der einzelne will sich ni ht mit dieser Frage beschäfti
gen. Die e einer potenti llen Gefahr gegenüber 
falscheste Einstellung, da man einer Gefahr um 0 

besser begegnen kann, je nüchterner man ie betrach
tet, wild weiter noch in ihrer fals0hen Richtung 
dadurch bestärkt, daß jede Möglichkeit der praktischen 
Verwirklichung eines chutzes weitgehend in der 
Öffentlichkeit bestritten wird. Diese ebenfall unge
klärte und oberflächliche Ansicht, die gern zur Unter
streichung des eigenen gefühlsmäßigen Widerwillens 
aufgenommen wird , bekommt noch eine wahrscheinlich 
unbewußte Unterstützung dadurch daß jede Be
tätigung mit diesem Gebiete eine p I' önliche Zurück
stellung, ein gewisses Opfer und auch materielle 
Au gaben verlangen könnte. Der einzelne Staatsbürger 
in der Bundesrepublik ist so ehr dem Gesetz des 
Wohlstandes verhaftet, daß er die Beschäftigung mit, 
der Frage seiner Sicherheit schon deswegen ablehnt, 
weil sie möglichenfalls eine Einbuße seines Strebens 
nach immer höherem Lebensstandard mit sich bringt. 
Die e Einstellung findet sich jedoch nicht nur bei den 
Einzelpersonen, sondern ist ebensosehr bei Verbänden , 
Körperschaften und Gemeinwe en zu finden. 

Eine weitere fal ehe -rundeinstellung zu dieser Frage 
läuft daneben. Es ist die Meinung, daß der Staat allein 
verantwortlich für die Erhaltung der ich rheit des 
Voll{es ist und es somit der Bundesregierung überlass n 
wird , wie weit sie auf diesem Gebiete vorankommt 
oder ni ht. Auch die ist eine völlige Verkennung der 
Tatsache, daß Luftschutz in er tel' Linie eine Selbst
hilfe der Bevölkerung darstellen muß, wenn er wirksam 
werden soll. Eine Regierung kann wohl Grundsätze, 
Richtlinien und Weisungen dafür ausarbeiten, aber 
praktische Gestalt gewinnen diese erst durch die 
selb ttätige Ausführung der einzelnen. Es zeigt sich, 
wie wenig der demokratische Grundsatz, daß jed r 
einzelne Bürger für den Staat mitverantwortlich ist, 
bi her durchgedrungen i t . Das Ergebnis solcher 
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fal chen Grllndein tenung liegt offen zutage. Der 
Gedanke der Notwendigkeit, für die eigene und für die 
Sicherheit des taates tätig werden zu müssen, ist in 
da':! Bewußt"oin de Bundesbürgers noch ni cht einge
gangen. 0 werden alle eleg nheiten, bei denen sich 
der Gedanke der icherheit prakti ch verwirklichen 
lä ßt , verpa ßt. So werden bei allen Planungen die 
Möglichkeiten, den Gedanken der icherheit mi t 
einzuschalten, unberück ichtigt gelassen oder ver
ge en. 

II. Fohlondo LagebourtoilwlO" 

Au diesen Wunschträumen de Bundes bürger , daß 
es zur Erhaltung der Sicherheit und damit seine 
Leben k iner be on deren An trengungen bedürfe, 
könnte nur eine rückhaltlose Dar.' tellung der tat äch 
lichen gefahrvollen Lage herau führen. E gibt kaum 
ein größeres P aradox als die Gegenüber tellung der 
beid n Tat achen, daß Einzelper onen und Gemein
schaften in der Bunde republik sorglo er leben als je 
und auf der anderen eite die ihnen drohenden Ge
fahr n wohl kaum jemals größer gewe. en ind. Die 
Bedrohli hkeit der Lage aufzuzeigen i t freilich keine 
schöne ufgabe und es scheint nur wenige Rufer zu 
geben, di d iese Tatsache mit aller ~chärfe öffentlich 
herau stellen und sich damit bei der Mehrheit der 
Bevölkerung unbeliebt machen. Die Forderung der 
Zeit ab r wäre e , die immer tärker heraufziehenden 
Gefahren nüchtern und klar aufzuwei en. 
Freilich oll damit nicht die Bevölkerung in eine 

chocksituation gebracht werden. ie muß aber 
wi en, womit gerechnet werden kann und worauf sie 
ich dement prechend einstellen soll. Die } enntnis der 

Lage muß zu einer Beurteilnng der möglichen Ge
fahrensituation führen, die weder v rheimlicht noch 
übertreibt. Es i t sicher nicht leicht, hier ein klare 
Bild zu geben, aber ohne eine auf den peziellen F all 
der Bundesrepublik zugeschnittene nüchterne Be
trachtung wei e i t eine Ge amtverteidigungskonzep
tion nicht zu er tellen . F ehlt diese Ge amtkonzeption 
oder i t ie in unwahr cheinlicher Wei e mit Annahmen 
schlimm ter Ar t bela tet , 0 vermag darauf sich auch 
nieht ein Gesamtwille, den zu 'rwartenden Gefahren 
wirk am zu begegnen, aufzubauen. Will man also eine 
Willensan pannung der Gesamtb völkerung erreichen, 
wie die sowohl für die militärische wie für die zivile 
Verteidigung erforderlich ist , so muß auf Grund der 
Lagebeurteüung auch das erreichbar Ziel ghmbhaft 
gemacht werd n können . 
Hierbei sollte bedacht werden, daß die Beurteilung der 
Gefahren in einem etwaigen Konflikt für die einzelnen 
taaten nicht gleichartig, sondern verschieden aus

fallen muß . E müssen also für die Bunde republik die 
spezifischen Gefahren ituationen gefunden und herau -
ge tellt werden . nter diesem Gesicht punkt erscheint 
es abwegig, die gleichen Gefahren für di Bundes
republik anzunehmen wie etwa für die Vereinigten 

taaten. Letztere rechnen mit dem Rin at ?; der 
schwersten Zerstörungswaffen des gners, wa für 
ihren Fall auch zutreffen dürfte. Den gleichen Fall 
für die Bunde republik anzunehmen, wie es mpistens 
ge chi ht, wäre wenig reali tisch. Ein Gebiet , das vom 
Gegn r zu Lande be etzt werden soll, völlig zu zer-

stören und zu ver euchen, i t eine Annahme, die einer 
ruhigen berlegung nicht tandhält. Daflir be tehen 
aber andere efahrenlagen, die für die U A nicht 
gelten , in der Bunde republik a ber berücksicht igt 
werden mü en. Bpj verständnisvollem Mitgeben der 
Bevölkerung ind die e Lagen aber eher zu meistern 
al die willkürliche Annahme, daß der Gegner eine 
Totalzer törung der Bunde republik beab ichtige. 
All in allem : Man olle ich doch hü ten, bei der Lage
beurteilung da amerikanische Vorbild bedenkenlo zu 
übern bmen da durch eine usrechnung der Verluste 
in wi en chaft lich r P rfektion noch obendrein üb r 
Gebühr bela tet ist. Auch mag als Anmerkung dienen, 
daß nach prakti chen E rfahrungen die wi s n chaft
lichen Berechnungen nur einen Anhalt aber keine 
Berechnung grundlage für di tat ächlichen Verlu te 
geben könn n da j naturgemäß die onderheiten je
de einzelnen Falle , wie Bauweise, Bodengestalt ung, 
Luft- und Temperaturverhältnis e, nicht b rück ichti
gen, die im allcremeinen eine Minderung b wirken. 
Sicherli ch bedarf e eine kühnen E nt chlus e , vor
aus chauend ein den be onderen " erhältni sen der 
Bunde republik angepaßtes Lagebild zu entwerfen. 
E kann dies nur von verantwortli cher polit ischer 

eite ge ch ben. Von Fachexperten darf es nicht 
erwar tet werden, da diese, um sich zu decken, stets 
die schlimmsten Annahmen zugruJld legen werden. 
Natürlicb besteht die Möglichkeit daß dieses Lagebild 
einmal durch ine hoffentlich nie eintretende Wirklich
keit unvorhergeseh ne Korrek t llren erfäbrt . ie kön
nen gün t iger , sie können auch chlimmer ein . Im 
letzteren Falle wird dann nUT ein T il der getroffenen 
Vorbereit ungen sich wirksam erwei en. nterläßt man 
aber eine klare Lagebeurteilung, od r baut ie auf den 
schlimm ten Befürchtungen auf, 0 wi rd die Folge 
sein, daß nich t den wirklichen Gefahren E ntsprechen
de oder nur mit dem Makel der Unzulänglichkeit 
bereit Behaftetes geschieht. Das Ziel muß von ver
antwort licher Seite klar gesteckt werden, wenn der 
Wille eines Volkes auf die E rreichung dieses Ziel s 
eingestell t werden soll. 

III. Man'" I ganzheitlichor Donkwoi e 

Die B völkerung der Bunde r publik leidet an einem 
offensichtlichen Trauma . Durch die e Trauma ist ihr 
ganzheit liche Denken in Frage g tell t. Zum ganz
heitlichen Menschen gehört ni cht nur das ich-Er
nähren, sondern in dieser Welt des :F ampfes auch das 

ich-Erwehren. Zur Zeit wird der in jedem gesund n 
Volke elb tverständliche Wehrgedanke von der deut-
chen Bevölkerung zu einem großen Teil als eine 

Zumutung und ein obrigkeitlicher E ingriff in die 
Individualspbäre empfunden. E mag auch hierbei 
sich gefühlsmä ßig au wirken, da ß ein fal chgerichteter 
Mißbrauch de Wehrgedanken von die m Volke die 
ungeheu rlichsten Blutopfer g fordert hat. Ab rauch 
üb r die gefühlsmäßige E in tellung muß die deutsche 
B völkerung durch rückhaltslo e K ennzeichnung der 
neu n Gefahr nlage zu einer nüch ternen und für jedes 
andere Volk elbstverständli chen Denkweise zurück
geführt werden . 
Darüber sollte Klarheit bestehen : Die beiden Kompo
n nten flir da Leben eine Volke, da ich-Ernähr n 
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und das Sich-Erwehren, mü sen in einem vollständigen 
Gleichgewicht stehen, wenn ein Volk auf die Dauer 
seine Freih it erhalten will. Fehlen der Wille und die 
Kraft des Sich-Erwehrens, so wird ein Volk unweiger
lich auf die Dauer in die bhängigkeit eines Stärkeren 
geraten . Das ist ein naturg etzlicher wie auch ge
schich tlich vielfach bewiesener Vorgang. Es ist ledig
lich eine Gunst der geschichtlichen Stunde, daß sich 
die deutsche Bevölkerung noch unter dem chutze 
stärkerer taaten befindet , die für dieses Volk ein
tret en , und so der Mangel an eigenem Willen sich 
persönlich einzusetzen noch keine nachteiligen Folgen 
gezeit igt hat . 
Altbunde präsident Heuß hat inmal die allgemeine 
Wehrpflicht als ein legitimes Kind der Demokratie 
bezeichnet . Wie recht er damit hat , beweist ein Blick 
auf die kla ischen Demokratien der Vergangenheit 
und der Gegenwart. Und es ist daher wenig verständ
lich, wenn gerade als demokrati ch anerkannte Kreise 
die meisten Bedenken gegen das Wiedererwachen 
eine natürlichen Wehrwillens zum Ausdruck bringen. 
Auch hi rin kann nur eine gefühlsmäßige Rückwirkung 
aus solchen Zeiten gesehen werden, in denen einst die 
"schimmernd Wehr" da Idolbild des Volke gebildet 
hatte. 
So ist es aber heute nicht. Die Lage ist viel zu ernst , als 
daß ie von irgendwel hen R e sentiment überdeckt 
werden dürfe. Es handelt sich auch gar nicht mehr im 
Zeitalter totaler Angriffsmöglichkeiten um einen mehr 
oder minder idealisierten Waffengang früherer Zeiten, 
der auch für den Sieger immer schmerzlich war , 
sondern um eine Verteidigung der Existenz überhaupt, 
die für jeden, ob Mann oder Frau , ob jung oder alt, in 
gleicher Weise auf dem Spiele steht. Klassische Demo
kratien un erer Zeit haben diese Fragestellung 
längst begriffen und ich darauf einge teIlt. Der An
fang zum Bestehen des E xistenzkampfes aber ist und 
bleibt der Wille, sich zu wehren und den persönlichen 
Einsatz für die Erhalttmg der gemeinsamen Freiheit 
zu wagen. 
Es ist eine Verkümmerung der für einen gesunden 
Menschen ganzheitlichen Denkweise, wenn der Wehr
gedanke lediglich auf die Be trebungen, die Bundes
wehr als den Pflichtbeitrag zum westlichen Bündnis 
aufzustellen, beschränkt wird. Gerade darin, daß 
gewissermaßen es der Bundeswehr überlassen wird, 
für den vVehrgedanken "Propaganda zu mach n" , liegt 
die Gefahr der Einseitigkeit, da hierdurch der Wehr
gedanke in einem ausschließlich militärischen Lichte 
gesehen wird. Gerade di soll er aber nicht s in. Der 
Waffent räger ist nur ein Glied eines zu seiner Ver
teidigung bereiten Gesamtvolkes. Er ist " Staatsbürger 
in Uniform", wobei für jeden Staatsbürger , auch 
ohne Uniform, die Pflicht zJll' Erhaltung des taates 
beizutragen, in gleicher Wej.se besteht. Nur die m
st ände und die Verhältnisse sind darin andere. Sie 
liegen mi t dem Schwerpunkt auf dem Gebiete der 
zivilen Verteidigung. 

Um zu dieser elbstverständlichen ~-IDenkwei e zu ge
langen, werden noch manche Hindernisse überwunden 
werden mü sen. Hier sind die Früchte einer früheren 
"Umerziehung" gereift, die von Lizenzträgern jener 
Periode auch heute noch in einem großen Teil der: 

öffentlichen Meinung vertreten werden. Eine echte 
staatsbürgerliche Erziehung sollte sich aber nicht 
scheuen, demgegenüber die elbstverstänclliche und 
natürliche Forderung zu stellen, daß Freiheit und 
Leben nur dann verbürgt ind, wenn jeder einzelne 
bereit ist, sich für das Ganze mit allen einen Kräften 
einzusetzen. 

IV. Verlust von Konzipierung lmd Anwendung 

Es ist ein Vorzug des deutschen Menschen, den Dingen 
bis auf den Gnmd zu gehen, das Grundsätzliche zu 
finden und herauszustellen . Dieser Vorzug kann aber 
auch ein achteil sein, wenn es sich darum handelt, 
prakti che Gelegenheiten auszunutzen und sich den 
jeweiligen Gegebenheiten elastisch anzupassen . So 
kommt es, daß auch auf dem Gebiet der Zivilverteidi
gung die Grundgedanken und die grundsätzlichen 
Forderungen in der Bundesrepublik klar erkannt und 
niedergelegt sind, aber da elbsttätige Umsetzen in die 
Praxis von allen den teIlen und P ersonen , die damit 
vertraut gemacht worden sind, fast völlig fehlt. eben 
diesem H ang des deutschen Menschen, in reiner 
Theorie zu verharren, dürfte der Umstand hierbei eine 
Rolle spielen, daß auch die grüncllichst durchgearbei
teten Vorschriften einen Perfektionismus zeigen, der 
eine ela tische Auslegung und Anwendung allzusehr 
erschwert. 
Die Verfas er solcher Vorschriften sollten hierbei auch 
auf die Gefahr hin, daß nicht der letzte Grad der 
Wirksamkeit erreicht wird, einen genügenden Spiel. 
raum für die Praktizierbarkeit der Anweisungen 
lassen . Sonst bleibt zu befÜl'chten, daß bei den zu hoch 
gestellten Forderungen und der Neigung des deutschen 
Menschen, eine Anordnung nicht ihrem Sinne nach, 
ondern wort- und punktgenau zu erfüllen, sich in 

vielen Fällen die nmöglichkeit einer praktischen 
Durchführung ergibt. Damit wird dann auch der F luß 
von der geistigen Konzeption zur praktischen An· 
wendung herüber gehemmt. An diesem selb ttätigen 
Mitwirken im weiteren oder engeren Sinne der An
weisungen fehlt es aber fa t ganz auf dem Gebiete der 
deutschen Zivilverteidigung, und so bleiben trotz 
ange trengtester Arbeit der Referenten in der Ab
fassung und Verbreitung der Vorschriften in der 
Praxis) ß>u tel' Fehlanzeigen. 

. J 

V. UnallsgegJjcbenbeit der Planung 

Die Giite einer Luftschutzkonzeption beruht auf einer 
Ausgeglichenheit der chutz- und der Hilfsmaßnah
men. Beide Arten von Vorsorgemaßnahmen sind 
wichtig und müssen in einem gesunden Verhältnis 
zueinander stehen. Fehlt diese Ausgeglichenheit, so hat 
dies s ine Rückwirkung auf die selbsttätige Mitarbeit 
der Bevölkerung. 'Werden Hilfsmaßnahmen b vorzugt 
und die eigentlichen Schutzmaßnahmen zurüokgest ellt, 
so ergibt ich von selb t di Frage bei den zur Mit- . 
arbeit berufenen Stellen und' P ersonen, ob eine Hilfe 
dann noch Sinn hat, wenn der vorherige Schutz nicht 
gewährleistet ist . In die er Situation befindet sich 
die deutsche Zivilver teidigung. Sie hat eine sehr ein
gehende Aufgabenst eIlung für da Wirksamwerden 
von Hilfsmaßnahmen au g arbeitet und hierfür die 
freiwillige .Mitarbeit vieler t ausender von EinzeI-
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personen verlangt. Für den unmittelbaren Schutz der 
Bevölkerung sind aber noch keine Grundlagen ge
schaffen worden , so daß dies r z. Z. eine offene Frage 
ist. Der achlage nach ist aber der Schutz die primäre 
Forderung, um so mehr als seine Durchführung, die 
auf dem baulichen Sektor liegt, längere Zeiten er
fordert. Die Vorrangigkeit dieser Maßnahmen ist 
freilich auch von den meisten anderen Ländern nicht 
erkannt. Auch in diesen wird die Wirksamkeit der 
Zivilverteitigung an den Zahlen der freiwilligen Helfer 
gem~s en, die ich zum Dienst in der Zivilverteidigung 
berelterklärt haben. Damit gerät aber die Zivilver
teidigung in eine schiefe Betrachtungsweise, da ein 
geringe ach denken genügt, um die Fragwürdigkeit 
einer solchen isolierten Maßnahme zu erkennen. Das 
erste Ziel eines Luftschutzes muß der Schutz des 
Men chen ein, und dieser liegt darin, ihn 0 weit wie 
möglich vor den Folgen eines Angriffes zu schützen 
und unver ehrt zu erhalten. Nur die er technische 
Schutz gewährleistet ein berleben größerer Teile 
der Bevölkerung, und selbst die bestausgebildeten und 
bestau gerüsteten Helfer sind wenig nütze, wenn nicht 
die er Schutz im großen Umfange gewährleistet ist. 
Schon die Erfahrungen aus den chweren Luftangriffen 
des letzten Weltkrieges haben gelehrt, daß menschliche 
Wirkung gegenüber Katastrophengewalten von sehr 
begrenzter Möglichkeit ist . Keinesfalls darf darin allein 
der Schwerpunkt der Maßnahmen einer zivilen Ver
teidigung gesehen werden . 

Aus dieser Unau geglichenheit in der Planung und 
auch damit praktischen Au führung muß die Zivil
verteidigung der Bundesrepublik so bald wie möglich 
herau kommen. Viel zu lange Zeit ist leider bereits 
ver trichen, ohne daß die richtige Proportion gefunden 
worden wäre. Die Schwierigkeiten, die gerade diesem 
besonders wichtigen Teile der Zivilverteidigung ent
gegen tehen, ind bekannt und gipfeln in er ter Linie 
in der dafür notwendigen Aufwendung hoher finan
zieller Mittel. Aber gerade in die em Punkte würden 
sich viele Maßnahmen die er Art leichter und billiger 
ge talten lassen, wenn bei allen sich bietenden Mö a -

lichkeiLen von Bauvorhaben aller Art die Grund
gedanken eines Schutzes der Zvilbevölkerung selbst
tätig und elasti ch ausgenutzt werden würden. J ede 
zu starre Forderung verhindert hier di Praktizierung, 
wobei e ebenso hinderlich i t, daß der Gedanke der 
Sicherheit und des Sich-Wehrens sich eben noch nicht 
in die Denkweise des einzelnen Bundesbürger umge
setzt hat. Die s hematische Forderung nach Schutz
räumen vorschriftsmäßiger Art in jedem Hau ist nach 
Jahren so la nger Verzögerung heute kaum noch 
realisierbar. Um auf diesem Gebiete endlich voranzu
kommen , ollte der Staat vornehmlich bei allen Bau
vorhab n größerer Art eine Verbindung mit 1 ollektiv
schutzmaßnahmen herbeizuführen versuchen. Sie ver
bürgen s hneller und umfangr icher einen Schutz, als 
wenn ein olcher für unzählige Einzelper onen geson
dert durchgeführt werden müßte. Andere taaten 
haben gezeigt, daß die er Weg gangbar ist, wo aller
dings wiederum die Vorau setzung bleibt, daß die 
Regierung in ihren Forderungen ela ti ch i t und 
die Bauherren den Gedanken der Sicherheit in ihre 
Projekte mit einbeziehen . 

VI. Wo geht die Zivilverteidigung voran? 

Daß die vorausgegangenen Ausführungen nicht aus 
der Luft gegriffen sind, sondern einen gewis en Wahr
heitswert beanspruchen dürfen, läßt sich am besten 
aus einer Gegenprobe erkennen. Stellt man nämlich 
einmal die Frage, warum es in einigen weniaen taaten 
mit d~r Zivilverteidigung besser bestellt ist, so wird 
man fmde!} , daß neben anderen Vorzügen, in besondere 
geolo~cher Art, di.e hier aufgezeigten Mangel
erschemungen dort mcht vorhanden sind. Als Ver
gleichsobjekt sei hierfür die chweiz genommen. Jeder 
K~nner der Ve.rhä~tnisse in der Schweiz wird zugeben 
mu e~, daß die hier .bemerkten MangeleI' cheinungen 
dort mcht bekannt smd. Das Schweizer Volk hat zu 
den Fragen seiner staatlichen Existenz eine ebenso 
gesunde wie entschlossene Grundhaltung. Ihm gilt als 
selbstv I' tändlich, daß jeder einzeln persönliche 
Opfer für die Aufrechterhaltung der Freiheit und Un
ver ehrtheit seines Lande zu bringen hat. Es ist ihm 
klar, daß diese Opfer und die e Tätigkeit nicht nur auf 
dem militärischen Gebiete, sondern auf allen anderen 
einer totalen Landesverteidigung liegen. Die Lage
beurteilung, wie sie bei der kürzlichen Armeereform 
öffentlich und ausführlich klargestellt worden i t ist 
jedem chweizer persönlich bekannt. Er weiß wo~um 
es geht und was von ihm verlangt wird, auch wenn die 
~uffas ~ng n über die verschiedenen Möglichkeiten, 
dieses ZIel zu erreichen, unter chiedliche ind. Für die 
Erreichung dieses Zieles aber werden alle Kräfte ange
spannt. Der Schweizer i t ferner in der glücklichen 
Lage, auf Grund von allgemein gehaltenen Richtlinien 
und seinem selbstständigen Denken im Sinne der 
Landesverteidigung selb ttätig alle Fälle aufzugreifen 
u?d au~zunutzen, in denen der Forderung nach 
SICherhelt genüge getan werden kann. Er i t ein 
Meister in der Anwendung einer großzügigen Kon
zeption auf den einzelnen praktischen Fall. Und da 
alle Teile von diesem gleichen Geiste erfüllt sind, 
finden sie ich in diesem Punkte, in dem es um die 
Erhaltung der Freiheit und die Exi tenz ihre Landes 
geht, gemeinschaftlich zusammen. Dazu kommt 
schließlich eine Ausgeglichenheit der Planung, die von 
vornherein die Forderung nach .chutz al mindestens 
o wichtig wie die nach Hilfe aufgestellt hat. Seit 

Jahren i t der Schutzraumbau bei Neu- und Umbauten 
gesetzliche Verpflichtung. Für 1,2 Millionen Landes
einwohner ist auf diese Weise ein Schutz bereits 
sicherge tellt. Mehr und mehr treten kollektive chutz
maßnahmen in den Vordergrund, die wichtige notwendi
ge Bauvorhaben mit den Belangen eines Bevölkerungs
s~hutze~ harmonisch verbinden. Die Hilfe selbst liegt 
emmal m der ausgeprägten freiwilligen Selbsthilfe der 
Bevölkerung und zum anderen in dem Aufbau einer 
militäri ch geführten Luft chutztruppe. 

So ist die chweiz in vorbildlicher Wei e in stetigem 
Fortschreiten zu einer wirksamen Zivilverteidigung. 

Der hef des schweizerischen Luftschutzes sagte dem 
Verfa~ser auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen 
auf ~esen G.ebiete: " Zivilverteidigung ist nicht so 
sehr em techrusches, nicht so sehr ein organi atorisches 
und auch nicht so sehr ein finanzielles wie ein psycho
logisches Problem. " 
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Erfahrungen beim Aufbau 1. Teil 

eines örtlichen Alarmnetzes Von Siegfried Krebs 

Zur Zeit werden im ganzen Bundesgehiet die P lanungen 
für den örtlichen Alarmdienst durchgefü lU't. Mannheim 
wa r eine der ersten Städte, in denen ein neues Alarm
nctz entstand . Dabei waren manche Schwierig keiten 
zu überwinden , weil es a n Vorbildern feh lte. Der 
nachstchcnde Artikel soll die gemachten Er{ahrungen 
im Interesse der Gemeinden au werten, die jetzt in die 
Planung oder Montage der Sirenen ein treten. 
Eine Verordnung zu erla sen, und diese Verordnung 
auszuführe n, sind bekanntli ch zwei ver chiedene 
Dinge! I n dem Aufsatz soll gezeigt werden , wie sich 
die'c Aufgabe aus der Per pektive ciner Gemeinde 
als au führendem Organ darstell t . 

Gesetzliche Grundlagen: 

Leider ind dje ge etz ]j chen Grundla gen auf dem 
Gebiet de zivilen B evölkelungEH hutzes bis heute 
sehr dürftig. Das trifft auch für dic mit dem Alarm
dien t zusammenhängenden :Fragen zu. 
Das ,, 1. Gesetz über Maßnahmen zum Schutze der 
Zivilbevölkerung" (ZB G) bestimmt ledjglicb in § 7 die 
Einrichtung eines Luft. chutzwarndien te durch 
Dienststellen des Bundes und in § 8 den Aufbau des 
örtlichen Alarmdienstes durch die Gemeinden . Alle 
Rechtsverordnungen , die für einen ra ehen und rei
bungslosen Aufbau des Alarmdienstes erforderlich 
wären , fehlen. 0 konnte es geschehen, daß Anfang 
F ebruar 1960 eine mehl' oder wenjaer reißerisch auf
gemachtc Pressenotiz in sämtlichen Tageszeitungen 
mit dcm Inhalt er chien, daß in Nürnbel'g fast alle 
Grundbesitzer sich geweigert hätten, die Anbringung 
von 'irenen zu dulden, da hierfür keine R echtsgmnd
lage vorhanden se i. 

Es steht zu hoffen, daß die in rbeit befindli che 
.J: ovelle zum Bunde lei tungsgesetz , durch die die 
Duldungspflicht zur nbringung von LS-Sirenen 
festgelegt werden soll, bald eda ' en wird, um den 
Gemeind n dic P la nung arbeit zu erleichtern . Durch 
eine Verwaltungsanordnung i. t in der letzten Zeit 
wenigstens die Zahlung einer einmaligen Entschädi
gung a n dic Gmndstückseigentümer ermöglicht wor
den. H ierdul'ch wird zweifelsohne die B eschaffung 
d r bisher noch freiwilligen Zustimmungseddäml1gen 
cd i.chtert werden. Eine endgültige Lö ung kann da 
jedoch noch nicht sein , da der 'tandort der Sirenen 
ausschließlich von techn ischen und luft chutz-takti
'chen Erwägungen abhängig ein olltc und nicht von 
der mehr oder weniger zufälüg erlangten freiwilligen 
Zu timmung einzelner Grundstück 'eigentümer ! 

Ei.nwandfrcie gesetzliche Grundlagen mangeln auch 
hin 'ichtlich der Tätigkeit dcr Deutschcn Bundespost. 
In der " L~ernsprechordnung", die jcdcr .Fernsprech
teilnchmcr bei der Einrichtung eines A nschlusses an
crkennen muß, bestimmt § 12 bs. 5, da ß der Teil-

nehmer verpflichtet ist zu du lden, da ß seine Teil
nehmereinrichtungen aus Gründen des öffentlichen 
Wohle vorübergehend stiLJgelegt werden, und die 
§§ 30 (-1- ) sowie 31 (4) , daß die Trennung von Fern
bzw. Ortsgcsprächen aus dienstli chen Grü nden mögli ch 
ist. Aus für die Gemeinden unerklärlichen Gründen 
werden die e einwandfreien Hechtsgt'Undlagen für die 
Ei nri cht ung der Steuerle.itung ni cht herangezogen. 
Die Bundespost verlangt vielm ehr von den Gemeinden 
die Beschaffung der freiwilligen Zustimmung de 
Fernsprechteilnehmers, daß seine Fernsprechleitung 
zur Steuerung der Sirene durch den Einbau eine 
Sirenenweichenkastens mitbenutzt werden darf. 
Obgleich ausschließlich die Bundespost weiß, welche 
in der Nähe einer Sirenenstelle liegen len Fern prech
anschlü e aus technischen Gründen für die Mitbe
nutzung als Steuerleitung in Frage kommen, benennt 
sie von sich aus keinesweg die en Anschlußnehmer, 
sondern die Gemeinde muß einen Teilnehmer vor
schlagen. Darauf prüft die Bundespost , ob der be
treffende Anschluß geeignet ist . T·t er das nicht, muß 
die Gemeinde einen anderen Teilnehmer benennen. I st 
auch dieser nicht geeignet, wiederholt sich der Vor
gang, bis ein passender Anschluß gefunden ist, de spn 
:Inhaber 'ich dann im Zweifelsfall weigert, die frei
willige Zustimmung zu geben , worauf die Suche von 
neuem beginnt. 
Die e Sachlage wirkt sich in den Gemeinden sehr 
ungünstig aus, weil auf diese Weise die Bereitschaft, 
.im Jn tere se ihrer Bürger für einen schnellen Aufbau 
de örtlichen Alarmnetzes zu sorgen, erlahmt oder 
überhaupt ni cht a tlfkommt. Wenn ni cht durch einen 
E rlaß entsprechender R echtsverordnungen , in denen 
auch die Frage einer eventuellen Entschädigung ge
regelt wird , einwandfl'eie Arbeitsgt'Undlagen für die 
örtlichen achbearbeit r ge chaffen werden, wird ich 
der Aufbau des Alarmd ien tes noch jahrelang hin
ziehen. 

'l'cchni 'ehc Grnnd laO'cn: 

[m Gegensatz zu die er zögernden Ge etzgebung auf 
dem Gebiet des B evöll{erungs chutze muß es begrüßt 
werden daß das Bundesamt für zivilen B evölkerungs-
chutz schon frühzeitig die technischen Voraussetzun

gen für den ufbau des Ala rmdienstes geschaffen hat. 
I n der .L -Einheitssirene 57 und den zugehörigen 
Schaltkästen usw. wurden genormte Geräte ent
wickelt dic die Lagerhaltung und Er atzteilbeschaf
fung im Gegensatz zu der Vielzahl der bis 1945 vor
handenen Si.renen sehr vereinfacht hat, obgleich 
mehrere Firmen sich in die Herstellung teilen. Die 
heute verwendeten ~Werkstoffe, insbesondere das neue 
Kunststoffdach, dürften die neuen Sirenen weit un
empfindlicher gegen Witterungseinflüsse machen , als 
es bei den früheren Sirenen r1pp Fall gewesen ist. 
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B ereits .im eptember 1!)i58 hat da Bunde amt je 
einen Entwurf für " Allgemeine Verwaltung vor chrif
ten" ( VV) und " Tedwis he Ri ehtlini n" (TR) 
herausgegeben, die d ie xrundlag n für den Aufbau des 
Alarmd ien te durch die Gemeinden hufen. Auf 
Grund d ie er er ten Entwürfe wurden in 1.annh eim 
ofort d ie P lanung a rbeiten a ufaenommen. 

Mit dem Bunde a mt wurde enaer Kontakt über die 
g machten Erfahrungen g halt n. Ver chiedene 
Schwierigkeitf' n grundsätzli her Art , die sich ergab n , 
wurden v m Bundesamt bei der ~eufa ung der 
Richtlinien berück ichtigt, die jetzt als ,,3. Entwurf 
1960" vorJj egen. I nsbe andere erhielt die ur 'prüngJjebe 
Zust immung erklärung rles Grund tück eigentümer , 
die nur: als dn en einseit ige Verpfli htung abgefaßt 
war, die vorge chlagene Form einer "Erklä rung de 
Grundstü ck eigentümer ." und einer , egen rklärung 
der 'tadtverwaltung", in denen di we h lbezüg
lichen R echte und Pflichten aufgeführ t ind und die 
Höhe d r einmaligen Entschädigun a zahluna an den 

ru ndstück ' ejgentüm(~ r f(·stgelegt i t . 
B ei den _ bnahmevorbf' reitungen ergGtb icb , dn,ß 
gewi se auf den ,"or (' briften de, YDE und AllB 
beruh end e Punkte der Techni hen Richtlinien nicht 
eingehalten wcr len lw nten. Dur h ent prechende 
Anderungcn in den TR wurd n die e chwi rigkeiten 
a usgeräumt. Au ch insofl'm war der unbümluati he 
Gedankcna u tau eh mit dem Bunde. amt für alle 
nachfolgenden Gemeind en von Nutz n. 
Ab chließend ei aUen mit der Materi beschäftigt en 
P ['sonen la eingehende tudium der ,Tc bni chen 
Richt linien" , in b, sonderc d s Anhange 7, und deren 

\nwendung b i der Planung und Montag cl r Sirenen
t ellen drinaend empfohlen. Die Praxis hat bewiesen, 

daß man im V raleich zu ma nchen ander n amtlichen 
Veröffentlichungen gut danach arb( ·iten kann . 

Der ebemati ehe Aufbau de Warn· lind Alarmdien te 

Vom Bund wurden, über das ganze Bundesgebiet 
v rteilt, 10 , a mämter eingerichtet. 1)i b i d m 
" a m amt einlaufend n M ldungen erg b n ein Luft
lagebild , auf Grund dessen vom 'Yarnamt, über Draht 
und Funk Lufilagem ldung n au 'gea b n werden 
(Bild 2). Diese erreicben üb r die in den örtlichen 
] emm ldcämtern in talliert n , Warngesttlle '" (Bild 3) 
die boi b timmten B ehörden und wichtig n J ndu tri e
werken usw. eingerichteten "Wa rnst,ell en" (Bild -J, ), 
w je über einen Laut precher empfa ng n werden . Di 
r nhab r d ieser v\' arnstellen können daclu rch in eia ner 
Vera,ntwortung Yorau maßna hmen gegen ein n drob en
d n Lufta ngriff treffen. Der örtlich Luft cblltzleiter 
ka nn z. B. von ,'ich aus Lufta la rm geben, wenn er die 
v( m 'Varnamt ae t euerte Auslö ung einer örtli chen 
Lufts hutz iren n nicht abwa rten zu könn n glaubt. 
Normalerwei e wird jedoch der larm für einen be-
t immt n Lande bezirk zentral im Warnamt ausgelö t. 

Hierb i wird durch ein in das .Fernmeldenetz gegcbrne 
Fr qu nzzeichen en i ht, da,ß in ämtlich n Warnge
ISt ellen de betr ffend n Gebi te dje Helais a n prechen, 
die für die Einl itung der teu r janal in die F ern
sprechl itungen zu den iren n di nen. Auf rund der 
bekannt n e chwindigkeit der Elektritzität wüd 
glei hz itig in allen ,. 'iren IlW ich nka t n" (Bild 5) 
ein R elais b tätigt , la di normalen P' rn pr eb-
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leitungen abschaltet und die Steuersignale in die 
"Steuerleitungen " zu den "Sirenenschaltkästen " 
(Bild 6) fließen läßt. 

Damit ist der Weg frei für die anschließenden Steuer
signale, mittels derer alle Sirenen in dem betreffenden 
Landesbezirk gleichzeitig aufheulen. Hierbei wird das 
"Steuerrelais" im Sirenen chaltkasten eingeschaltet 
und läßt den Starkstorm in die normalerweise nicht 
unter Spannung stehende Sirenenleitung fließen, wo
durch die Sirene anläuft und nach kurzer Zeit einen 
Dauerton von 420 Hertz abgibt. Durch periodisches 
Ein- und Ausschalten (alle 4 Sekunden) wird ein Auf
und Abschwellen des Sirenentones zwischen 300 und 
400 Hertz erzeugt. Das i t der Heulton , der inner
halb der vom Bundesamt festgelegten Signale aus
sch li eßli ch für die S igna l e des Ernstfalles 
bestimmt ist. Die übrigen Signale, die mit den Sirenen 
abgegeben werden können, sind Kombinationen von 
mehr oder weniger langen Dauertönen. Im einzelnen 
sind folgende Signale vorgeschrieben: 

Bild 2 

Bedienungsfeld an einem 
Führung. t isch im Warnamt 

Von hie r aus kann durch 

ei nen Tastendruck ein heit l icher 
Alarm selbst in weit entfe rnten 

Gebieten ausge löst werden . 

1) Luftalarm : Heulton von 1 Minute Dauer ; 
2) ABC-A larm: (Warnung vor atomarer, bakterieller 

und chemischer Verseuchung): Heulton von 1 Mi
nute Dauer, der zweimal durch eine Pause von 
12 Sekunden unterbrochen wird; 

3) Entwarnung zu 1 und 2: Dauerton von 1 Minute. 
In Spannungszeiten und im Krieg ist die Abgabe 
anderer Signale unter agt. In normalen Friedenszeiten 
dürfen noch folgende weitere Signale abgegeben 
werden: 

a) Feuera larm: 3 x Dauerton von 12 Sekunden mit 
jeweils 12 Sekunden Pause ; 

b) Katastrophenalarm: das vorstehende Signal 
für Feueralarm mit anschließendem Dauerton von 
1 Minute Dauer ; 

c) Fabrik- u. Pausenzeichen: 1 x Dauerton von 
12 Sekunden. 

Hierzu wird bemerkt, daß in Mannheim versucht 
werden soll, die Benutzung von Sirenen für Feuer-



Bild 3 

Warngestell im Fernmeldeamt 

Hier laufen die Lagemeldungen bzw. Signale 
vom Warnamt ein 
und werden automatisch in die Leitungen 

zu den Warnstellen bzw. Sirenen eingeleitet. 

Bild 4 (unten) 

Warnstellenantage für Behörden und Industrie 

Rechts: Warnslellenapparal 
mil Lautsprecher und Kopfhöreranschtuß; 
linker Drehknopf = Ein- und Aus-Schaller; 
rechler Knopf = Lautstärke-Regler ; 

links: Warn,lelien beikaslen 
zur Stromversorgung mit Kontrollamp ~ und Wecker, 
der das Einschalten des Warnst e ll enapparates 
erzw in gt. 

-.::----
. :.L . 

o 
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alarm und P ausenzeichen grundsätzlich zu unter
binden, damit die Bevölkerung weder des öfteren 
beunruhigt wird , noch sich an die Sirenen gewöhnt. 
Abgesehen v on den alle Viertelj ahre einmal statt
findenden zentralgesteuerten Sirenenproben, die der 
Bevölkerung vorher bekanntgemacht werden, sollte 
jedes Sirenensignal " höchste Gefahr" bedeuten . 

Es sei darauf hingewiesen , daß auch in Friedenszeiten 
Unglücke in Atommeilern oder chemischen F abriken 
vorkommen können, die für die Gesamtbevölkerung 
eine akute Gefahr durch atomare Strahlung oder 
giftige Gase hervorrufen . Dem Bürgermeister ist dann 
durch eine bezirksweise Auslösung der Sirenen die 
Warnung der Bevölkerung in den betroffenen St adt
bezirken möglich, wozu auch die fahrbaren LS-Sirenen 
mit besonderem Erfolg eingesetzt werden können, da 
diese über eine Lautsprecheranlage zur Durchsage von 
Weisungen verfügen (Bild 17) . , 

Alle zentralgesteuerten Auslösungen der Sirenen 
erfolgen durch Bedienung eines "Ferntastgerätes" , 
das auf dem Rathaus bzw. in der Führungsstelle des 
örtlichen LS-Leiters steht. 

Sollte im Ernstfall durch ein Ausfallen der Fernsprech
leitungen eine zentrale St euerung der Sirenen nicht 
mehr möglich sein, kann jede einzelne Sirene örtlich 
durch Betätigung eines Druckknopfes im Schaltkast en 
ausgelöst werden . Bei der später erwähnten Groß
erprobung der Sirenen st ellte es sich erwartungsgemäß 
heraus, daß es trotz der genau eingewiesenen Polizei
beamten und verglichener Uhrzeit nicht möglich war, 
die 85 Sirenen einheitlich zum Auslösen zu bringen. 
Das machte sich besonders störend bei dem H eulton
Signal bemerkbar. Um dieser Schwierigkeit abzu
helfen, sollten etwa 20% der Sirenen als sogenannte 
"Leitsirenen" mit "Handsteuergeräten" (Bild 7) aus
gestattet werden . Durch Bedienung der Handsteuer
gerät e, die ihre Weisungen durch Draht oder Funk 
erhalten, werden in einem weitmaschigen Netz über 
dem ganzen Stadtgebiet einheitliche Signale ausgelöst. 
Im Rhythmus dieser Signale sollen sich die übrigen 
Sirenen nach Gehör einschalten. Ob dieses System 
ausreichend funktioniert, konnte in Mannheim bisher 
noch nicht erprobt werden. 

Durchführung der Planung : 

Auf Grund der seinerzeitigen Richtlinien wurde Ende 
1958 die 1. Planung eingereicht, die 128 Sirenen vorsah. 
Diese im Interesse des Bundes ausgesprochen spar
same Planung wurde nach Aussprache mit dem Bundes
amt später auf 160 Sirenen erweitert. Anfang J anuar 
1960 wurde in Mannheim als der ersten Stadt des 
Bundesgebiet es mit über der Hälfte der Sirenen eine 
Großerprobung des neuen Alarmnetzes durchgeführt. 
Dies geschah in Anwesenheit v on R egierungsvertre
t ern und den Leitern der benachbarten Warnämter, 
die in ein Stadtgebiet geführt wurden, in dem die 
vorgesehenen Sirenen sämtli ch montiert waren . Zur 
allgemeinen Überraschung stellte es sich heraus, daß 
die Wirkung in der engbebauten, v om Verkehrslärm 
dröhnenden Innenstadt wesentlich geringer als erwartet 
war. Es mußten daher längs der H auptverkehrswege 
und in der Innenstadt noch weitere Sirenen vorgesehen 

werden. Da außerdem noch einige Sirenen des benach
barten Landkreises, die Mannheimer Telefonanschlüsse 
besitzen, aus Gründen der einheitlichen Steuerung in 
unbürokratischer Weise auf das Mannheimer Alarm
netz übernommen worden sind, umfaßt das Alarmnetz 
nunmehr 188 feste Sirenenstellen. Hierbei konnte die 
Zahl der Mast- Sirenen v on ursprünglich zehn auf eine 
vermindert werden. 

Hinzu kommen die Warnstellen in Behörden und Be
trieben, und zwei fahrbare LS-Sirenen . Zum Vergleich 
sei erwähnt, daß Mannheim etwas über 300000 Ein
wohner hat und die bebaute Fläche rund 28 qkm 
beträgt. Bei einer nur unwesentlich geringeren Ein
wohnerzahl vor 1939 waren während des Krieges etwa 
llO Sirenen installiert, wobei allerdings zu bedenken 
ist , daß die bebaute Fläche durch die Stadterweite
rungsgebiete wesentlich zugenommen hat . 

In außerordentlich guter Zusammenarbeit mit der 
hiesigen Zweigniederlassung der Firma Siemens & 
Halske, die irr Mannheim auch erstmalig Erfahrungen 
sammelte, wurde die Planung und Montage rasch 
durchgeführt . Die etwas später anlaufenden Planungen 
für andere Luftschutzorte 1. Ordnung und die von 
Regierungsseite forcierte Bearbeitung der Landkreise 
brachten bei dem akuten P ersonalmangel und der 
Auftragsüberlastung naturgemäß manche Unzuträg
lichkeiten mit sich , die jedoch bei beiderseitigem 
gutem Willen so behoben werden konnten, daß die 
ursprünglich vorgesehenen 160 Sirenen bereits ab
nahmebereit sind und die restlichen 28 Sirenen in 
K ürze installiert werden . 

Bei dieser Gelegenheit sei der Firma Siemens & H alske 
für die H ergabe der Werksaufnahmen eines Be
dienungstisches im Warnamt, eines Warngestells im 
Fernmeldeamt und einer Warnstelleneinrichtung ge
dankt (Bild 2-4). 

Beschaffung der Zustimmungserklärungen : 

Leider kann das örtliche Alarmnetz trotzdem noch 
nicht zentralgesteuert in Betrieb genommen werden, 
weil die Bundespost mit ihren Arbeiten verspätet be
gonnen hat. Diese umfassen den Einbau der Sirenen
weichenkästen und der Steuerleitung (Bild 1) . . 

Unsere Kritik bezieht sich auf die Mängel der oben 
geschilderten Rechtsgrundlagen, die mangelnde Ko
ordinierung mit den Anweisungen der Inneren Ver
waltung und die textliche Formulierung der "Zu
stimmungserklärung" . Drei Fragen müssen hierbei 
gestellt werden: 

1. Wieso erfolgt eine Alarmierung der Gesamtbevöl
kerung, wobei es doch um Leben oder Tod geht , 
nicht aus " Gründen des öffentlichen Wohles" im 
Sinne des § 12 (5) der Fernsprechordnung, so daß 
eine besondere Zustimmungs erklärung erforderlich 
isP 

2. Warum sollen sich die Fernsprechteilnehmer pau
schal verpflichten, auf jegliche Ansprüche gegen
über der Deutschen Bundespost zu verzichten , die 
sich aus der eingeschränkten Benutzungsmöglich
keit des Anschlusses ergeben könnten 1 
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Bild7 -

Handsteuergerät 

Oben : Kontrollampe ; Mitte : Knebelgriff zum Aufziehen des Motors ; 
unten: Schalter für die einzelnen Signale (LS-Signale sind normalerweise 

arretiert) ; kann bis zu 300 m von der Sirene entfernt sitzen . 

Bild8 -
Sirenenanschlußkasten 

Links : Hausanschlußkasten mit Haussicherungen; rechts: Sirenenanschluß
kasten mit Sirenenabsicherung ; Rese rveschleife für Demontage. 

- BildS 

Sirenenweichenkasten der Bundespost 

Elfenbein farb iges Kunststollgehäuse ; der be iliegende Kugelschreiber gibt 
die Größenverhältnisse an . 

- Bild6 

Sirenenscholtkasten 

Links oben : Kontrollampe und Bed ie nungsknopf für örtliche Auslösung; 
Schalte r aufl : Sirene ist auf Betrieb geschaltet; Schalter auf 0 : Sirene ist 
für Wartungsarbe iten u. ä . abgeschaltet. Bei dieser Stellung läßt sich der 
Deckel zum Schaltkasten nicht schließen ! Be i geschlossenem Kasten ist die 
Sirene also zwangsläufig betriebsbereit. Im Deckel : Reservesicherungen. 
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3. Warum wird der oben geschilderte umständliche 
W eg für die Auswahl der pa senden F ernsprech
leitung gewählt, d . h . warum benenn t die B undes
post nicht von vornherein einen technisch geeigneten 
Anschluß ? 

Zu Frage 2 sei erläu tert, da ß normalerweise dem Fern
sprechteilnehmer nur ein Schaden von 16 Pfg. ent
st ehen kann. Das ist der B etrag, der im Selbstwähl
betrieb (Orts- oder F erngespräch) für jede angefangene 
Sprechperiode fällig wird, also auch für die P eriode, in 
der ein Gespräch getrenn t wird. Ob di oft behaupteten 
höheren chäden tat sächlich ein treten können , ei 
dahingestellt . AM jeden Fall ist di von der P o t 
geforderte pauschale Verzichterklärung auf jegliche 
Schadenser a tzfordenmg in einem R echtsstaat kaum 
vertretbar. Daher ist es kein Wunder , wenn Zustim
mungserklärungen der F ernsprechteilnehmer schwerer 
zu beschaffen ind als die der Grundstückseigentümer. 
Die unglückliche F ormulierung des von der Bundespost 
vorge chriebenen Text es, durch den die Fernsprechteil
nehmer geradezu erst a uf alle möglichen vermuteten 
Schäden hingewiesen wurden, i t in der j üng3ten Zeit 
etwas gemildert worden. 
Wir glauben, daß alle Schwierigkeiten behoben wären , 
wenn jedem F ernsprechteilnehmer für jede zentral
gesteuerte Sirenenauslösung 16 Pfg. gutgeschrieben 
würden , gleichgültig, ob dabei ein Gespräch getrennt 
wird oder nicht. Das sind in Frieden zeiten normaler
weise 48 Pfg. im J ahr . In Anbetracht der sonstigen 
Kosten des Ala rmnetzes dürfte dieser B etrag nicht zu 
sehr in Gewicht fallen . 
Die K ritik an der Bundespost bezieht sich nicht auf 
die Stellen, die als ausführende Organe tätig sind. 
Durch per önliche Aussprachen konnte manche auf 
dem Verwaltungsweg aufgebaute Hürde übersprungen 
werden . So wurden in fruchtbarer Zusammenarbeit 
mit der OPD und den örtlichen Postdienst stellen 
die benötigten F ernsprechanschlüs e festgelegt. Wie 
bereits früher bei den Grundstückseigentüm ererklä
rungen wurden durch aufklärende SchI' iben der Stadt
verwaltung und persönliche Aussprachen mit dem L S
Sachbearbeiter die Zustimmung erklärungen der F ern
sprechteilnehmer zu einem großen Teil bereits beschafft . 
Hätte eine ent prechende R echtsverordnung über die 
Mitverwendung der F ernsprechansch lüsse vorgelegen, 
wäre jedoch der grate ke Fall überhaupt nicht erst 
eingetreten, da ß das L S-Warnnetz bis in die Mann
heimer F ernmeldeämter ausgebaut i t , daß das örtliche 
Alarmnetz fertiggestellt ist , da ß a ber die Sirenen
weichen zur Verbindung des W arn -·und Alarmnetzes 
bisher n.icht eingebaut werden konnten . 
Aus den erwähnten Pre senotizen über N ürnberg ging 
hervor, daß die Grundstück eigentümer im Amtsblatt 
aufgefordert worden waren , die Anbringung der 
Sirenen zu dulden und den P lanung beauftragt en 
Zutritt zum Grundstü ck zu gewähren. ollte diese 
Nachricht zutreffen , ist das F ia ko nicht verwunder
lich. B ei uns ieht fast jeder Durchschnitt bürger erst 
einmal rot , wenn eine B ehörde etwa von ihm fordert. 
Freiwilligkeit und Ideali mus lassen sich bei uns durch 
behördliche Verfügungen nich t erzwingen! 
In Ma nnheim wurden zunächst die Zustimmungs
erklärungen für Sirenen auf öffentlichen Gebäuden 

nach fernmündlicher nterrichtung der B ehörden
leiter chriftli ch angefordert. Dann wu rden durch den 
L S-S:1Chbearbeiter die technischen J~e iter oder P ro
kuristen der Industriewerke angerufen, übel' Sinn und 
Art der in dem B etrieb zu installierenden Sirene auf
geklä rt und auf das Erscheinen der P la nungsfirm a 
vorbereitet. Diese erschien dann mit einem ausführ
lichen, konziliant gehaltenen R undsch reiben der Stad t
verwaltung, in dem um die Abgabe der Zustimmung -
erklärungen gebeten wurde. Der bei den B etrieben nur 
vereinzelt auft retende Wider tand konn te in jedem 
Fall überwunden werden , wenn eine schrift liche Er
klärung der Firma geforder t wurde, da ß sie auf eine 
Alarmierung ihrer B elegschaft ve rzichtet. 
Nachdem auf diese ' '''eise die Sirenen auf Gebäuden 
von B hörd n und Indu tri e gesichert wa ren, wurden 
die privaten Grundstückseigent ümer vo n dem L S
Sachbearbeiter zusammen mit dem B a uftragten der 
P lanung firma aufge ucht und - oweit möglich -
sofort das Aufmaß genommen. D a obengenannte 
Rundschreiben wurde dabei auch den privaten Grund
stück eigentümern übergeben . Dadurch wurde er 
reicht, daß ein Großteil von ihnen sofort zustimmte. 
Diejenigen Grund tückseigentümer , die die Zustim 
mungseddärung nicht sofort unterschrieben hatt en, 
wurden in einem 2. Rundschreiben , in dem auf die 
bisher erzielten Erfolge verwiesen wurde, an die 
Rückgabe erinnert. Für die Rücksendung wurden 
Freiumschläge beigelegt. 
Durch dieses Verfahren wurde erreicht, daß für alle 
188 Sirenen die Zustimmungserklärungen chan vor
lagen, bevor die Frage einer E nt chädigung entschie
den war. In den Rundschreiben wurde lediglich er 
wähnt, daß sich die Stadt dafür verbürgt, daß eine 
vom Gesetzgeber eventuell noch zu beschließende 
Entschädigung auch den Mannheimer rundstücks
eigentümern zugute kommt. Auf das Bundesleistungs
gesetz wurde nur andeutungswei e B ezug genommen, 
aber um so mehr betont, daß e der Ehrgeiz der Stadt
verwaltung sei, die Zustimmung ihrer Bürger ohne 
Inanspruchnahme de Bunde leistung gesetzes frei
willig zu erhalten. 
Na tm-gemä ß ist nicht alle reibungslos von tatt en ge
gangen. E wurde jedoch grund ätzlich vermieden , die 
Verhandlungen sich " heißlaufen" zu lassen. Dort, wo 
die Widerstände zu groß waren und ein technisch 
gleich gu t geeignetes Gebäude gefunden werden 
konnte, wurde auf dieses übergegangen . Dadurch , daß 
a uf ·rund der Erfahrungen bei der i.renenerprobung 
eine große Anzahl U mplanungen erforderlich wurden, 
konnte das geschehen, " ohne das Ge icht zu verlieren" . 
Dort allerdings, wo es t echnisch erforderlich war , i t 
die tadt hart geblieben und hat die h rklärungen 
letzt lich doch erhalten. 
E s ollen bei dieser Gelegenbeit zwei wesentli che Ur -
achen für den verhält ni mäßig reibungslo en Aufbau 

des ört li chen Alarmnetzes aufgeführ t werden : 
1. Die tadtverwaltu ng hat chan frü hzeit ig eine 
hauptamtliche P lanstelle für den L -Sachbearbeiter 
geschaffen und diese mit einem tecbnischen Beamten 
besetzt. Die Vielzahl der im zivil en B evölkerungs
schutz auftretenden technischen Probleme kan.n ein 
.noch so guter Verwaltungsbeamter einfach nicht 
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mei tern, während eÜl technischer Beamter sich die 
hierfür erforderlichen Verwaltungskenntnis e leichter 
aneignen kann. 
Der LS-Sachbearbeiter sollte eine Ingenieurprüfung 
abgelegt haben (die Fachrichtung ist hierbei nicht 
aus chlaggebend) und außerdem Erfahrung in der 
Men chenführung besitzen, denn er wird sehr rasch 
mit allen möglichen Bevölkerungsgruppen persönlich 
Kontakt aufnehmen müssen. 
Hauptamtlich ollte diese telle sein, da jeder neben
berufliche Sachbearbeiter sich naturgemäß in erster 
Linie um sein Hauptaufgabengebiet kümmern wird 
und erst in zweiter Linie seine Arbeitskraft dem zivilen 
Bevölkerungsschutz zuwenden kann. Aus dem Voraus
gesagten wird ersichtlich geworden sein, welche. Un
menge Zeit aufgewendet werden mußte: um z~ emem 
erfolareichen Abschluß zu kommen. DIese ZeIt kann 
ein ~ebenberuflicher Sachbearbeiter einfach nicht 
aufbringen. 
2. Die Stadt Mannheim hat im vergangenen Krieg 
trotz der etwa 140 Luftangriffe, die zu einer über 
60%igen Zerstörung der Stadt führten , nur weniger 
als 0,7% der Bevölkerung zu bekl~gen gehabt... . 
Die immer wieder betonten dreI Ursachen fur die 
glücklicherweise außerordentlich niedrige Verlust
ziffer wurden durchweg anerkannt: 
a) das gut funktionierende Alarmnetz ; 
b) den konsequent vom ersten bis zum letzten Kriegs

tag betriebenen Bunker- und Schutzraumbau ; 

c) die Disziplin der Bevölkerung, die die gebotenen 
Schutzmöglichkeiten auch tat ächlich aufsuchte. 

Die Erinnerung hieran konnte mit um so größerem 
Erfolg ins Feld geführt werden, als die furchtbaren 
Bevölkerungsverluste durch die Terrorangriffe auf die 
benachbarten Städte Pforzheim und Heilbronn allge
mein bekannt sind. 
Sehr viel schwieriger war es, die immer wiederholten 
Fragen nach der Schutzmöglichkeit bei einem Alarm 
zu beantworten. Die Tat ache, daß der Gesetzgeber 
auf dem Gebiet de baulichen Luftschutzes trotz der 
im § 39 des ,,1. Gesetzes über Maßnahmen zum Schutze 
der Zivilbevölkerung" vom 9. Oktober 1957 gesetzten 
Frist und trotz der vom Bundeswohnungsbaumini
sterium ausgearbeiteten Richtlinien über die Instand
setzung der Schutzbunker und den Neubau von 
Bunkern und Schutzräumen versagt hat, indem er 
bis zu dem sich selbst gesetzten Termin vom]. Ja
nuar 1959 die Bestimmungen über den baulichen 
Luftschutz nicht in Kraft gesetzt hat, kann leider nicht 
aus der Welt geschafft werden. Der Schaden, der 
dadurch verursacht worden ist, daß der Wiederaufbau 
unserer zerstörten Städte bald abgeschlossen sein 
dürfte ohne daß dabei - von verschwindenden Aus
nahm~n abgesehen - die geringsten Schutzmöglich
keiten geschaffen worden sind, ist unermeßlich und 
vor allem nicht zu reparieren! 

(Fortsetzung im nächsten Heft) 

Gleichgewicht 

der guten Eigenschaften 

Motortemperament 

und gute Straßenlage, 

moderne Form 

und großer Innenraum, 

umfassende Sicherheit 

und hohe Qualität, - nicht 

die eine oder die andere, 

sondern alle diese 

Eigenschaften dienen Ihnen 

in jedem Mercedes-Benz. 

Das Gleichgewicht 

der guten Eigenschaften 

ist der bedeutendste Vorzug 

aller Fahrzeuge 

mit dem Mercedes-Stern. 

, 
u: 
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Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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Organisation des zivilen Luftschutzes 

Von Oberstleutnant d . Sch. a . D. Port mann , Bonn • VII . T e il und Sc hluß 

Hafenhütschutz 

Schon im zweiten Weltkrieg war der H afenluftschutz 
für alle Luftschutzorte, die über einen Hafen verfügten, 
ein wichtiger und unentbehrlicher Bestandteil der 
örtlichen Luftschutzorganisation. Der H afenluftschutz 
sollte Luftangriffe auf H afenanlagen in ihren Aus
wirkungen begrenzen und alle am und im H afen 
liegenden Einrichtungen und Schiffen Hilfe gewähren, 
falls deren eigene Schutzeinrichtungen nicht aus
reichten. Außerdem sollte Cl' den Schutz und die 
Betreuung der im H afengebiet an Bord oder a n Land 
beschäftigten P ersonen übernehmen . Mit diesen Maß
nahmen sollte erreicht werden, daß die Leistungs
fähigkeit der kriegs- und lebenswichtigen H afen
einrichtungen möglichst lange sichergestellt wurde. 
Der Hafenluftschutz war im zweiten Weltkrieg ein 
Teil des damaligen Sicherheits- und Hilfsdienstes und 
unterst and dem örtlichen Luftschutzleiter. Soweit in 
den Häfen staatliche Wasserschutzpolizei stationiert 
war, unterstand er der Führung des Kommandeurs 
der staatlichen "\Vasserschutzpolizei . War eine staat
liche Wasserschutzpolizei nicht vorhanden , übernahm 
die zuständige Hafen- bzw. Wasserstraßenverwaltung 
die Führung. Den Umfang des zu betreuenden Rafen
gebiets und das Ausmaß der Organisation des H afen
luftschutzes bestimmte der örtliche Luftschutzleiter 
im Einvernehmen mit den beteiligten Stellen. Größere 
Hafengebiete bildeten in der R egel einen Luftschutz
Abschnittshafen, kleinere einen Luftschutz-R evier 
hafen. Dem H afenluftschutz standen besondere Kräfte 
für den Einsatz an T-"and und auf dem Wasser zur 
Verfügung. Nach der damaligen Luftwaffenvorschrift 
757 "Luftschutzdienst in Häfen , auf Wasserstraßen 
und auf Schiffen " waren für den Einsatz an Land die 
F achtrupps H afenbau , für den Einsatz auf dem 
Wasser Havariekräfte vorgesehen. Die Fachtrupps 
H afenbau hatten die Aufgabe, die wasserbautechni
schen Anlagen und die Verladeeinrichtungen zu be
treuen, während die H avariekräfte in erster T-"inie crste 
Hilfe zu leisten , das F ahrwasser von Hinderni sen 
freizuhalten und die notwendigen Wiederherstellungs
arbeiten an beschädigten Wasserfahrzeugen vorzu
nehmen hatten. Reichten die vorhandenen Kräfte zur 
Durchführung der notwendigen Arbeiten nicht aus, 
konnte im Bedarfsfalle die "\Vasserstra ßenverwaltung 
besondere Bergungskräfte zur Unterstützung be~ der ' 
örtlichen Luftschutzleitung anfordern. Sie konnte 
auch zusätzlich benötigt e Boote und Ergänzungskraft
fahrzeuge für den Einsatz nach den Bestimmungen 
des Reichsleistungsgesetzes beordern . 
Nach den vorliegenden Erfahrungen über den Einsatz 
des H afenluftschutzes im zweiten Weltkrieg hat sich 
diese Organisation auch in schwierigen Situationen 
bewährt. 
Sicherlich werden im Zeitalter der Atomwaffen 
Wasserstraßen und Häfen für die Versorgung der 

Bevölkerung mit den notwendigsten Lebensmitteln 
und für den Transport von sonstigen kriegs- und 
lebenswichtigen Gütern zwangsläufig eine weit größere 
Rolle spielen als während des zweiten "\iVeltkrieges. 
Daher wird es notwendig sein, auch dem Luftschutz 
auf Wasserstraßen und in Häfen eine seiner voraus
sichtlichen Bedeutung entsprechende Stellung im 
Rahmen der Luftschutzorganisation zuzuweisen. Der 
H afenluftschu tz aber wird trotz seiner Bedeutung und 
der Eigenart seiner Einsatzaufgaben kein Eigenleben 
als Luftschu tzorganisation führen können . Zweck
mäßig wird er auch künftig als eine besondere Sparte 
dem Luftschutzhilfsdienst angegliedert und dem 
örtlichen Luftschutzleiter unterstellt. 

Inwieweit der Hafenluftschutz des zweiten Weltkrieges 
noch als Vorbild für eine künftige Organisation eines 
Hafenluftschutzes dienen kann , wird von den geänder
ten Zust ändigkeiten und politischen Verhältnissen 
abhängen, die sich besonders durch den föderalisti
schen Staatsaufbau der Bundesrepublik ergeben 
haben und vor allem auch von den zugedachten Auf
gaben und der Bedeutung der H äfen für die lebens
notwendige Versorgung der Bevölkerung und für den 
Transport lebensnotwendiger Güter. 

Hierbei werden auch die Maßnahmen eine wichtige 
Rolle spielen können, die von dem Bundesminister fÜT 
Verkehr als Luftschutzmaßnahmen der Besonderen 
Verwaltungen zur Aufrechterhaltung der Was erläufe 
als wichtige Transportwege - neben Schiene, Straße 
und Luftverkehr - durchgeführt werden müssen . 

Luft chutzmaßnahmen der Besonderen Verwaltungen, 
die zur Aufrechterhaltung der Wasserläufe als Trans
portwege innerhalb der Grenzen des Luftschutzortes 
dienen, werden mit den Luftschutzmaßnahmen des 
Hafenluftschutzes a bgestimmt werden müssen. Im 
Interesse einer gegenseitigen Hilfeleistung nach Luft
angriffen ollten Luftschutzübungen grundsätzlich 
in engster Zusammenarbeit durchgeführt werden. 

Ob für den Luftschutz der Besonderen Verwaltungen, 
soweit es sich um die Aufrechterhaltung der Was er
läufe als Transportwege handelt , besondere überörtliche 
Einsatzreserven des Luft chutzhilfsdienstes vorzu
sehen sind, wird zu klären sein . 

Die Frage der Führung der Kräfte bedarf bei dem auf
zubauenden H afenluftschutz der besonderen R egelung. 
Der Führer des H afenluftschutzes muß neben tech 
nischen K enntnissen und praktischen Erfahrungen, 
die nur ein in den Aufgaben des Hafens vielseitig 
geschulter F achmann haben kann , über Führerquali
täten u nd takti ches Können verfügen. Trotzdem 
aber sollte die Frage der Führung des Hafenluftschutzes 
in den Luftschutzorten kaum Schwierigkeiten machen 
können, da in diesen Städten sicher genügend geeignete 
P ersönlichkeiten vorhanden sind, die mit der Technik 
de Hafens und seinen Aufgaben vertraut sind, und die 



Portmann : Organ isat io n d es zivi len Luft schu tzes Z ivi le r Luftsch utz H eft t t 381 

neb n einer ausreichenden fachlichen chulung auch 
üb l' genügend Erfahrungen auf dem Gebiet des Ein
satz und der Führung von techni chen Kraften 
verfügen , um diese verantwortungsvoll Führung
aufgabe unter der Leitung des örtlichen Luftschutz
leiter übernehmen zu können. 

Luft cbu tz- elbstbiUe 

Neb n dem öffentlichen Lufts hutz, d m Luft chutz
bili dien t , i t die Luft chutz elb thilie im Rahm n 
der Ge amtorganisation de zivilen Luftschutze von 
ent cheidend l' Bedeutung für da Wirk amwerden 
des zivilen Luft chutze überhaupt. Die Notwendigkeit 
und Bedeutung wird all in ~chon aus dem \i\' ort 
" Luft chutzs Ib thilfe" deutlich, denn s be agt un
mißverständ lich, daß die unter die mB grifffallenden 
Lebensbereiche unseres Voll,es ich zunäch t selb t 
helfen müs en. wenn es zu ei nem Notstand kommen 
ollte. Es wird keiner näheren B gründung bedürfen , 

daß der öffentliche Luft chutz immer nur dort ein ge-
etzt werden muß, wo die 1 I'äfte der elbsthilfe

organisation ni cht mehr au rei ben und wo die Be
kämpfung der Luftaogriff. schäden den ei nheitlichen 
und ge chlo enen Ein atz organisierter staatlicher 
Luft chutzmi ttel erforderlich macht. 

Das "Erste Gesetz über Maßnahmen zum chutz der 
zivilen Bevöll,erung" geht grund ätzlich von dem 
Gedanken der Selbsthilfe der B vöUrerung au . Nach 
dem Gesetz werden vor allem die na hfolgenden 
groß n Leben bereich unsere VoUres di Luftschutz
selb thilie zu verwirklichen hab n : 

1. D I' Illdustrieluft chu tz 
mit inen Industrie- nternehmungen , Anlagen und 
Einri htungen . 
2. Der Luft chutz der Be onderen . erwaltung n, 
wie Bundesbahn , Bundespost, Bundeswehr, die er
waltungen der Bunde traßen, Bunde autobahnen , 
Bund was er traßeo , eewa er traßen und eehäfen , 
die Luftfahrtverwaltung u . a. m . 
3. Der Luft chutz-Selb tschutz und Erweiterte Selbst
schutz mit einer Zivilbevöllierung und den \ iVohn - und 
Arbeits tätten. 

Industri eJll ft chu tz 

Die Bunde republik ist wegen ihr I' ungün tigen stra
tegi hen Lag fiir den Fall eine kl'iegeri chen } on
flikte nicht nur besonder luftg fährdet, sie ist auch 
wegen ihrer t ilweise stark ma ierten und hoch
entwickelten Industrie be ond rs luftempfindlich. Die 
Gefahr wird dmch die Konzentration von Menschen 
und B trieb stätten in einigen wenigen Ballung
räum n no h erheblich vergröß rt. Der Bunde mini tel' 
für Wirt chaft hat in seinem Entwicklung programm 
für zentrale Orte in ländlichen , sch wach truktmierten 
Gebieten diese Gefahr bereit richtig erkannt und 
ent pr cbend Mittel bereitgestellt, um der fort
schreitenden ökonomi ch ni cht immer sinnvollen 
1 onz ntration von Men chen u nd Betrieb tätten in 
Ballung Tä~men entgegenzuwirken. Damit wurde von 
zentral I' amtlicher teile der erste chritt zm Auf-
10 k l'ung von indu triellen Ballung gebieten und auch 
zm Verhinderung de Entsteh n neuer Ballung-

g biete getan, der im unmittelbaren Zu ammenhang 
mit dem ufbau und der Dmchführung eine Indu
trieluftschutzes im Rahmen de zivilen BevöUrerungs-
hutze steht. Wenn Maßnahmen dieser Art auch 

er t nach Jaluen wirksam werden können, 0 i t die er 
W g do b wohl der wirkung vollste und icher auch 
der einfach te, der zum Ziele führen wird. E wäre nm 
zu begrüßen, wenn von seiten zentraler teilen ähnlich 
wirk ame Maßnahmen im Intere e de Indu trieluft-
chu tze bald folgen würden. 

D r Indu trieluft chutz steht mit seinem Auftrag, als 
organisierte elbsthilfe der Betriebe gegen feindliche 
Luftangriffe der Zer törung d s Betriebes oder lang
andauernd en Lahmlegung der Produktion dmch ent-
pr chende Luftschutzmaßnahmen möglichst vorzu

beugen und allen Mitgliedern des Betri bes während 
oder nach einem Luftangriff chutz und Hilfe zu 
gewähren, vor einer besonder chweren Aufgabe. 
Inwieweit er bei seinen Planungen und organi atori-

hen Maßnahmen die vielseitigen Erfahrungen des 
W erkIuftschutze au dem zweiten Weltkrieg berück-
ichtigen kann , wird in jedem Einzelfall gründlichster 

Übcrlegu ngen bedürfen. Es sollen damit nicht die 
Erfolge de WerkIuft chutz au dem zweiten Welt
krieg ge chmälert werden, von dem ehemalige Feind
mä hte wiederholt anerkannt haben , daß es trotz 
stärk ten Einsatzes ihrer Bomber auf die Industrie 
nicht gelungen i t , die Fertigindu trie entscheidend zu 
schlagen und damit die Produktion vollkommen zum 
Erliegen zu bringen. 
Der Erfolg des WerkIuftschutze war nicht zuletzt auf 
die wirkung vollen Anordnungen und auf die zentrale 

teuerung aller Luftschutzmaßnahmen dmch die 
ehemalige R eichsgruppe Industrie zmückzuführen , die 
d n ehemaligen vVerkIuft chu tz in einer mustergültigen 

elb tverwaltung durchgeführt hat. 
Ob die zentrale teuerung aller Luft chutzmaßnahmen 
der Industrie dur h die vorgesebene B etreuung
organi ation auch künftig in dem gleichen mfange 
erfolgen kann, wird wahrscheinlich nicht nur von der 
atomaren Gefahr, ondern vielleicht auch von den 
militäri chen und wirt chaftli hen Abmachungen und 
Bindungen mit den befreundeten und verbündeten 
Nationen abh ängen , die es notwendig machen können, 
alle Planungen und Vorbereitungen d Indu trieluft-
chutzes w itgehend mjt ihnen abzu timmen . Der 

augen blickliche tand der Zu ammenarbeit auf dem 
G biet d I' zivilen Verteidigung und damit auch auf 
dem Gebiet zentraler Lufts hutzfragen trägt die er 
Tat ache leider noch nicht genügend Rechnung. Die 
mit Ull dm h die Nato und dmch wirtschaftliche 
Organisationen verbundenen we teuropäischen Länder 
werden daher vorläufig auch wohl nur an einer möglichst 
weitgehenden} oordinjerung d I' wicbtig ten und zen
tral n Luft chutzmaßnahmen der Industrie und Wirt
schaft wie auch an einer mögliohen übernationalen ge
gen eitigen Hilfelei tung nach inem schweren Luftan
griff auf die Tndustrie intere iert sein. 
Im allgemeinen werden Organi ation und Dmch
führung von Luftschutzmaßnahmen auch für die 
Indu trie eine eigene nationale Aufgabe bleiben, deren 
zentrale teuerung dmch die dazu bestimmte Be
treuung organisation zu erfolgen hat. oweit über-
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nationale Planungen und Vorbereitungen wie z. B. 
Zu ammenfassung aller wirtschaftlichen Hilfsquellen 
und Produktionsmöglichkeiten , Aufrechterhaltung des 
Transport- und Verbindungswesens wie auch der 
übernationale Einsatz verfügbarer Arbeitskräfte der 
Industrie und ·Wirtschaft in Frage kommen, werden 
die e Maßnahmen nur durch die Zentralbehörden 
vertreten werden können. 
Die Waffenwirkungen eines modernen Krieges fordern 
zwangsläufig eine Zivilverteidigung im übernationalen 
Rahmen, der durch die Nato gegeben ist. Hierbei 
werden sich nationale und übernationale Belange 
sinnvoll ergänzen müssen, wenn in einem außerordent
lichen otstand die zur Rettung und Versorgung der 
Bevölkerung wie auch zum chutze der Industrie und 
Wirtschaft getroffenen Maßnahmen reibungslos funk
tionieren sollen. Dabei wird es von besonderer Wichtig
keit sein, daß jeder Zweig der Industrie und jede 
industrielle Anlage einen eigenen Verteidigungsplan 
be itzt, der nicht nur den zentralen Richtlinien, son
dern vor allem den eigenen Bedürfnissen und den vor
handenen Gegebenheiten R echnung trägt. 

Die im zweiten Weltkrieg gemachten guten Erfahrun
gen mit der Reichsgruppe Industrie und ihre Erfolge 
auf dem Gebiet des Werkluftschutzes haben sicher 
einen großen Teil zu dem Entschluß mit beigetragen 
auch künftig den Industrieluftschutz einer Betreuungs
organisation zu übertragen, die den Aufbau, die Orga
nisation und Betreuung auf dem Wege der Selbst
verwaltung durchführt. 
In dem § 6 des "Ersten Gesetzes über Maßnahmen zum 
Schutz der zivilen Bevölkerung" wird bestimmt, daß 
der Bundesminister für Wirtschaft und der Bundes
minister des Innern im gegenseitigen Einvernehmen 
eine Organisation der gewerblichen Wirtschaft be
auftragen können, die unter Mitwirkung von Vertre
tern der Arbeitnehmerverbände Vorschläge für die 
Planung und Vorbereitung des Industrieluftschutzes 
machen soll und bei der Durchführung des Industrie
luftschutzes die Betriebe zu beraten hat . 

Mit der Vorbereitung der im Gesetz vorgesehenen 
Betreuungsorganisation ist der "Bundesverband der 
deutschen Industrie" beauftragt worden, der " Deut
sche Gewerkschaftsbund" hat sich grundsätzlich 
bereit erklärt, hierbei mitzuwirken. 

Die Aufgaben des Industrieluftschutzes werden ohne 
erhebliche finanzielle Mittel kaum gelöst werden 
können. Ob die Finanzierung des Industrieluftschutzes 
durch die Betriebe selbst erfolgen soll und ob die Luft
schutzkosten bei der Steuer abzugsfähig sein werden, 
scheint wohl noch nicht endgiUtig entschieden zu sein. 

Inwieweit bei dem heutigen Stand der Entwicklung der 
Luftangriffswaffen und bei den geänderten politischen 
Verhältnis en in der Bundesrepublik die Werkluft
schutzbetreuungsorganisation des zweiten Weltkrieges 
noch als Vorbild für den Aufbau einer zeitgemäßen 
und den Wirkungen von Atomwaffen R echnung 
tragenden modernen Betreuung organisation des In
dustrieluftschutzes dienen kann, ist eine Frage, die von 
dem Bundesverband der deutschen Industrie zu 
prüfen sein wird. Es sollte dabei aber nicht übersehen 
werden , daß moderne Waffen wegen ihrer Großflächen-

wirkung und der möglichen radioaktiven Verseuchung 
weiter Gebiete auch auf dem Sektor Industrie eine 
Schutzorganisation verlangen, die so beweglich ist, 
daß sie im gegebenen Augenblick alle notwendigen 
technischen und taktischen Maßnahmen , auch unter 
schwierigen Verhältnissen, den Forderungen der Lage 
weitgehend anpas en kann. 
Der Industrieluftschutz wird wegen seiner verant
wortungsvollen nationalen Aufgabe und seiner über
nationalen Bedeutung mit Behutsamkeit und Weit
sicht aufgebaut werden müssen. Es würde für die neu 
aufzubauende Betreuungsorganisation sicherlich nur 
nützlich sein , wenn sie von der bewährten ehemaligen 
Reichsgruppe Industrie nicht nur die E rfahrungen 
übernehmen könnte, sondern auch alles das an Organi
sation, was sie zu ihrer anerkannten und erfolgreichen 
Arbeit befähigt hat. 

Luftschutz der Besonderen Verwalhmgen 

Der Luftschutz der " Besonderen Verwaltungen" gehört 
sein.em ViTesen nach weder zum Selbstschutz und 
Erweiterten Selbstschutz noch zum Industrieluft
schutz. Es ist eine Selbsthilfe bestimmter Verwaltun
gen, die nach dem § 5 des "Ersten Gesetzes über Maß
nahmen zum Schutz der zivilen Bevölkerung" von 
einzelnen , besonders gefährdeten Geschäftsbereichen 
bestimmter Bundesministerien und obersten Landes
behörden verlangt wird. Die im Gesetz angesprochenen 
Bundesminister und obersten Landesbehörden haben 
in ihrem Geschäftsbereich einen, für ihre Zwecke ge
eigneten Luftschutz in eigener Zuständigkeit zu 
organisieren und die für die Durchführung der Maß
nahmen notwendigen Weisungen und Richtlinien 
selbst zu erlassen . 
Um die notwendige Zusammenarbeit zwischen den 
vorgenannten Verwaltungen und den für den Luft
schutz allgemein zuständigen Behörden sicherzustellen 
und die Durchführung der Luftschut zmaßnahmen 
nach möglichst einheitlichen Gesichtspunkten zu er
möglichen, hat der Bundesminister des Innern, im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bunde ministern 
und mit Zustimmung des Bundesrates, eine entspre
chende Rechtsverordnung zu erlassen. 
Bekanntlich gehören zu den Besonderen Verwaltungen, 
die den Luftschutz in eigener Zuständigkeit durchzu
führen haben, auch ihre technischen Einrichtungen, 
Anlagen und Gebäude, die für alle Leben bereiche der 
Bevölkerung bereits friedensmäßig von Bedeutung 
sind. Die Zuständigkeit dieser Verwaltungen auf dem 
Gebiet des zivilen Luftschutzes wird sich daher auch 
nicht allein auf die Regelung von organisatorischen 
Aufgaben beschränken können, die im Rahmen ihrer 
eigenen Verwaltungen notwendig sind, ondern sie 
werden auch die bestehenden technischen Aufgaben 
und Probleme zu lösen haben wie z. B . Tarnung und 
Verdunkelung, den Luftschutz-Brandschutz , das Luft
schutz-Bauwesen, den Luft chutz-Melde- und ach
richtendienst, den Luftschutz-Warndienst ; weiterhin 
wird Vorsorge zu t reffen sein für einen Luftschutz
Sanitätsdienst, einen ABC-Dien t usw. , soweit diese 
Aufgaben und Maßnahmen für den wirksamen Schutz 
der Menschen , der Einrichtungen, Anlagen und Ge
bäude notwendig sind . 
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Zu den Be onderen Ve'rwaltungen, die den Luftschu tz 
in eigener Zuständigkeit durchzuführen haben, werden 
unter anderem gehören : 

Die Bunde post , 
die Bundeswehr, 
die Deutsche Bundesbahn , 
die nicht bundeseigenen Eisen bahn n und sonstigen 
Schienenbahnen des öffentlichen Verkehrs, 
die Verwaltung der Bundeswasser traßen, 
die Verwaltung der Seewasserstra ßen und Seehäfen, 
die Verwaltung der Bundesstraßen 
die Verwaltung der Bundesautobahnen, 
die Luftfahrtverwaltung und 
weitere Verwaltungen mit ähnlich wi htigen Rinri ch
tungen und Aufgaben . 

Luft chu tz-Selbst chu tz lind Erweiterter Selb t 'chutz 

Die entscheidende Bedeutung des Luftschutz-Selbst
.'chutzes und Erweiterten Selbstschutzes liegt vor 
allem in dem aktiven Bereitschaftswillen der Bevölke
rung, freiwillig notwendige vorbeugende Luftschutz
maßnahmen durchzuführen und im F alle von Luft
angriffen zur Selbsthilfe zu greifen, um sich elb ,t und 
ihre 'Wohnungen und Häuser zu ret ten. "Vo dieser 
freiwillige und aktive Bereitschaftswille der Menschen 
nicht vorhanden ist , wird au ch der noch so vorsorgli ch 
durchorganisierte öffentliche Luftschutz , der Luft
schutzhilfsdienst , seine verantwortungsvolle Aufgabe 
kaum erfüllen können. Wie im zweiten Weltkrieg, so 
wird auch heute der Selb tschutz immer Ba i und 
Ausgangspunkt eine erfolgr ichen Luftschutzes sein 
müssen . 
Es ist die 'chwere Aufgabe der elb t chutzorgani a
tion , den für den Luftschutz so notwendigen ·Willen 
zur Selbsthilfe in der Bevölkerung aufzurufen, zu 
stärken und zu organisieren. Die Aufklärungsarbeit 
ollte sich aber nicht nur auf die Schutzmöglichkeiten 

gegen Luftangriffe in einem Kriege be chränken, 
sondern sie sollte auch heute schon das chutzbedürf
nis der bedrohten Menschheit mit einschließen, das 
durch die Gefahren der ständigen Versuchsexplo ionen 
von Atombomben und die damit verbundenen chäden 
durch eine mögliche radioaktive Verseuchung ent
stehen kann und auf die Dauer zu einer untragbaren 
Nervenbelastung der Menschheit führen muß. 
Das Schutzproblem im Rahmen der Gesamtorganisa
tion des zivilen Luftschutzes i t außerordentlich viel
seitig und zu tark verzahnt, als daß die notwendigen 
Maßnahmen einfach von oben herab verfügt, ange
ordnet oder organi iert w rden können . Alle chutz
und Fürsorgemaßnahmen des Staates werden ohne 
eine Bejahung des Luftschutze durch den Qtaats
bürger und ohne seine freiwillige Mitarbeit wirkungslos 
bleiben und ie dürften auch kaum ausreichen, da der 
behördliche Anteil am Luft chutz zwangsläufig immer 
begrenzt sein wird , 
Die Erkenntnis, daß nur ein organisierter Selb t chutz 
die notwendige Ergänzung zum Luftschutzhilf dienst 
sein kann, wurde von dem Gesetzgeber in dem "Ersten 
Gesetz über Maßnahmen zum 'chutz der zivil n Be
völkerung" berück ichtigt und er bestimmte, daß der 
bereit bestehende lmd mit zunehmendem Erfolg 

tätige Bundesluftschutzverband al die zuständige 
rganisation beauftragt werden soll, nach den 

l~i chtlinien und Weisungen des Bundesministers des 
Innern die Bevölkerung über die Gefahren von Luft
angriffen aufzuklären, sie bei Luftschutzma ßnabmen 
zu bera ten sowie die Organisation und Au bildung 
freiwilliger H elfer für dcn Selbst chutz der Bevölke
rung zu iibernehmen hat . 
Um dem Bunde luftschu tzverband die Durchfühmng 
seiner gewiß ni ht leichten Aufgabe zu ermöglichen, 
machte das Ge etz ihn zu einer bundesunmi ttelbaren 
K örpers haft des öffentlichen Recht und damit zu 
einer Institut ion des Bundes mit öffentli ch-recht lichem 
St atus. Als solcber erhielt er den Auft rag, staatspoli 
tisch wi cbtige Aufgaben zu lösen . 

Mit dem steten Aufgabenzuwachs des zivilen Luft -
cbu tzes wurde auch die Erweiterung de Aufgab n

bereichs des Bundesluftscbutzverbandes notwendig. 
Seine Mitwirkung im l~ahmen der gesetzlicben V 0 1' 

schriften bei der Durchführung von sonstigen Luft
schutzmaßnahmen wurde daher im Gesetz ausdrück
lichst vorgeseben . 
Das ZB G ermächtigt den Bundesminister des Innern , 
durch eine R echtsverordnung den Aufbau der K örper 
scbaft zu regeln . Der innere Aufbau der K örperschaft 
wird durch eine Satzung bestimmt, die von der Körp 1'

schaft selb t mit Zustimmung des Bundesministers 
de Innern erlassen wird. 
Der Bundesluftscbutzverband ist beute bereits eine 
alte und erfahrene Luftschutzorganisation, die auf 
gewiß nicht geringe Erfolge zurückblicken darf. Die 
Erfolge sind ihm aber nicht so einfach in den cboß 
gefallen , der Start in die öffentliche Luftschutzarbeit 
war schwer und es gebörte bei allen schon viel Mut, 
Fleiß und Hingabe zur Sache dazu , um die Men eben 
al freiwillige Helfer zu gewinnen und sie für die Luft
schutzarbeit zu b geistern . 'Wenn nun der Bunde,
luftschutzverband in seinem Arbeitsbericht zum 
J abres beginn 1960 von 120 000 H elfern berich ten 
kann , die sich in freiwilliger Verpfli cbtung seiner Arbeit 
angeschlossen haben , so ist das gewiß ein stolzer Erfolg. 
E s sollte dabei auch nicbt vergessen werden, daß bei 
der verständlicben Mentalität der Bevölkerung nach 
den furcb t baren Erlebnissen der Luftangriffe d es letz ten 
:E rieges um jeden einzelnen H elfer im wahr ten inne 
d s Wortes gekämpft werden mußte. Rs ollte aucb 
nicbt verges en werden , daß dieser Erfolg in erster 
Linie ein Verdienst der haupt- und ehrenamtlicben 
H elfer ist , die über ein gut fundiertes Luftschutzwissen 
verfügen und die di e gewiß nicht leich te Aufgabe 
mit unermüdlichem und bewunderungswert m Eifer 
übernommen haben und auch t äglich weiter über
nehmen . 

Erweiterter Selbstscbutz 

Der Erweiterte elbstschutz ist in sei.ner Zielsetzung 
und einen Aufgaben ine elb thilfeorganisation . Er 
gehört aufgabenmäßig und auch räumlich in den 
Bereich de Selbstscbutzes und damit zu dem Auf
gabenbereicb d Bunde luft chutzverbandes . OrO'a
ni ation , Gliederung lmd Ausbildung sind von d~m 
Bundesluftschutzverband nach den Richtlinien des 
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Bundesministers des Innern durchzuführen. 1m Ge
fahrenfall wird er ebenso zur Selbsthilfe aufgerufen 
werden wie der Selbstschutz . 
Die spezielle Struktur der Betriebe und Verwaltungen , 
die als kleine und mittlere Betriebe der Industrie, des 
Handels und Gewerbes, als Dienststellen der Behörden 
und sonstige Verwaltungen zu einem Erweiterten 
Selbstschutz zusammengeschlossen werden , macht 
besondere Schu tzvorkehrungen notwendig, die im 
allgemeinen über das :Maß hinau geh n , die von der 
Bevölkerung zum eigenen Schutze und zum Schutze 
ihrer Wohnstätten und Wohnhäuser als Selbstschutz
maßnahmen getroffen werden müssen. 
Zu den Betrieben und Verwaltungen , die voraussicht
lich :Maßnahmen des Erweiterten Selb tschutzes 
durchzuführen haben, werden gehören : 

Werks- und kleinere Industriebetriebe mit zahlenmäßig 
geringer Belegschaft; 

' iVaren- und Geschäftshäuser ; 
Verwaltungsgebäude und Betriebe von Behörden und 

Dienststellen; 
Einzelhandelsgeschäfte, soweit Stärke der Belegschaft 

und Größe des Geschäftes dies notwendig machen ; 
Banken, Sparkassen und ähnliche In titute ; 
Hotels lmd Gaststätten, wenn es der Umfang des 

Betriebes notwendig macht ; 
Hochschulen, Schulen und sonstige Bildung stätten ; 
Krankenhäuser, Altersheime, Kirchen, K löster u. ä. m .; 
:Museen, Bibliotheken, Archive und ähnliche Einrich-

tungen , soweit hierfür nicht bereits besondere Bestim
mungen bestehen ; 

Strafanstalten, soweit sie nicht im Interesse einer 
sicheren Verwahrung der Gefangenen Sonderbe
stimmungen unterliegen ; 

weitere ähnliche Betriebe und Verwaltungen. 

Der örtliche Luftschutzleiter wird in jedem einzelnen 
Fall zu entscheiden haben, welche Betriebe und Ver
waltungen zum Erweiterten Selb tschutz gehören. 
Soweit für einzelne Betriebsarten Sonderbestimmun
gen bestehen, werden diese berücksichtigt werden 
können, wenn das Schutz bedürfnis des Betriebes darun
t er nicht gefährdet wird. Ebenso werden Betriebe, bei 
denen wegen der besonderen Struktur oder Art der Pro
duktion zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sein 
können, wie bei Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, 
vorher von zuständigen Gutachtern überprüft werden 
müssen, die auch den Umfang der zusätzlichen Schutz
maßnahmen festzulegen haben . 
Wer die Vorschläge über die Zugehörigkeit zum 
Erweiterten Selbstschutz dem örtlichen Luftschutz
leiter vorzulegen hat - z. B . der Bundesluftschutz
verband in Verbindung mit den Interes enverbänden 
oder ob der Vorschlag auf andere Art rfolgen soll, 
werden die vom Bundesminister des Innern zu er
lassenen Richtlinien über den Erweiterten Selb tschutz 
bestimmen müssen . 

Schlußbemerkungen 

Sicherlich ist es für die in der Aufbauarbeit des zivilen 
Luftschutzes eingeschalteten Stellen von großem 

Interesse, von Zeit zu Zeit festzustellen, wieweit die 
Bevölkerung tatsächlich an den Vorbereitungen und 
:Maßnahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes Anteil 
nimmt und wieweit sie auch über die lebensnotwendi
gen Aufgaben des zivilen Bevölkerungsschutzes orien
tiert ist. Diese Feststellung ist darum von besonderer 
Wichtigkeit, weil jeder zivile Bevölkerungsschutz in 
erster Linie abhängig ist von dem Vorhanden ein oder 
Jichtvorh andensein des aktiven Bereit chaftswillens 

der Bevölkerung. Das gilt auch für den Luftschutz
hilfsdienst, der ohne diesen aktiven Bereitschafts
willen seine Aufgaben nur schwer erfüllen kann . J e 
enger er mi t dem Selbstschutz auf Tu chfühlung stehen 
wird, um ,0 einfacher werden für ihn viele Aufgaben 
werden. Besonders als tragende Säule des zivilen 
Luftschutzes wird es von ihm zu einem großen Teil 
abhängen, ob der Luftschutz di.e in ilm gesetzten 
Erwartwlgen zu erfüllen vermag. Kaum eine andere 
Organi ation wird auf dem Gebiet des zivilen Bevölke
rungsschutzes ein derart hohes :Maß an Verantwortung 
zu tragen haben . 

So wichtig in einem Luftkrieg auch die Leistungen der 
Luftschutzdienste und der einzelnen Helfer sein 
mögen - im zweiten Weltkrieg wurde deren Bedeu
tung tausendfach unter Beweis gestellt -, so wenig 
darf übersehen werden, daß bei dem heutigen Stand 
der Luftangriffsmittel alle Hilfeleistungen illusorisch 
bleiben müssen, wenn sie nicht durch den Bau von 
Schutzräumen, Bunkern oder Stollen wie auch durch 
gesicherte Anlagen für die Versorgung der Bevölkerung 
und den lebensnotwendigen Verkehr soweit unter
stützt werden , daß der Schutz der Bevölkerung mit 
einiger Sicherheit gewährleistet wird. 

Besonders der Schutzraumbau hat für den Aushalte
willen der BevölJmrung außerordentliche Bedeutung 
und kann nicht hoch genug bewertet werden. Vor 
allem sollte bald mit der Schaffung von Schutzmöglich
keiten bei unseren Wohn- und Arbeitsstätten begon
nen werden, denn durch die praktische Demonstration 
des staatlichen Willens, Schutzmöglichkeiten für die 
Bevölkerung zu schaffen, wird auch die Bevölkerung 
leichter für den Gedanken des Luftschutzes gewonnen 
werden können. Sicher haben viele von uns noch in der 
Erinnerung, zu welchen Leistungen und Opfern ein 
Volk bereit sein kann, wenn es dadurch die :Möglichkeit 
erhält, das Leben zu retten. Die Erfahrungen des 
zweiten Weltkrieges sollten uns auch heute noch eine 
Lehre sein. Pflicht aller verantwortlichen Stellen aber 
ist es, alles nur :Menschenmögliche zu tun - auch auf 
finanziellem Gebiet -, um die vielleicht unvorstell
baren Verlust e an :Menschenleben in einem künftigen 
Krieg zu vermeiden. 

Ein Luftschutz , der nur noch Tote oder auch Sach
werte aus Trümmern zu bergen hat, ist einer Aufgabe 
nicht gerecht geworden. 
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Stand und Aufbau der österreich ischen Zivilverteidigung 

Der gegenwärtige Stand der Zivilverteidigung in 
Österreich kann nur dann richtig beurteilt werden, 
wenn man die Entwicklung berücksi htigt, die dieser 
Aufbau bisher genommen hat. Auch einige Hinweise 
auf die chwierigkeiten, die sich au den gegenwärtigen 
politischen Verhältni en, aus der Eigenart der 
österreichi ehen Verwaltung und V rfassung ergaben 
und noch ergeben, sind zum Verständnis notwendig. 

Zunächst muß daran erinnert werden, daß Österreich 
bis zum Abschluß des Staatsvertrage im Jahre 1955 
von vier Großmächten besetzt war und - ungeachtet 
des en, laß es (anders als die Bundesrepublik) schon 
seit 19-1-5 eine R egierung besaß - dadurch in einer 
Souveränität eine wesentliche Ein chränlmng erfuhr, 
die ich in vielen KontroUrechten der B esatzungs
mächte ausd.rückte. Es konnte de ha lb auch bis 1955 
wedl r die militäri ehe Landesverteidigung noch eine 
zivile Verteidigung orgarü iert werden. Die änderte 
sich mit dem Ab~chluß des taatsvertrages, der, 
wieder anders als in der Bunde republik, dem öster
reich i ehen Staate volle und uncingc chränkte Souve
ränität und die Freiheit von jeder Bevormundung, 
unter welchem Vorwand auch immer, bescherte. Die 
mit dem Abschluß dieses Staatsvertrages von der 
österreichischen R egierung au ge prochene I eutrali
sierung de Staatsgebietes un ter tri eh (liese durch die 
Proklamierung ihres \Villens, diese );feutralität mit 
allen ihr zu Gebote tehenden Mitteln verteidigen zu 
wollen, und durch den Entschluß , zu die em Zwecke 
die Landesverteidigung zu organi ieren . 

Der Aufbau einer Landesverteidigung tieß auf erh eb
liche personelle, materielle und vor a llem finanzielle 
Schwi erigkeiten. Es ist durchaus verständlich, daß 
man sich aus den verschiedensten Gründen zunächst 

Von Dr. Udo Schlitzsack. Berlin 

nur auf die rein militärische Landesverteidigung be
schränkte, in beachtenswerter Schnelligkeit die Grund
lagen für das Bundesheer schuf und den er ten Jahr
gang auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht 
zu den Waffen rief. 
In der richtigen Erkenntnis, daß jede Lande verteidi
gung sinnlos ist, wenn sie nicht den Scbutz der Be
völkerung, also des " Objektes" der Landesverteidi
gung, zu sichern vermag, entscbloß sich der Verteidi
gung minister, eine eigene Zivilschutz abteilung in 
seinem Ministerium zu schaffen und diese mit der 
Planung und dem Aufbau der Zivilverteidigung zu 
beauftragen. Mit der Führung die r Abteilung wurde 
der ehemalige Generalstab offizier der deutschen 
Luftwaffe Ober t Lerider betraut, der auch im Kriege 
zum Teil im Rahmen de Ober! do der Luftwaffe und 
einiger Luftgaukommandos in der Heimatluftverteidi
gung Deutschland maßgeblich wirkte. 
Diese Abteilung begann vorer t das zur Verfügung 
stehende Material und die Erfahrungen des letzten 
Krieges auszuwerten. Ein grund 'ätzliches Expose über 
eine mögliche Organisation der österreichischen Zivil
verteidigung wurde von die er Abteilung ausgearbeitet. 
Als notwendige Ergänzung der militärischen Landes
verteidigung wurde eine neuzeitliche Form der Zivil
ve rteidigung geplant, in der d ie Planung aller Maß
nahmen vorwiegend in den Händen der militärischen 
Führung zu liegen hätte , die Dm'cbführung, der 
Verwaltung des La,nde angepaßt, jedoch den zu-
tändjgen Ressortministerien zu übertragen wäre. 

Den geforderten Bevöllwrung schutzma ßnahmen wur
den in dem ob n erwähnten Expose in er, tel' Linie die 

Bild 1 
Vereidigung der Jungmänner einer Lurtsc hutzpionierkompanie 
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Bild 2 
Unte r ri cht "Grundlagen der A-Physik" an der Luftschutztruppe nschul e 

wirtschaftli che Leistungsfä higkeit Österreichs und 
nicht allein die technischen Möglichkeiten zugrunde 
gelegt. Das E xpose ent hält Vor chläge bezüglich 
Gesamtorganisation der Zivilverteidig ung, ferner bau 
liche Maßnahmen , die Aufst ellung eines Zivil chutz
verbandes und eines technischen Hilfsdienstes, beide 
in enger Anlehnung a n die F euerwehren, den Aufbau 
eines Selbstschu tze und einer Nachbarschaftshilfe, 
Sicherungsma ßna hmen auf dem Energiesektor, Be-

Bild 3 

Unterricht " Baukunde" an der Luftschutztruppenschule 

vorratungsmaßnahmen und E vakuierungsvorbereitun
gen. Auf dem baulichen Sektor werden, den geringen 
Warn zeiten und der finanzi ellen L age des La ndes 
R echnung tragend , schnell erreichbare Schutzrä ume 
vorgeschlagen, cha ra kteri siert durch ~ahtreffe r - und 
Trü mmersicher hei t. 

Es wa r zu erwar t,en. daß die Arbeiten des " erteidi
gungsministeriums a uf dem Zi v ilscbut zgebiet , ähnlich 
wie bei uns in der Bundes republik , mit erh eblichem 
Mißtrauen und Ablehnung aufgenommen werden 
würden und nur sehr geringes Ver tändnis bei den 
a nder'en Verwa lt ungs3t lIen und bei der BevJlkerung 
find en würde n. D ie umfa senden, mjt großer 1J msicht 
durchgeführ ten ,"orarbeiten vermittelten einen sehr 
guten Einblick in di e gesamte Materie des zivilen 
Bevölkern ng3sch:l tze II nd stell ten einen schnellen 
Aufbau eine.3 a usreichend en zi v ilen B evölkerungs
schutze , ähnli ch wie in d en a nderen neutra len Län 
dern , wie in der Schweiz und Schweden, als selbst
verstä ndli che Ergänzung der L:wdesverteidigung in 
Aussiebt. 

In nlehnung a n das " erteidigungsminist erium ver
suchen die ö terreichische Gesellschaft vom Silbernen 
Kreuz und der Atomscbutzverba nd , die Bevölkerung 
für die Fragen der Zivilverteidigung zu interess ieren . 
Ein kleines Fachbla,tt, vorwiegend a ls Mitteilungsblatt 
für den WerkJuft chutz gedacht, behandelt die wich
tigsten Fragen und Grundlagen des Aufbaues einer 
zivilen Verteidig ung. Vorträge wurden in Wien und in 
den Landeshauptstädten vera nsta ltet , da bei ka men 
in- und ausländi ehe Fachexperten zu Wort. Leider 
fa nden diese Arbeiten seitens der Behörden keinerlei 
Unterstützung. 

Vermutli ch aus poli t ischen Krei en, a ber au cb von 
Seiten von Fachleuten wurden Stimmen laut, die eine 
rein militärische Führung der Zivilverteidigung weder 
für möglich noch für zweckmäßig erachtet en. Sie 
führten als Grund die Tatsache a n. daß die 4. Genfer 
K onvention vom J ahre 194-9 den Organen, Einrich
tungen , Vorrä ten u w. der Zivilverteidigung nur dann 
ihre Anerkennung gara ntiere, wenn sie in keinem un 
mittelbaren Zusammenhang mit den militärischen 
Verteidigung3m :tßn ahmen stehe. Eine militä rische 
Führung der Zivilverteidigung während eine f rieges 
dur h militärische Stellen ei daher nicht möglieb . 
Es wurde erwogen, die Führung einer Zivilverteidigung 
Österreichs durch zivile Stellen schon im Frieden zu 
organisieren. Zwa ngsläufig sollten damjt auch die 
Planung und der Aufbau der Organisation schon im 
Frieden in die H and ziviler Behörden gelegt werden. 
E wurden dabei auch Ü berlegungen ange t eilt, ein 
eigenes Bundesamt für Zivilverteidigung zu schaffen , 
doch dürften nicht zuletzt vermutlich parteipolitische 
Ü berlegungen den Au schlag gegeben haben. 

Ende 1957 wurde durcb die R egierung die Einschaltung 
des Innenminist eriums in die Vorarbeiten zur Pla nung 
und Organisation d r Zivilverteidigung beschlossen . 
Dieses Ministerium wurde vermutlich nicht nur des
halb gewählt, damit das parteipolitische Gleichgewicht 
in der Zivilverteidigung gem äß den Koalitionsver
trägen der beiden Großparteien innegehalten werde, 
sondern weil zahlreiche der normalen Zuständigkeiten 
dem Minist erium v0!l vornherein ein Verfügungsrecht 
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Bild 4 
ABC-Spürtrupp zu Fuß setzt 
eine Spürmeldung ab 

in vielen Bereichen der beab ichtigten Zivilverteidi
gung organi a tion von Hau aus sicherten. Die B -
teiligung de Innenministerium erfolgte in der Form, 
daß die Reaierung das Tnnenmini terium und das 
Verteidigung'" ministerium beauftragte , gemeinsam eine 
Planung für die Zivi lverteidiguna zu entwerfen und 
die erforderlichen Ge etze entwürfe vorzubereiten. 
Die er im Januar 19.58 hel'au gegebenen Wei ung der 
R 3gierung folgte überra chend schnell eine reibungs-
10 e Abgrenzung der Zuständigkeiten der beiden 
Ministeri en bei der Führung der Zivilverteidigung . 

Die B eamten de~ Innenministel'iun13 scheinen sich 
nicht mit be onderer Begeisterung der IH'upn Aufgabe 
zugewendet zu haben. D ie neue ~I<tterie , mit der die 
Verwaltu ngsbehörden si -h nunm ehr zu befassen 
hatten. dürfte diesen völlig fremd gewesen sein , und da 
sie ich vermutlich nur ungern von ihren facherfahre
nen J ollegen aus dem militärischen R es ort berat n 
ließen, ist e ver ' tändlich. da ß die Weiterführung der 
Planungsarbeiten nur sehr zögernd und tockend in 
Angriff genommen wurde. Di e Schwi e rigkeiten, welche 
die hinsichtlich der Zuständig keitsabgrenzungen sehr 
komplizierteö terreichische Verfa ungmit ich bringt, 
sind ein weit rer Grund , warum au ßer gewissen allge
meinen P lanung arbeiten von einem in irgendeiner 
Form bestehend en Aufbau einer Organisation , mit 
Au nahme der Arbeiten im Bereiche de Landes
verteidiguna mini teriums, zum gegenwärtigen Augen
blick kaum ge proehen werden kann. 

Die finanzi ellen ehwierigkeiten, d ie diese Planungs
arbeiten er chwerten, ergeben sich auch aus den hier 
angeführten Beträgen für die Finanzjahre 1958, 19159, 
1960. 

195 
1959 u . 1960 

S 300000 (DM 50000) 
S 5 000 000 (DM 00000) 

Wi au den letzten Zeitungsnachrichten zu schließen 
ist, sind für 1961 Budgetmittelin der Höhe von 
1)0 Millionen Schillingen (DM 8,3 Millionen) für die 
Zivilverteidigung in Österreich vo rge ehen. 

Di e Beträge werden a u h in der gpwiß nicht ver
wöhnten österreichi ehen Yerwaltung als äußer t 
be cheiden ang ehen. Ob aus der Geringfügigkeit der 
zugewie nen Budgetmittel auf fehlenden Willen oder 
mangelndes Ver tändnis für da Problem de zivilen 
Bevölkerung chutzes ge chlos cn werden darf, kann 
noch nicht ab chließend beurteilt werden. Die R e
gierung i t seinerzeit durch den Antrag, den ufbau 
der Zivilverteidigung a nzu ordnen, zweifello' über
ra ht w rden und zu einer Bnt cheidung g kommen, 
deren Tragweite - insbe ' ond re in finanzieller Hin
sicht - zu die'em Zeitpunkt wohl nicht überblickt 
werden konnte, Für einen ußenst henden hat eden 
An ehein daß - obald der g plante Au fbau begon
nen wird und fortschreit t - ein g wi e dynamische 
E lement, welche zweifellos im jungen Landesverteidi
gung mini terium liegen dürfte, dazu führen wird , daß 
die einmal begonnene Aufbauarbeit nicht mehr abge
brochen werden kann und fortgeführt werden muß . 
o hoffen jeden fall die Eingeweihten, die genötigt 
ind, mit dem komplizierten, eigenwilligen und zu

weilen schwer berechenbar reagierenden r nstrument 
d I' Verwaltung zu ammenzuarbeiten. 

Eine .im Herb,t 195 von einer Deleaation dreier 
Ministerien (1 nnen, L'l.nde3verteidiaung und Soziale) 
unternommene Studienreise in d ie Bunde republik, 
nach Schweden und in die Schweiz erbrachte keine 
we entli.ch neuen Ergebnisse. Da war vorauszusehen. 
Die Probleme sind überall die gleichen . Verfassungs
und Verwaltungsrecht, geograph i ehe Gegebenheiten, 
die wehrpolitische Lage und chlioßlich die B ereit-
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chaft, Opfer für den Zweck der Landesverteidigung 
zu bringen, sind überall verschieden. So lagen natur
gemäß die Schwerpunkte der Zivilverteidigung in 
jedem Land auf einem a nderen Gebiet. Aber wie jeder 
Iontakt, ergaben auch diese Reisen inen fruchtbareIl 
Gedankenau tausch, brachten Anregungen und er
sparten wohl da und dort einen Umweg oder eine 
Fehlplanung grundsätzlicher Art. Im Frühjahr 1958 
lag der Arbeitsplan für die Zivilverteidigung in Ö ter
reich , von Fachleuten im Innen- und Verteidigung -
ministerium erarbeitet, vor. Die er umfa ßte alle Vor
haben, die ich aus den I omplexen der Ziv:ilverteidi
gu ng ergaben , und dürfte bis heute Geltung haben . 

E muß hier hinzugefügt werden, daß zwischen den 
beid n beauftragten Ministerien im großen folgende 
Zuständigkeitsabgrenzung vereinbart wurde. Wie in 
d n meist n taaten, obliegt der Luftraumbeobach
tung dienst, und damit die Grundlage für den Warn
dienst, dem Verteidigungsministerium. Das Warn- und 
Alarmnetz wird in gemeinsamer Zusammenarbeit 
zwischen dem Postministerium und dem Verteidi
gung mini terium aufgebaut. Das Verteidigung nimi
sterium errichtet eine zentrale Luftschutz chule, 
welche nicht nur vom H er, ondern auch von der 

Bild 5 
Luftschutzpioniere im Brandschutzdienst - Wasserentnahmestelle 

Zivilverteidigung für Ausbildung-'zwecke benutzt wer
den kann. An diese Luftschutzschule soll eine tech
nische Prüfstelle für L -Geräte ange eh los 'en werden , 
die die Prüfung und Normung der L -Geräte durch
zuführen hat. Durch Organisation von Luft chutz
truppen im Rahmen des Bundeshe res wird die es die 

nterstützung der Zivilverteidigung vor allem in den 
chwerpunkten durchfübren. Der Lande verteidigung 

obliegt außerdem die Durchführung aller Luftschutz
ma ßnahmen im Bereiche des Heeres. Die Planung 
aller dieser Maßnahmen erfolgt gemeinsam durch 
beide Ministerien. 

Der Aufbau dieser F ührungsgliederung zeigt eine 
wohldurcbdachte Aufgabenteilung. Zivile und mili
tärische Verteidigung sind heute nicht mehr zu trennen , 
denn beide ergänzen sieb , müssen daher gemeinsam 
geplant und durchgeführt werdcn. 

E handelt sich nun darum festzulegen , wer die aus 
diesem Arbeitsplan erwachsenen Aufgaben wirklich 
durchzuführen hätte. Die Zivilschutzabteilung des 
Innenmi.ni teriums be teht, wie man bei einem Besuch 
in Wien erfuhr, aus zwei bis drei Leuten. Sie ist der 
wirt chaftlichen Abteilung die es Ministeriums ange
gliedert; mit Rücksicht auf die B evorratungsmaß
nahmen ist diese Entscheidung nicht al ungünstig zu 
werten. Al Leiter der Abteilung wurde Ministerialrat 
Dr. Z~tbati ernannt, als Fachberater wurde der ehe
malige Gen ralstabsoberst Kodre, der während des 
I riege Chef des Stabes eines österreichischen Wehr
kreises war, herangezogen. Letzterer gilt in militäri
schen Krei en als hervOlTagender Organi ator und a l 
ein ausgesprochen guter VerhandleI', und er scheint 
die treibende Kraft dieser Abteilung zu sein. 

Die Bildung eines Stabe von Fachleuten beim Innen
mini terium wurde als finanziell untragbar abgelehnt. 
E mußte daher der Versuch unternommen werden, 
die a nfallenden Arbeiten, je nach der Materie und der 
verwaltungsrechtlichen und fachlichen Zuständigkeit, 
den ver cruedenen Ministerien zu übertragen. So ent-
tand ein Plan für die Verteilung der Arbeiten und 

Verantwortlichkeiten, dessen Durchführung aber aus 
verfa ung - und verwaltungsrechtlichen Gründen 
noch mit erheblichen chwierigkeiten verbunden sein 
dürfte. Die e Schwierigkeiten ergeben sich nicht nur 
aus Wider tänden in den Ländern, die wenig geneigt 
si nd, eine gru ndsätzliche Führungsbefugnis der Zentral
behörde in allen Dingen a nzuerkennen. Diese Frage 
dürfte 0 heikel sein , da ß angeblich - abge ehen von 
einzelnen Fachbesprechungen s itens des Bundes
ministeriums für Lande verteidigung mit den Län
dern - noch nicht der Versuch unternommen wurde, 
mit den Länderregierungen über diese Angelegenheiten 
grundsät.zlich ins Ge präch zu kommen. Es müßten 
a lso nicht nur d.ie Mini tcrien unter der koordinieren
den Führung des lnnen- und des Landesverteidigungs
mini terium zusammenarbeiten, ondern auch die 
Länder müßten bereit sein , wenigstens in Sachen der 
Zivilverteidigung eine grund ätzliche Befugnis der 
Zentralbehörde auch in Länderangelegenheiten, wie 
z. B. de Bauwesens, des Feuerwehrwe ens uSW. , anzu
erkennen. 
Hier muß noch erwäbnt werden, da ß d.ie ö terreichische 
Verfassung ni cht nur ei ne Zuständigkeitsteilung inner
halb der Zentralbehörden kennt, sondern überdie eine 
Teilung innerhalb ein- und de selben Verwaltungs
zweige zwi chen Bund und Länd rn. Das heißt al 0, 

da ß gewis e Gebiete eines Verwaltungszweiges vom 
Bund, andere a ber von den Ländern bearbeitet werden . 
Es würde also - will man V rfa ung änderungen 
grund ätzlich aus dem 'Wege gehen - einer kaum zu 
erwartenden Friedfertigkeit ni ht nur der Bundes
behörden , sondern vor allem eines Entgegenkommens 
der föderalistischen Länder b dürfen, deren Landes
chefs eine ehr starke SteUung in der österreichischen 
Verwaltung einnehmen. 
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Bedenkt man ferner, daß in Österreich seit 19-1-5 immer 
eine Koalition der beiden Großparteien (Volkspartei 
und Sozialisten) an der Regierung ist, es also partei
politisch ausgerichtete Ministerien und ebensolche 
Länderregierungen gibt, so dürfte damit die sehr 
diffizile Lage hinlänglich charakterisiert sein. 

Durch dieses Gestrüpp der komplizierten und emp
findlichen verfassungs- und verwaltungsrechtlichen 
Zuständigkeiten und politischen Beziehungen suchen 
sich seit Jahren die ZS-Fachleute in den beiden 
führenden Ministerien einen Weg zu bahnen, der die 
endliche Inangriffnahme der Organisation des zivilen 
Bevölkerungsschutzes bedeuten könnte ; ständig ge
hemmt durch Unverständnis für die Belange des 
zivilen Luftschutzes, mitunter beargwöhnt dm'ch 
politisches Mißtrauen. Vieliach wird dieses U nverständ
nis für die Belange der Zivilverteidigung genährt durch 
eine einseitige Beurteilung des Ergebnisses des politi
schen Geschehens des letzten Jahrzehntes, einer eits 
durch ein allzu leichtfertige Vertrauen auf die junge 

eutralität, andererseits dm'ch vermeintliche Zweck
losigkeit von Schutzmaßnahmen gegen neuzeitliche 
Waffen. 
In den anderthalb Jahren, in denen die Regierung die 
eingangs genannten Geldmittel zur Verfügung stellte, 
hat man - damit überhaupt etwa geschehe - die 
österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz und die 
Feuerwehren durch Subventionen ausgebaut, um auch 
den höheren Anforderungen im Fall friedlicher Kata
strophen O'erecht zu werden. nsätze zum Aufbau eines 
Strahlens~hutzbeobachtungsnetzes wurden von einem 
anderen 1inisterium gemacht. 

Es hat flir Außenstehende den Anschein, daß allen 
voran sich der Landesverteidigungsminister darüber 
klar ist, daß Ö terreich seine .J: eutralität und die er
rungene Freiheit nicht als Geschenk erhielt, sondern 
daß diese Opfer und Mühen erfordern. Die bisherigen 
anerkennenswerten Arbeiten des Landesverteidigungs
ministeriums auf dem Gebiete der Zivilverteidigung 
dürften daher vor allem auf die Initiative des Ver
teidigungsministers zurückzuführen ein , der als ein 
tatkräftigel', politisch erfahrener Mann aus dem 
Wirtschaftsleben kommend, den Bedürfnissen des 
zivilen Bevölkerungsschutzes sehr viel Verständnis 
entgegenbringt. Er scheint sich aber auch darüber 
klar zu sein, daß für Österreich die Auslagen für Heer 
und Zivilverteidigung in verantwortlichen Grenzen 
gehalten werden müssen, sollen die wirtschaftlichen 
und sozialpolitischen Ziele die es aufstrebenden Landes 
nicht gefährdet werden. Es i t nicht verwunderlich, 
daß gegenwärtig das Bundesheer die einzige Stelle in 
Österreich zu sein scheint, die sich ernstlich mit Pro
blemen der Zivilverteidigung befaßt, die an ihrer 
Luftschutzschule einschlägige Ausbildungskurse hält, 
den Grundstein für die LS-Truppen geschaffen hat, 
Bevorratungspläne schmiedet, die Sicherung der 
Energieanlag n plant, Strahlenschutzvorsorgen über
leO't im Brandschutzwesen eine Normung der Bra nd-
0' 

schutzgeräte durchgeführt und Planungen für die 
Überführung der freiwilligen Feuerwehren im K"iegs
falle zu überörtlichen Bergungs- und Feuerwehrbereit
schaften in Zusammenarbeit mit den 7:uständigen 
Stellen ausgearbeitet hat. 

Bild 6 
Luftschutzpioniere beim Bergen von Verschütteten 

Wenngleich alle diese Maßnahmen sich im Rahmen 
einer Ge amtorganisation einer ö terreichischen Zivil
verteidigung einmal auswirken werden, so darf trotz
dem aus dem Geschilderten nicht auf einen zielstrebi
gen und planmäßigen Aufbau einer das ganze Bundes
gebiet umfassenden Zivilverteidigung in Ö terreich 
geschlossen werden. 
In den letzten Monaten hat aber die Initiative eines 
Regierung mitgliedes, die von der Landesverteidigung 
erfreulich schnell aufgegriffen wurde, dazu geführt, 
daß die Regierung, wie man aus den letzten Zeitungs
nachrichten entnehmen konnte, im Herbst vor die 
Frage gestellt werden soll, in welchem Ausmaß sie 
einer zivilen Landesverteidigung Sinn und J nhalt 
geben will. Die drohenden Worte des letzten Gastes 
aus dem Osten in Österreich dürften dabei ihre Wir
kung nicht verfehlt haben. 

Bild 7 

Technische Abteilung der Luftschutztruppenschule - Prüfung von Strahl-
rohren 



390 Zitzewitz: Landrat und Bürgermeister in der zivilen Verteidigung Ziviler Luftschutz Heft 11 

Landrat und Bürgermeister in der zivilen Verteidigung 

Einheitliche Itichtlinien der I,ii nd er zur J)urchliihrun g 
von Ge etzen und Anordllun"en des Uundcs 

Nach dem deutschen Tage Null, del' Kapitulation des Dritten 
Reiehes am 8. Mai 1945, galt in Westdeutscb land zunächst das 
in vielen Punkten unterschiedliche Besatzungsrecht der dl'ei 
westlichen iegermächte. Die "Oberste Regierungsgewalt der 
Besatzungsmächte" (Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945) 
wurd alJm '1h lich durch gleichfalls recht unterschiedliche 
Hoheitsakte der neuen deutschen Länder abgelöst. Erst 1949 
erfolgte di e Gründung der Bundesrepublik Deutsc hland. Mit 
ihr trat am 21. September 1949 las Grundgesetz in Kraft . 
Nur aus di "33r jUngaten ge3chichtlichen Entwicklung sind die 
Schwierigkeitcn verständlich, elie sicb über den föderalistischen 
Status der Bundesrepublik hinau bei der Durchführung 
bundesgesetzlicher Maßnahmen insbesondere a uch auf dem 
Gebiet der zivilen Verteidigung ergeben. Die verfa sungs
rec ht liche und verwaltungsmäßige truktur der Bundesländer 
weicht stark voneinander ab, und zwar je nachdem, ob da 
betreffende Land früher zur brit isc hen, a merikanischen oder 
französischen Besatzungszone gehörte. 

Bunde eigene oder Auftragsverwaltung der ),iinder? 

Bund und Länder sind zur Zeit bemUht, diese Schwierigkeiten 
zu beseitigen oder wenigstens zu vermindern. Dabei geht es der 
Bundesregierung verständlicherweise besonders darum , eine 
einheitliche und reibungslose DurchfUhrung gesetzlicher und 
verwaltungsmäßiger Maßnahmen des Bundes sicherzustellen. 
Bei den Länderregierungen steht demgegenüber - aus ihrer 
Sicht ebenso verständlich - das Bestreben im Vordergrund, 
die föderalistische Struktur nicht weiter anzutasten , dem 
Bund a lso nicht noch größere VoLlmacbten zu gewähren. 
Der du.rch Grundgesetzänderul1g vom 19. März 1956 eingefügte 
Artikel 87b, Abs. 2 des GG sieht vor, daß "Bundesgesetze, die 
der Verteidigung einschließlich des \Vehrersatzwesens und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des 
Bundesra ts bestimmen können , daß sie ganz oder teilweise in 
bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau 
ode r von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt 
werden" . Im zivilen Bevölkerungssohutz wurde bekanntlich 
der zweite Weg beschritten!). Es ist auch trotz der Nachteile, 
die eine Auftragsverwaltung in unserer Demokratie mit sich 
bringt (u. 11.. infolge der parteipolitisch unterschiedlichen 
Zusammensetzung der ~andesreg ierllngen ) seitens der Bundes
regierung ka um eine Anderung der bisherigen Marschroute 
in Richtung auf den bundeseigenen Verwaltungsunterbau zu 
en rarten. Der Bundesrat würde dem fraglos sein Veto ent
gegensetzen. 

ltichtlillie ll statt Gesetzcs\'orschlag 

Die Innenmin.ister der Bundesländer fa ßten in) Friihjahr dieses 
Jahres vorsorglich den Besc hluß , etwaigen Änderungsplänen 
des Bundes zuvorzukommen. Auf ihrer Ende Mai in Kiel abge
haltenen Konferenz beauftragten sie eine Kommi ssion der 
Minister, einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten , der Sonder
be hö rde n des Bundes (d. h. also einen bundeseigenen Ver
waltungsunterbau gemäß Art. 87b des GG) fiir den Bevölke
rungsschutz, die zivile Verteidigung und den Staatsschutz 
ü berf ] ü ss ig machen s01l2) . " Der Gesetzentwurf soll regeln , 
in welcher Form der Bund Aufträge in diesen Bereicben an 
Organe der Länder und der Gemeinden delegieren soU. Nach 
dem Vorsch lag des Bundes sollen die Landräte (bzw. Ober
kreisdirektoren) , Oberbürgermeister und Bürgermeister (bzw. 
Stadt- und Amtsdirektoren) für d e n Bund tätig sein , wie es 
in ScWeswig-Holstein schon der Fal l ist." 
Auf i.hrer letzten Kouferenz im September dieses J·ahres i.n Bad 
Dürkheim beschJossen die Innenminister demgegenüber3 ) "die 
Herausgabe einheitlicher Richtlinien zur verantwortlichen 

Au fUhrung von Bundesgesetzen und Anordnungen des 
Bundes in Fragen der Verteidjgung und des zivilen Bevölke
rungsschutzes in den tädten und Gemeinden. Der Vorsitzende 
der Konferenz, der scWeswig-holsteinische Innenminister Dr. 
Helm1tt Lemke, teilte vor der Presse mit, der Bund müsse 
erwarten können, daß mit der Ausführung olcher Gesetze und 
Anordnungen a uf der untersten Verwaltungsebene Organe 
betraut werden , elie an dir ekte Weisllllgen der Länder 
gebunden sind. Das bedeute, da ß elie Länder, in denen das 
sogenannte Kollegiali tätsprin zip vorherrsche, sc hon bald 
Änderungen ihrer GemeÜldeordnungen vornehmen mUßten . 
Künftig werde also Ül jedem Fall nur noch ein Landrat, ein 
Oberbürgermeister oder ein Gemeindebürgermeister für die 
Ausführung sol cher Anordnungen verantwortlich seül , ohn e 
vorher einen GemeÜlderatsbeschluß herbeiführen zu müssen". 
Die Gemeindeorclnungen der Bundesländer lehnen sich im 
a llgemeinen an die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. J a 
nuar 1935 an. In den Ländern der vormals brit ischen Zone ist 
das ausführende Organ die GemeÜldeverwaltung unter Vorsitz 
eines Stadt- oder Amtsdirektors. In den Ländern der früll eren 
a merikanischen und französischen Zone besteht demgegenüber 
entweder eine Magistrat s- oder eine Bürgermeisterverfassung, 
bei denen der Magistrat bzw. der Bürgermeister den Gemeinde
vorstand bilden. Insbesondere die Magistra tsverfassung läßt 
unmittelbare Weisungen der Länder an die Bürgermeister 
nach der bisherigen Fassung der Gemeindeordnungen nicht zu. 
Aus dem Beschluß der Länderinnenminister , zu dem eine 
offizielle StellLmgnahme der Bundesregierung noch nicht 
vorliegt, gebt weiterhin hervor, daß kÜllftig in allen Bundes
lä ndern - wie in Schleswig-Holstein und neuerdings in 
Bayern - auch die L a ndräte voll verantwortlich in die 
Vorbereitung der zivilen Verteidigung einschließlich des 
zivilen Bevölkerungsschutzes eingesc haltet werden. 

Horst v. Zitzewitz 

Kompromiß in der Wehrpflichtnovelle 
Der Verm ittlllngsausschuß zwischen Bundestag und Bundesrat 
gemäß Art. 77 des Grundgesetzes hat sich am 19. Oktober über 
Kompromißvorschläge zu der Fassung der strittigen P ara
graphen der Novelle zum Wehrpflichtgesetz (siehe Ziviler 
Luftschu tz 1960, Nr.9, S. 304) geeinigt. Der Bundestag 
stimmte am 26. Oktober , der Bundesrat am 28. Oktober 
diesen Vorschlägen zu, die damit Gültigkeit erhalten. 
Die Änderungen betreffen nur unwesentliche Punkte der 
Wehrpflichtnovelle (Neufassung der § 11 , Abs. 2, letzter Satz, 
§ 18, Abs. 1 und 3, § 26, Abs. 3 ~d § 33, Abs. 6, 1. Satz) . Die 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Anderungen des § 15, Abs. 5 
(Erstattung der Auslagen der Wehrpflichtigen bei der Er
fassung) und des § 17, Abs. 3 (Bereitstellung der Räume für 
die Musterung) wurden vom Vermittlungsausschuß abgelehnt. 
Somit bebält die Wehrpflichtnovelle, die noch im Laufe des 
November in Kraft treten soU, im großen und ganzen die vom 
Bundestag beschlossene F assung. Es bleibt zu bedauern, daß 
der Bundesrat durch die Anrufung des Vermittlungsaus
sc husses die Verkiindung des auch für die zivile Verteidigung 
wichtigen Gesetzes - H eranziehung von \Vehrpflichtigen zu 
DienstleistLmgen im zivilen Bevölkerungsschutz gemäß § 1311. 
um etwa ein Vierteljahr verzögerte. Diese Verzögerung dUrfte 
sich vor allem auf die Aufstellung der Li berörtlichen Hilfs
dienstbereitschaften der ersten Dringlichkeitsstufe zeitlich 
a uswirken. v. Z. 

J) Siehe hicrzu di e Au sführun gen des Vcrfasse rs in dem Ar til< el "Ocr 
vergessene Landra t" in "Ziv il e r Luftschutz" 1960, H ell 5, Seite 146 ff. 

2) Nach Meldung der "Welt" vom 30. 5. 1960 

3) Nach Meldung von dpa 
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BAULICHER LUFTSCHUTZ 
Planungsseminare "Baulicher Luftschutz" 

Behelfs- und Teilschutz im Schutzraumbau 
Van Dipl.-Ing . F. Tonner, Bad Honnef 

8. AlIsfübrlln gsvor ebliige 

Tabelle 1 
Übersicht über bau.liche Maßnahmen 
schu tzes 

Nr . Typ Betrifft: Pers. 

1 0 Gedeckter Deckungs- 12 
graben in Holzverbau 25 

2 D Gedeckter Deckungs- 12 
graben in tahl- 25 
beton-Fertigteilen 

3 

0 
Gedeckter Deckungs-
graben in tahl- 12 
beton-Fert igteilen - 25 
gewölbt 

4 tl 
Schrägdachunter -
schlupf in Holz- 10 
verbau 

5 n Schrägdachlmter-
schlupf in tahl- 10 
beton-Fertigt eilen 

6 W Kellereckschutz- 12 
I gehäuse in Holz- 25 
I konstruktion 

7 Ausbau eines vorhan-
denen Kellers zu 12 
einem Schutzkeller 25 
in Holzkonstruktion 

2. Teil 

eies Behelfs- und Teil-

DM Gewicht tück je Person 

216 250 
156 174 

270 607 56 
200 454 88 

373 1490 15 
306 1266 2 4 

118 344 

130 206 90 

H8 113 
88 8 

318 2 6 
213 1 6 

8.1 Gedeckter D ckungsgraben in Holzkonstruktion 
(siehe Bild 2) 

Ein Graben von rund 1,80/2,30 m Querschnitt wird unter 
Gelände ausgehoben, der Aushub seitlich gelag rt und 
nach Einbringung des Verbau es eine Erdüberschüttung von 
rund 90 cm H öhe als Schutz gegen Anfangs- und Rück tands
strahlung aufgebracht. 

Der eigent.liche Behelfsschutzraum - ein langgestreckter Bau
körper - wird durch Querrahmen und seitliche Bohlen räum 
lich ausgesteift. Diese Bauteile haben die Belastung aus der 
Erdüberschüttung und die statische Ersatzlast aufzunehm en. 
Der Zugang wird zweckmäßig zweimal abgewinkelt. Wenn 
möglich, soll der Deckungsgraben auch unterirdisch durch 
einen Kriechgang mit dem nächstgelegenen Wohngebäude oder 
der Arbeitsstät te verbunden werden. Die Decke und die obersten 
Teile der eiten- und tirnwände werden durch eine Lage 
P appe gegen Feuchtigkeit geschützt. Benachbarte Deckungs
gräben sollen untereinander einen Abstand von 60 m haben . 

8.2 Gedeckter Deckungsgraben in tahlbetonIer t igteiJen 
(siehe Bild 3) 

Der eigentliche chutzraum von 1,40/1,80 m i. L. wird von 
10 cm dicken tahlbetonfer tigteilen von 33 cm Breite um
schlo sen, die durch vier stählerne Eckwinkel 100/100/10 und 
Hülsenschrauben M 20 zu einem steifen Querrahmen zusam
mengeschlossen werden. Außerdem bilden die Stahlwinkel 
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gleichzeitig den Längsverband. Der Zugang und Ausstieg 
erfolgt über einen senkrechten chacht von etwa 70/70 cm und 
einen waagerechten Kriechgang von etwa 70/100 cm, die beide 
aus 8 cm dicken Stahlbetonlertigteilen zusammengebaut wer
den. Die einzelnen E lemente sind senkrechte oder waagerechte 
Rahmen von 20- 22 cm Breite. Alle tahlbeton-Fertigteile 
werden mit keilförmigen Stoßfugen und Mörtelbett aufein
andergesetzt, um möglichst dichte Anschlüs e zu erhalten. 
Die Ausstiegöffnung und die ÖfflllUlg zum Schutzrallm können 
noch mit Stahlklappen abgedichtet werden, die ebenfalls fiir 
eille Druckresistenz von mindestens 1 t /m2 ausgebildet 
werden müs en. 
Die Schutzwirkung des gedeckten Deckungsgrabens kann 
wesentlich gesteigert werden, wenn auch hier eine unterirdische 
Verbindung zum nächsten Wohnhaus hergestellt und gege
benenfalls eill behelfsmä ßiger Grobsandfilter für eine Schutz
belüftung zusätzlich eingebaut wird. 
Für diesen gedeckten Deckungsgraben mit rechteckigem Quer
schnitt sind z. B. bei 12 P eraonell sechslmdfünfzig, bei 25 Per
sonen achtundachtzig Stück Stahlbetonfertigteile erforder
lich. 

8.3 Gedeckter Deckungsgraben in Stahlbetonfertigteilen mit 
gewölbtem Querschnitt 

(siehe Bild 4) 

Der gewölbte Querschnitt hat gegenüber dem viereckigen 
Querachnit t den großen Vortell, da ß bei symmetrischer gleich
mäßiger Beiastung in den Ballteilen nur reine Druckspannun-

Bild 3b 

Abluft 
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gen a uftreten , die Konstrukt ion daher ziemliche Überlasten 
aufzunehmen vermag. Statisch gesehen handelt es sich um 
Dreigelenkbogen, der aus einer F ußschweUe lSJ 10/12 cm 
und zwei hufeisenförmigen Bogenteilell L:::J 10/20 cm zusam 
mengesetzt wird. Die Gelenke sind so ausgebildet, daß sie 
Zug-, Druck- und chubkräfte a ufnehmen können Unter den 
Fußschwellen wird zweckmäßig ein 8- 10 cm starker Unter
beton als Ausgleichs chicht eingebracht . Die Boblen der 
Giebelwände werden mit H iil el}schrauben a n dem ersten und 
letzten Querrahmen befestigt. Der Längsverband wird durch 
Anker mit Stoßmuffen sichergestellt , mit deren H ilfe die 
einzelnen Querrahmen zusammengehalten werden. E in innen
liegendes Brett mit Bohrungen aUe 20 cm dient hierbei a ls 
Montageverband, um die Bogenteile beim Aufstellen gegen 
Kippen in Längsrichtung zu sichern. 
Der Zugang und Ausst ieg erfolgt wieder durch einen waage
rechten Kriechgang und senkrechten Schacht, der au ßerhalb 
des Tri\mm erbereich ins Freie führen soll. 
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In den Giebelwänden sind Öffnungen für die natürliche 
Lüftung vorgesehen. "Vie unter 8.2 angegeben, kann auch hier 
der chutzumfang dllrch Anordntmg eines unterirdischen 
Verbindungsgange zum nächstliegenden Wohnhaus und 
Einbau eines Grob andhauptfilters Hir die Schutzbelüftung 
verbessert werden. 
Die Inneneinrichtung soll so be chaffen sein , daß 2/3 der 
Schutzsuchenden Sitze und 1/3 Liegen haben, da bis zum Ab
klingen der Rückstand trahlung mit einem längeren Verbleib 
im Schutzrallm zu rechnen ist. 
Für einen gewölbten Deckungsgraben ohne Kriechgang und 
Notausstieg sind z. B. 

bei 12 P ersonen Fas ungsvermögen 138 Stück , 
bei 25 P ersonen Fassungsverm ögen 264 Stück 

StahJbetonfert igteiJe erforderlich. 

8.4 Sc lU'ägdachunterschlupf in Holzkonstruktion 
(siehe Bild 5) 

Der Grundgedanke eines SchrägdachunterscWupfs ist das 
besondere Absichern eines Teiles des vorhandenen KeIl er 
raumes zwischen einer bestehenden Außenmnd und den aus
steifenden Zwischenwänden. 
Querrahmen aus Kanthölzern ISJ I0f20 sind auf einer oberen 
LängsschwelJe und unteren FußschwelJe gelagert. Darüber 
liegt ein 3 cm starker BoWenbelag. ach der K elJerinnenseite 
zu sind 1- 2 Lagen Sandsackpackllllgen als trahlungsschutz 
vorgesehen , während die linke obere Ecke der Außenwand 
durch abgeböschte Erdanschüttung die einfachste und überall 
durchführbare Schutzmaßnahme ergibt. 
Auch hier wird zweokmäßig ein Notausstieg in Stahlbeton
fertigteilen oder in Ortbeton als F luchtweg angeordnet, der 
außerhalb des Trümmerbereiohs des Hauses ins Freie führt . 
Rohrleitungen von 15 cm 0 für Frisch- lmd Abluft sorgen fiir 
eine natürliche Lüftung. 

8.5 Schrägdachunterschlupf in Stahlbetonfertigteilen 
(siehe Bild 6) 

Bild 6 stell t die gl ei be bauliche Maßnahme mit der Absteifung 
in StaWbetonfertigteilen dar. Es ist besonders auf eine sorg
fältige Verankerung der FußschweIJe zur Aufnahme der an-
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fallenden Horizontalkräfte zu achten. Für den dargestellten 
Unterschlupf für 10 P ersonen sind 74 Stück Stahlbetoufertig
teile notwendig. 

8.6 Kellereckschutzgehäuse in Holzkonstruktion 
(siehe Bild 7) 

Auf dem Grundrastermaß einer Einzelzelle von 1,25/1,25/2,00m 
aufbauend, kann je nach der Anzahl der zu schützenden P er 
sonen eine Kellerecke besonders abgesichert werden. 
Eine Anzahl hölzerner Querrahmen mit Mittelstütze wird durch 
Längszangen und Diagonalverbände in den äußeren Längs
wänden zu einem räumlich steifen Gerippe zusammengebaut, 

Bild 70 Mittlerer Querrahmen 
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das außen einen allseitigen 3,5 cm dicken Bohlenbelag aufge
nagelt erhält. Die Stielhöhe kann hierbei leicht der H öhe des 
K ellers angepaßt werden. AUe Öffnungen in den K eUeraußen
wänden sind durch Sandfüllungen zwischen der Schalung oder 
durch eingepaßte Betoufertigteile zu schließen . Die beiden 
freien Wände des behelfsmä ßig abgesicherten Schutzraumes 
sind durch Sandsackpackungen gegen Rückstandsstrahlung zu
sätzlich zu sichern. Zunächst ist die natürliche Lüftung vorzu
sehen. Die Anlage kann durch Einbau eines behelfsmäßigen 
Grobsandhauptfilters und zusätzliches Dichten der Bohlen
wände durch Bekleben mit festem Papier o. ä. in ihrem Schutz
wert erheblich verbessert werden . Der Strahlungsschutz nach 
außen zu wird wieder am einfachst en durch Anschütten von 
Erde in 90 cm Dicke an den Außenwänden und Aufbringen von 
Sand oder Beton auf der Kellerdecke erreicht. Die Schaffung 
eines zusätzlichen F luchtweges durch einen waagerechten 
Kriechgang und Notausstieg ins Freie ist auch hier anzuraten. 

8.7 Schutzkeller in Holzkonstruktion 
(siehe Bild 8) 

Beim Ausbau eines vorhandenen Kellers zu einem Schutzkeller 
in Holzkonstruktion geht es darum, durch Erstellung eines 
räumlich steifen Gerippes a us Querrahmen , Längshölzern mit 
Diagonalverbänden und äußerem Bohlenbelag einen quader 
förmigen Innenraum zu schaffen , der besonders abgesichert ist. 
Von dem eigentlichen Aufenthaltsraum von 2,00/3,00 m für 
12 Personen führt ein zweimal abgewinkelter Gang zu einem 
Wanddurchbruch von 65/85 cm, der durch eine Stahlklappe 
zum Nota usstieg abgeschlossen ist . Außerdem ist ein Grob
sandhauptfilter hier im Grundriß bereits eingeplant. 
J eder einzelne Querrahmen wird aus vier L-förmigen Rahmen
st ücken und einem oberen und unteren geraden Zwischenstück 
zusammengebaut, um die Einzelteile auch über gewendelte 
Kellertreppen nach unten bringen zu können. Die Stöße im 
R ahmenriegel und Rahmenstiel werden mit Laschen , Bolzen 
und Dübeln vollgestoßen. In der Rahmenecke werden die 
beiden Hölzer überblattet , mit einem Dübel verschraubt und 
das in ein Kraftpaar aufgelöste Moment durch eine innere 
Holzknagge und ein äußeres F lacheisenband aufgenommen. 

Schnitt c-c Bild 8c 



Die Stahltür 5/182 cm sitzt ebenso wie die Klappe zum Not
ausstieg in I'inem kräfti gp.n Winkeleisenrahmen Eine äußere 
Erdanböschung unter 300 von rund 90 cm Höhe sowie eine 
entsprechende andsohüttung auf der Kellerdecke sorgen für 
den not wendigen Strahlungssc hutz_ 

In d n vorstehenden Abbildungen wmden einige Vor chläge 
und Lösunasmöglichkeiten für bauliche Maßnahm en des 
Behelf chutzes a ufgezeigt E bleibt a uf diesem Gebiet noch 
ein weites Betätigungsf ld für Ba ufachl ute und Fertigteil
werke offen. Auch filr KJeinanlagen in Form von kugelförmigen 

chutzräumen oder liegenden Zylindern o. ä. - welche ent
sprechend dem vom Bundesministerium für Wohnungsbau 
herausgegebenen Entwurf "Richtlinien für Behelf - und Teil
sc hutz ' ,Fassung eptember 1959, zu entwerfen wären - sind 
noch wirtsc haft liche Au führungsvorschläge zu erwarten. 

Es wäre wün chenswert, " enn in den einzelnen Ländern 
Probebaut n des Behelfs- und TeiJschutze ausgeführt würden, 
um Erfahrungen für die praktische Baudurchführung und die 
Herstell ungsko ten zu samm eln. 
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Im Mittel dürften die heute pro Person aufzuwendenden 
Ko ten bei rund 200- 250 DM liegen. 

9. Zu. nnltuen[n UUI;: 

Vorstehende Ausfiihrungen sollen Anregullgen geben und auf
zeigen, welche baulichen Maßnahmen des " Behelfs- und Teil 
schutzes" wir vorsorglich treffen könn n , wenn wir eines Tages 
von Ereignissen überra cht werden sollten. Es gilt, die Zu
samm nhänge zwischen Angriffswirkung und möglichen 
Schutzmaßnahmen zu kennen, um - auf si h selbst gestellt 
die zur Verfügung stehenden bescheidenen Mittel aufs beste 
einzu tzen und 0 dem allgemeinen Fatalismus den natur
gegebenen unbeugsamen Willen zum Leben und Überleben 
entgegenzusetzen. 

Fußnoten zu Teil 1 "Behelfs- und Teilschulz im chutzraumbau" 

1) Lel/lz : ,,~ I öglichkeilen d es baulichen Luftschulzes CUr das O ber
leben bei Alol11explosioncn". Die BaulcchniJ<, 37. Jahrga ng, Heft 5 . 
2) }(linamiiller: .. Bevölkerungsschulz - cine Großaufgabe d er Bau
wirlscha ft" . Ocr Tiefbau, J a hrga ng I, Oktober 1959. 

I N DU STRI E-LU FTSCH UTZ 

Stand der Vorbereitungen der gewerblichen Wirtschaft 

im Rahmen der Zivilverteidigung 

Rück chauend und aus chauend haben sich die letzten Jahre -
berichte der Organisation d r gewerblichen Wirtschaft auch 
mit dem Problem der zivilen Verteidigungsfragen beschäftigt. 
Übereinstimmend herrschte da bei die Ansicht, daß die "zivile 
Verteidigung" immer in einem bestimmten Verhältnis zum 

tand der " militärischen" steht. Maßnahmen auf diesem 
Gebiet hing n von der Beurteilung de vermuttichen Ge che
hens in den ersten lllld weiteren Pha en eines K.rieges ab. Aus
gangspurtkt a ller m ili tärischen Überlegungen sei die militäri
sche utfa SlLllg der ATOI), deren Hauptziel ist, eine kr ie
gerisch Au einander etzung durch Abschreckung de Gegners 
zu verhindern. um die em einen Angriff möglich t nicht 
erfolgversprechend erscheinen zu la sen. Aber schon ein 
einigermaßen wirksam scheinender Schutz der Zivilbevölkerung 
könne - wenn auch nur in wesentlich gerinO'erem Maße -
da Risiko ines Angreifers erhöhen. Die J ATO betrachtet 
de halb di e ni chtmilitäri che Verteidigungsplanung als ebenso 
wichtig wie die mili täri che. Es bestehe b i ihr au h kein 
Zweifel, daß d ie Fragen auf diesem Gebiet eine rein nationale 

') d. h . Norlh i\ lIanlic Trealy Organ izalion 

Untersuchung nicht mehr zuJießen und daß es Pflicht eines 
jeden Mitgliedstaates sei, hierin sein Äußerstes zu tun. Man 
erkannte so die Notwendigkeit, dem chutz der Industrie im 
Rahmen einer zivilen Verteidigung tärkere Aufmerksamkeit 
zu schenken , und bildete eine " Arbeitsgl'uppe Zivile Verteidi
gung iJ1 der Industrie". Auf der internationalen Ebene bekam 
das Problem der zivilen Verteidigung ein be onders aktuelles 
In~eresse dadurch, daß auch die Versammlung der West
Europäi ehen Union (WEU) sich sehr eingehend mit ilim 
befa ßt hat. 

Die WEU -V e rs a mmlun g schloß si h der 1einung der 
ATO an, daß der größte Teil der Fragen auf nationaler 

Eben überhaupt nicht mehr lösbar sei. ie stellte vor allem 
fest, da ß ein Mangel an Bereit chart a uf dem zivi len Verteidi
gungsgebiet schwerwieg nde Folgen für die militärische Ver
teidigung haben mUs e. Aus diesem Grunde forderte sie, der 
Organisation der Zivi lverteidigung die gleiche Dringlichkeits
stufe zuzubill igen wie der rein militärischen Verteidigung. 

Der Anstoß, den die WEU-Versammlung hiermit gegeben hat, 
13t zweifel ohne bedeutsam. Ohne eine enge Verbindung der 
aktiven mit der passiven Verteidigung, die der passiven Ver-
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teidigung ein stärkeres Gewicht gibt als bisher , scheint eine 
befriedigende Lösung des ganzen Komplexes schwierig zu sein. 

Bei allen Überlegungen in der Bundesrepublik auf dem Gebiet 
der zivilen Ver teidigung werden die zuständigen Stellen dies 
berücksichtigen und immer davon ausgehen müssen, die be
absichtigten Maßnahmen nur im R ahmen des wirtschaftli ch 
Tragbaren zu treffen und dafür zu sorgen, daß ein vernünftiger 
Lebensstand erhalten bleibt. ie müssen bestrebt sein, die 
Verteidigungsmaßnahmen stets in einem richtigen Verhältnis 
zu der wirtschaft lichen Leistungsfähigkeit zu halten. Hier den 
richt igen Weg zu finden , wird eine der entscheidenden wirt
schaftspolit ischen Aufgaben der Zukunft sein. Der erste Schritt 
ist mit dem 

"Ersten Gesetz über ltl aßnabmen zum Schutz der Zivilbevölke
rung vom 9. Oktober 1967" 

getan. Die Industrie hat sich von Anfang an in die Arbeiten für 
einen Entwurf zu einem Luftschutzgesetz eingeschaltet , weil 
vorauszusehen war , daß ein solches Gesetz mit allen seinen 
organisatorischen und fachtechnischen Auswirkungen für die 
Industrie tief einschneidende Folgen mit sich bringen konnte. 

Beratendes Gremium 

Über die Auslegung des § 6 dieses Gesetzes und die in ihm 
vorgesehene Beteiligung von Vertretern der Arbeitnehmer 
verbände an der Beratung der Ministerien führte die Industrie 
mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund Verhandlungen ; ihr Ergebnis war, daß 
zunächst auf Bundcsebene unter Federführung des Bundes
wirtschaftsministeriums ein " Beratendes Gremium" zur Mit
wirkung auf dem Gebiet der Planung und Vorbereitung 
des Industrie-Luftschutzes gebildet wurde. 

Lnftschlltzarbelt gemeinscbaft der Splt.zenverbände der 
gewerblichen Wirtschaft 

Die schon s it J ahren bestehende Zusammenarbeit der Indu
strie mit den pitzenverbänden der gewerblichen Wirtschaft 
BDA, BDI, DIHT, VDEW, VGW und VIK2) in Fragen des 
Industrie-Luftschutzes wurde nach Verabschiedung des Ersten 
Gesetzes über Maßnahmen zum chutz der Zivilbevölkerung 
auf den Gesamtverband des Deutschen Groß- und Außen
handels, auf die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzel-

') BOA 
BOI 

= B undesvereinigung d er D eutschen Arbeitgeber verbä nd e 
= Bundesverba nd d er Deutschen Industri e 

D I TT = Deutscher Industrie- und Ila ndeistag 
VDE W = Vereinigung Deutscher E lel<lrizitä lswerke 
V GW = Vereinigung Deutscher Gas- und W asserwerke 
V HC = Verei nigung indus tri eller [{ra rtwirtscha ft 

Veranstaltungen Das Bundesamt für zivilen 
Bevölkerungsschutz führt 

vom 30. November 
bis 2. Dezember 1960 und 

vom 18. Januar 
bis 20. Januar 1961 

je eine Informationstagung für Vertreterinnen der 
zentralen Frauenverbände durch . Die Einladungen 
sind an d ie fraglichen Organisationen ergangen. 

handels und auf den Zentral verband des Deutschen Handwerks 
ausgedehnt. Folgerichtig führte diese Zusammenarbeit zur 
Gründung der " Luftschutzarbeitsgemeinschaft der Spitzen
verbä.nde der gewerblichen Wirtschaft (LAGW)", in der jeder 
Spitzenverband durch ein ordent liches Mitglied und einen 
Stellvert reter aus dem Unternehmerkreis vertreten ist. Die 
Fedcrführung der LAGW liegt beim BDI. Sowohl Vertreter 
der LAGW als auch Vertreter der Arbeitnehmerverbände 
gehören dem vorgenannten beratenden Gremium an. Diese 
lose F orm der Zusammenarbeit genügt zur Zeit durchaus nach 
Ansicht des Bundeswirtschaftministeriums um , die im Gesetz 
vorgesehene Beratung der Behörden ausreichend sicherzustel
len. Zu einem späteren Zeitpunkt soll geprüft werden, ob und 
wie " Beratende Gremien" in den Ländern zu bi lden sind, wenn 
die Landesbehörden im R ahmen ihrer Zuständ igkeit bei der 
Durchführung des Gesetzes ebenfalls den Rat der gewerblichen 
Wirtschaft für notwendig erachten. 

AllS chuß Indu trieschutz 

Mit d r Bildung der LAGW ist gleichzeit ig eine Aktivierung 
und Konkretisierung der Arbeit für den Industrieschutz ver
bunden. Während die LAGW das Sprachrohr der gesamten 
gewerbli hen Wirtschaft in Fragen des Luftschu tzes ist , hat 
der Ausschuß Industrieschutz als Instrument des BDI die 
Aufgabe, die Belange der Industriebetriebe auf dem Gebiet des 
Luftschutzes in der LAGW zu vertreten und ausschließlich die 
Industrie interessierende Fragen weiterhin auch unmittelbar 
mit den zuständigen Stellen des Bunde zu erörtern. 

Zur Erleichterung seiner Arbeit hat der Vorstand dieses Aus
sohusses si h für die Bearbeit ung einzelner organisatorischer 
oder fachtechnischer Fragen das sogenannte ständige "B e
r atende ac h ve r stä ndi ge n -G r e mium " geschaffen. 

ltlaßnahmeu des lUenschenschlltzes in der Indll trle 

Auf dem Gebiet des zivilen Bevölkerungsschutz s und auch 
im Industrie-Luftschutz genießen die Maßnahmen zum Schutz 
der Menschen absoluten Vorrang. Dies wird von allen be
teiligten teUen und Ministerien uneingeschränkt anerkannt, 
obwohl auf diesem Gebiet bisher keinerlei Maßnahmen durch
geführt worden sind. Gewiß muß man zugeben, daß mit den 
Maßnahm en des Menschenschutzes auch die größten Kosten 
verbunden sind, aber was nützen alle öffent lichen Einrichtun
gen, wie 'W'arndienst , Schaffung von Vorräten von Lebens- und 
Arzneimitteln und Aufstellung von LuftschutzhiJfsdienst
einheiten, wenn der Mensch selbst, für den 0,11 di se Einrichtun
gen geschaffen wurden , den Ernstfall nicht überleben kann , 
weil für ihn chu tzbauten eier primitiv ten Art noch nicht ein
mal vorhanden sind. 

Was flir den zivilen Schutz der Bevölkerung ganz allgemein 
gilt, trifft auch für den Luftschutz in der gewerblichen Wirt
schaft zu. D r chutz des Menschen im Betri b bereitet deshalb 
heute sehr vielen Unternehmen große Sorgen. 

Das Bundesministerium des Innern hat ein umfassendes 
chutzraumbautenprogramm ausgearbeitet , das auch im 

Betrieb Maßnahmen baulicher Art vorsieht. Au ch in der Frage 
der VerteiJung der Kosten, die bei der Durchführung dieser 
Maßnahmen entstehen , hat man behördlicherseits bestimmte 
Vorstellungen. Die gewerbliche Wirtschaft kann mit Befriedi
gung zur K enntnis nel~men , daß in den zuständigen Bundes
stellen heute ni cht mehr die Meinung vert reten wird, der 
Unternehm r könne und müsse alle Kosten allein tragen. Es 
hat sich allgemein die Erkelmtnis durchgesetzt, daß der 



Industrie-Luft chutz eine Aufgabe von öffentlicher Bedeutung 
ist, und aus diesem Grunde wird sich die öffentliche Hand auch 
an der Aufbringung der Kosten für den Menschenschutz im 
Rah men ihres überwiegenden Interessenanteils beteiligen 
müssen_ 

Mögen es nun außen- oder innerpolitische Gesichtspunkte oder 
die noch nicht geklärte Finanzierung der Maßnahmen sein, die 
dazu geführt haben, daß noch kein von der R egierung ge
billigtes Schutzranmbautenprogramm vorliegt - , feststehen 
dürfte, daß man ohne eine ge etzliche Verpflichtung nie das 
erstrebte Ziel erreichen wird_ Anf freiwilliger Grundlage kann 
zwar, wenn entsprechende Anreize bestehen, einiges getan 
werden, aber keinesfalls kann man auf diesem Wege eine 
Aufgabe von so großer nationaler Bedeutung lösen_ 

Wenn in der Industrie bisher wenig Initiative für den Luft
schutz bestand, so ist das durchaus verständlich, denn auch 
die Regierung hat es bisher immer noch vermieden, die Öffent
lichkeit mit diesen Problemen urufassend und kontinuierlich 
vertraut zu machen. Erst in jüngster Zeit scheint sich hierin 
ein Wandel anzubahnen. 

iUaßnabmen des achscbutzes in der Industrie 

';Venn man an die ungeheuren Werte denkt, die in den Indu
striewerken und den Betrieben aller Wirtschaft zweige in
vestiert sind, und auch die wirtschaftliche Bedeutung erkennt, 
die der einzelne Arbeitsplatz in der gewerblichen Wirtschaft 
für den Menschen im Betrieb, für dessen Familie und damit für 
die Ge amtheit besitzt, so versteht man, daß die verantwort
lichen Bundesressorts eingehende Überlegungen anstellen, was 
man zum Schutz des Arbeitsplatzes vor den Auswirklmgen von 
Luftangriffen tun kann. Dieses Problem ist schwierig und viel
schichtig, denn die derzeitigen und künftigen WafIenwirkun
gen erfordern ein vollkommenes Umdenken auf diesem Gebiet 
des achschutzes. Wenn man früher die Anfrechterhaltung 
der Produktion anstrebte nnd auch weitgehend erreichte, so 
wird man sioh heute damit begnügen müssen, eine Wieder
inbetriebnahme nach Einstellwlg der Feindseligkeiten zu 
erleichtern. N ur wenige Betriebe, die für das Überleben der 
Menschen nnd für die Operationsfreiheit der Verteidigungs
kräfte ausschlaggebend sind, werden unter allen mständen 
fWlktionsfähig bleiben müssen. 

Anf diesem Gebiet sind Untersuchungen im Gange, die mit 
aller Dringlichkeit durohgeführt werden. Anf Ko ten der 
Regierung sind Erprobungsbauten durohgeführt worden, um 
zu einwandfreien Kostenermittlungen zu kommen. 

Erste Ergebnisse dieser Untersuohungen berechtigen zu der 
Feststellung, daß durohaus wirkungsvolle Saohsohutzmaß
nahmen in der Industrie dnrchführbar sind, deren Kosten in 
einem wirtsohaftlich vertretbaren Rahmen bleiben. Es ist bei 
den Behörden die Neigung zu spüren, auch hier eine Inter
essenabwägung vorzunehmen, die znr Kostenbeteiligung der 
öffentliohen Hand führen muß. 

Steuerliche Erleichterungen auf dem Gebiet des 
Industrie-Luft chutzes 

Das Erste Luftschutz-Gesetz bringt bereits die Auflage, daß 
aus Lnftschutzgründen bei allen eubauten besondere kon
strttktive Maßnahmen und bauliche Brandschutzmaßnahmen 
getroffen werden müssen. Die Durchführungsverordnung 
hierzu ist allerdings noch nicht erlassen. obald diese in Kmft 
gesetzt ist, wird jeder Bauherr künftig spürbare Mehrkosten 
tragen müssen. In Eingaben an den Bundesfinanzminister 
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wnrde von der Industrie gefordert, daß für die aus Lnftsohutz
griinden entstehenden Mehrkosten steuerliohe Erleichterungen 
eingeräumt werden. Dieses Begehren wnrde ausgedehnt anf 
alle Maßnahmen auf dem Gebiet des Industrie-Luftschutzes, 
die zum jetzigen ZeitpWlkt sohon ohne gesetzliche Pflicht 
freiwillig in den Betrieben durchgeführt werden. Es wnrde 
besonders daranf hingewiesen, daß, wenn man anf der einen 

eite eine freiwillige Initiative der Wirtschaft wünscht, 
man ihr anf der anderen Seite auch gewisse wirklich fördernde 
Anreize geben müsse. Diese Einstellung entspringt auch der 
Erkenntnis, daß es ökonomischer ist, besondere bauliche Maß
nahmen bei eubauten von vornherein zu berücksiohtigen, als 
sie nachträglich, nach der Verabsohiedung entsprechender 
Gesetze, durchznführen . 

Von welcher militärischen Ausgangslage man auoh ausgehen 
mag - mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man allen Planun
gen eine nukleare Auseinandersetzung, den schlagartigen Ein
satz von K ernwaffen, zugrunde legen müssen -, es wird anf 
jeden Fall die Erfüllung der Forderung "Erhaltung der 
Substanz (das Überleben)", notwendig sein, wobei an 
die biologisohe, die materielle und die geistige ubstanz ge
dacht ist, zur Erhaltung der Operationsfreiheit der Verteidi
gungskräfte. 

Daß bei der Durchführung von Maßnahmen solche der soge
nannten Überlebensperiode - das sind die ersten 30 Tage, 
wobei der Schwerpunkt wohl in den allerersten drei bis fünf 
Tagen liegen wird - einen unbedingten Vorrang genießen und 
sonstige Maßnahmen als nachrangig behandelt werden sollen, 
beweist auoh eine Anfstellung von sogenannten Überpriori
täten dnroh die ATO. 

Die Ansicht der NATO und auoh der maßgebliohen deutsohen 
Stellen geht dahin, daß die "lebens- und verteidigungswichti
gen Betriebe" in der Wirtsohaft eines besonderen Schutzes 
bediirfen. Über den Kreis dieser Betriebe haben die Behörden 
allerdings nooh keine klaren Vorstellungen. Zunächst gehen die 
Plammgen auf dem Gebiet des Industrie-Lnftschutzes davon 
aus, daß in erster Liuie die Menschen im Betrieb zu sohützen 
sind und daß alle anderen Fragen des Einzel- und achsohutzes 
naohgeordnete Bedeutung haben. Maßnahmen der Konser
vierung und weitgehenden Immnnisierung der Betriebe werden 
ins Auge gefaßt werden müssen, denn auch naoh einem ver
heerenden Atomschlag wird das Leben weitergehen und jede 
Arbeitsstelle, die nooh funktionsfähig geblieben ist, wird als 
K eimzelle des Wiederanfbaues von lebenswichtiger Bedeutung 
sein. Die im Ersten Gesetz jetzt schon geforderten konstruk
tiven Maßnahmen des banlichen Lnftschutzes von Hochbauten 
und des bauliohen Brandschutzes sind bereits als solche Maß
nahmen anzusehen. H. 
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LUFTKRIEGSPROBLEME 

Flugkörper "Boden/Luft" 

für das Heer 

Bild 1 
Zeichnerische Darstellung des amerikanischen Flugkörpers "Boden /Luft" 
"MaulerH zusammen mit dem als Abschußbasis dienenden gepanzerten 
Kettenfahrzeug beim Einsatz, (Bildherkunft : Archiv Feuchter) 

Die Verbände der H eere müssen bei ihren Operationen vor 
allem mit dem Angriff von Tieffliegern und von F lugzeugen 
rechnen , die mit schall naher oder auch mit Ü berschallgeschwin
digkeit in Höhen bis zu 2000 und 3000 Metern anfliegen, Zur 
Abwehr solcher Angriffe werden zur Zeit noch schnellfeuernde, 
zum größten Teil radargesteuerte Maschinenwaffen der 
K aliber zwisc hen 30 und 45 mm verwendet. Gegen Tiefangriffe 
wld Angriffe in geringeren Flughöhen besitzen diese. Waffen 
noch eine beachtliche WirkWlg. Diese Wirkung verringert sich 
jedoch mit der zunehmenden F lughöhe u.nd Geschwindigkeit 
des Angreifers. An sich war es naheliegend, diese Maschinen
waffen durch Flugkörper " Boden/Luft" mit entsprechender 
Flughöhe und R eichweite zu ersetzen oder zu ergänzen. Die 
Schwierigkeit für eine solche Rüstung lag aber bisher darin, da ß 
die zur Zeit zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden F lug
körper "Boden/Luft" zusammen mit ihren Abschußvorrich
tungen entweder orts.fest gebunden oder nur sehr wenig 
beweglich sind. Das Heer, bei dem im Zeitalter der Atom
kriegführung bei allen Verbänden gerade auf größte Beweglich
keit der höchste Wert gelegt wird, muß diese Forderung auch 
an die Mittel seiner Luftverteidigung vordringlich stellen. Da 
diese Waffen weiterhin so nahe wie möglich der vordersten 
Front einge etzt werden müs en , kommen solche, bei denen 
die Bedienungen mit ihren empfindlichen Radargeräten in 
ungeschützten oder nur durch behelfsmäßige Deckungen ge-

Bild 2 
Zeichnerische Darstellung von vier Flugkorpern "Tigercat" ZUSQmmen mit 
dem als Abschußbasis dienenden gepanzerten Kettenfahrzeug (Bildher
kunft : Werkbild " ,; hort Brother' and I-'arlnnd Limited " , Arch 'vFeu l h, e-; 

schützten te ilen arbeiten müssen, nur in besonderen Fällen in 
Betrac ht, und daher ist es erforderlich, auch für einen ge
nügenden Schutz für die Bedienung und die Geräte zu sorgen . 
Aus diesen Erwägungen heraus hat die amerikanische Firma 
"Convair, a Division of General Dyna mics" im Auftrag der US
Army einen Flugkörper .,Boden/Luft" in Entwicklung genom
men, der den genannten Anforderungen in jeder Hinsicht ent
spricht, nämlich den Typ " MauJer" . Was den Flugkörper selbst 
betrifft, so sind von ihm bis jetzt nur sehr spär,liche Angaben 
vorhanden . Der Antrieb erfolgt durch eine Feststoffrakete, die 
Lenkung nach dem Kommando-(Befehlslenkungs-)System. 
Angeblich soll der Gefechtskopf mi t einem auf Infrarotbasis 
arbeitenden automatischen Zielsucher versehen sein. Da dieser 
Flugkörper nach den vorliegenden Angaben nicht nur zur 
Bekämpfung von F lugzeugen und aerodynamischen Flug
körpern " Boden/Boden" mit Überschallgesc hwincligkeit, son
dern auch von taktischen ballistischen Flugkörpern "Boden/ 
Boden" geeignet sein soll , ist anzunehmen, daß seine Ge
sc hwindigkeit um Mach 3 herum betragen dürfte. Besonders 
interessant ist, daß die Absch uß vorrichtung für 12 F lugkörper , 
di e Besatzung. die aus zwei bis drei Mann besteht und diA 
gesamten Radar- und elektronischen Geräte zusammen in und 
auf einem g panzerLen, geländegängigen Kettenfa hrzeug 
untergebracht sind . 

Auch in England beschäftigt man sich bereits eingehend mit 
diesem Problem. Die Firma "Short Brothers ar.d Harland 
Limited" hat für die britische Marine den Flugkörper" chifi/ 
Luft" "Seacat" entwickelt, der auf Kriegsschiffen , vor a llem 
auf Zerstörern, die bisher dort noch verwendeten Maschinen
waffen vom Kaliber 40 mm ersetzen soll . Von diesem für die 
Marine bestimmten Flugkörper hat c1ie H erstellerfirma eine 
für die Verwendung beim H eer vorgesehene Version unter der 
Bezeichnung " Tigercat" in Entwicklung genommen und a uch 
eine dafür geeignete geschützte und sehr bewegliche Abschuß
basis entworfen. Diese besteht ebenfalls aus einem gepanzer ten 
geländegängigen Kettenfahrzeug, in und auf dem c1ie Bedie
nung, die Abschußrampe für vier Flugkörper ,.Tigercat" und 
a lle Radar- und elektronischen Geräte untergebracht sind. 

Wenn auch die besc hriebenen Flugkörper " Boden/Luft " in 
ers ter Linie für die Bedürfnisse der Heere entwickelt werden, so 
dürften sie auch für die bodenständige H eimat-Lufiverteidi 
gung nicht ohne Interesse sein, und zwar a ls eine Ergänzung zu 
den dort verwendeten tei ls ortsgebundenen, teils nur sclnver 
beweglichen Flugkörpern " Boden/Luft" . G. W. F. 
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WEHRPOLITIK UND LAND ESVERTE IDIGUNG 

NATO 
Die westliche Abschreckungsstreitmacht 

Das Schwergewicht der westlichen Verteidigung liegt auf 
den atomaren Abschreckungsstreitkräften der USA und 
Großbritanniens. Den Kern der amerikanischen 
nuklearen Streitkräfte bildet das Strategische Luftwaffen
kommando (SAC) mit der 1. Raketendivision (in den USA) 
und Luftflotten bzw. Fliegerverbänden in den USA, 
Spanien, England und auf der Insel Guam im Pazifik. Das 
Abschreckungspotential der Vereinigten Staaten u mfaßt 
etwa 200 Atlas- und Titan-Interkontinentalraketen in der 
Heimat, rund 100 Mittelstreckenraketen in Europa, ins
gesamt 500 interkontinentale Bomber vom Typ B 52, 
1250 mittlere Bomber vom Typ B 47 und die mit Polaris
Raketen ausgestattete atomare U-Boot-Flotte (2 BO:lte 
fertiggestellt , 12 im Bau). Von diesen Streitkräften sind nur 
die U-Boote vor einem Überraschungsangriffsicher. 

Die Interkontinental- und Mittelstreckenraketen müssen 
als verwundbar gelten, wenn die Zielungenauigkeit der 
sowjetischen Fernraketen unter 2,5 km sinkt, wie es die 
Sowjets nach ihren Probeschüssen im Pazifik angegeben 
haben . Die Verwundbarkeit wird durch die für die nächsten 
Jahre erwarteten, mit festem Treibstoff arbeitenden ICBM 
vom Typ Minuteman vermindert werden . Sie können auf 
beweglichen Plattformen wie Eisenbahn oder Schiffen 
plaziert werden. 

Das britische Bomberkommando verfügt über drei 
Typen von Mittelstrecken bombern sowie 60 Thor-Raketen 
unter gemeinsamem amerikanisch-britischem Kommando. 
In dem Raketenbereich liegen fast alle wichtigsten sowjeti
schen Städte und Industrien. Die Zielungenauigkeit beträgt 
bei der größten Entfernung (etwa 2800 km) 3,2 km. Im 
Falle eines Alarms werden die Einheiten des Bomber
kommandos auf eine fünffach größere Zahl von Flug
plätzen verteilt. 

Die gegenwärtigen Radaranlagen der NATO reichen für 
eine allgemeine Ra kete nvorwarnung noch nicht aus, 
sondern gewähren nur im Falle eines Luftangriffs eine 
Alarmzeit (für die USA) von zwei Stunden. Das neue 
anglo-amerikanische Vorwarnsystem BMEWS in Groß
britannien , Alaska und Grönland soll nach seiner Fertig
stellung bei einem Raketenangriff den USA eine Warnzeit 
von 15 Minuten verschaffen. 

VEREINIGTE STAATEN 
A llzweck-Flugzeug B 58 "Hustler" 

Die amerikanische Luftwaffe hat sich entschlossen, die 
Convair B 58 " Hustler" , die heute als das schnellste Flug
zeug der Welt gilt, zum Überschall-Allzweck-Flugzeug 
weiterzuentwickeln. Der zur Zeit als schwerer Bomber 
verwandte Typ B der " Hustler" wird von vier General 
Electric J 79 Düsenaggregaten angetrieben, die jedes für 
sich einen Schub von etwa 9000 kg bei eingeschaltetem 
Nachbrenner entwickeln. Dieses Flugzeug soll zur B 58 C 

weiterentwickelt werden, wobei die jetzigen J 79 Düsen
triebwerke durch vier Pratt und Whitney J 58 Aggregate 
ersetzt werden, die mit Nachbrenner je 15000 kg Schub 
entwickeln . Damit wird die derzeitige Höchstgeschwindig
keit der " Hustler" von Mach 2 (doppelte Schallgeschwin
digkeit) zur Dauergeschwindigkeit. 

Weiterhin ist geplant, das Flugzeug als Langstrecken
Abfangjäger (B 58 D) zu bauen. In dieser Ausführung 
werden nur zwei J 58 Düsentriebwerke benötigt, und 
zwar auf Grund der erheblichen Gewichtsersparnis gegen
über der Bomberausführung . Auch dieser Abfangjäger 
soll eine Reisegeschwindigkeit von Mach 2 besitzen. Er 
wird mit 6 GAR-Raketen ausgerüstet, die von einer 
Hughes-Feuerleitanlage gesteuert werden. Für die Fern
aufklärung ist eine dem Abfangjäger ähnliche Version der 
"Hustler" unter der Bezeichnung B 58 E vorgesehen. 
DieserTyp wird gleichfalls durch zwei J 58 Düsenaggregate 
angetrieben. 

Mit der "Hustler" wird die amerikanische Luftwaffe im 
Endziel also ein Flugzeug besitzen, das als Bomber, Jäger 
und Aufklärer allen strategischen und taktischen Verteidi
gungsaufgaben eines Luftkrieges im Überschallbereich 
gewachsen ist. 

Neuer Senkrechtstarter 

Ein neues amerikanisches, senkrecht startendes Flugzeug 
befindet sich gegenwärtig bei der Curtis-Wright Corpora
tion in der Erprobung . Es kann eine Geschwindigkeit von 
640 kmfst. entwickeln und hat einen Aktionsradius von 
1440 km. Bei voller Belastung kann die Maschine, wie 
verschiedene Tests gezeigt haben, senkrecht bis zu einer 
Höhe von 6000 Meter aufsteigen und dann im Horizontal
flug bis auf 10800 m Gipfelhöhe hochziehen . Das neue 
Flugzeug wird mit vier neuartigen Rotations-Verbren
nungsmotoren ausgestattet. Als Material für die Propeller 
ist eine Stahl-Fiberglas-Kombination verwandt worden. 

GROSSBRIT ANNIEN 
Bau von Victor-Bombern abgestoppt 

Nach der Einstellung der Weiterentwicklung einer eigenen 
Fernrakete Blue Streak hat England nunmehr auch den 
Bau des H-Bomb-ers Victor abgestoppt. Statt wie vorge
sehen 50 sollen nur etwa 20 Maschinen dieses schnellen, für 
besonders große Höhen geeigneten Bombertyps herge
stellt werden . Offiziell wurde in London diese Maßnahme 
damit begründet, daß die Kampfkraft der strategischen 
Luftwaffe auch mit weniger Maschinen aufrechterhalten 
werden könne. 

Technische Mängel und im besonderen der mysteriöse 
Absturz eines Victorbombers im vergangenen Jahr hatten 
zu einer intensiven Überprüfung der Flugzeugkonstruktion 
geführt. Englische Fachkreise vermuten, daß ein negatives 
Ergebnis dieser Prüfung der wirkliche Anlaß für den 
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Baustopp ist. Wahrscheinlich wird der mit Delta-Trag
flächen ausgestattete Vulcan-Bomber die ursprünglich dem 
Victor-Typ zugedachten Aufgaben übernehmen . 

Personalsorgen bei der Armee 

Das britische Heer sieht sich nach Meldung der .. Times" 
einer erheblichen akuten Personalknappheit gegenüber. 
Die Rekrutierung für März ergab, daß die Zahl der länger 
dienenden Freiwilligen im Vergleich zu demselben 
Monat des Vorjahrs um 12 Prozent zurückgegangen ist, 
obwohl erst vor kurzem eine Solderhöhung erfolgte. 

Ursprünglich war die Stärke der regulären Armee nach 
der Umrüstung auf 165000 Mann festgesetzt worden . Im 
Vorjahr wurde sie auf 180000 erhöht. Falls jedoch die 
augen bl icklichen Rekrutierungsschwierig keiten an halten , 
besteht nach der .. Times" keine Möglichkeit, 1962 die neue 
Sollstärke zu erreichen. Ursprünglich hatte man ange
nOlTlmen, daß die Rheinarmee von sieben auf fünf Briga
den herabgesetzt, die Garnison in Cypern auf eine Brigade 
verringert und die Truppen in Nordafrika (Lybien) ganz 
abgezogen werden könnten. Diese Annahme hat sich als 
irrtümlich erwiesen, so daß nunmehr das britische Heimat
heer erhebliche Fehlstellen aufweist. Insbesondere werden 
die Infanteriebataillone ihre Sollstärke 1962 kaum er
reichen , der sogenannten Strategischen Reserve im 
Mutterland fehlt der Verwaltungsunterbau noch fast ganz. 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Studienbeihilfen der Bundeswehr für Techniker 

Das Bundesverteidigungsministerium zahlt neuerdings 
Studien beihilfen an befähigte Studenten Technischer Hoch
schulen und an Fachschüler höherer Technischer Lehr
anstalten , und zwarfolgender Fachgebiete : Maschinen bau, 
Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Optik und Flugzeugbau . 
Die betreffenden Studenten bzw. Fachschüler müssen sich 
ihrerseits verpflichten , nach Absch luß des Studiums in die 
Bundeswehr einzutreten . Je nach Vorbildung werden die 
Ingenieure als Beamte des höheren oder gehobenen 
technischen Dienstes verwandt. 

Die Studienbeihilfen bestehen aus einem Unterhaltsbeitrag 
von monatlich 125 DM (bei Besuch von Hoch- oder 
Fachschulen außerhalb des ständigen Wohnsitzes 200 DM) 
sowie Beihilfen für Studiengebühren und Lernmaterial. 
Sie werden an Studenten mit Beginn des Semesters, das der 
Diplomvorprüfung folgt, gezahlt, an Fachschüler höherer 
Lehranstalten mit Beginn des dritten Semesters. Einzel
heiten sind aus einem Merkblatt ersichtlich , das bei dem 
Bundesverteidigungsministerium angefordert werden kann . 

SUDOSTASIEN 
SEATO - ein Bündnis gegen Rotchina 

Nachdem offensichtlich Rotchina wesentlich zur Torpe
dierung der Gi pfelkonferenz beigetragen hat und damit 
sein Desinteressement an der Beendigung des Kalten 
Krieges gezeigt hat, ist der Verteidigungspakt der freien 
Völker Ostasiens (SEATO) stärker in den Blickpunkt des 
Weltinteresses getreten . Es sind etwa sechs Jahre vergan
gen , seit sich Australien , Neuseeland , Pakistan, die Phil 
ippinen , Thailand , d ie USA, Großbritannien und Frank-

re ich zur Abwehr der vom Kommunismus im as iatisch 
australischen Raum drohenden Aggression zusammenge
schlossen haben . Die Ziele des SEATO-Paktes sind in der 
sogenannten Pacifi c-Charta folg endermaßen formuliert 
worden : .. Die Pa r tei en verpflichten sich , nicht nur ihre 
Fähigkeit, einem bewaffneten Angriff Widerstand zu 
leisten, aufrechtzuerhalten und auszu bauen , sondern auch 
Umsturzbewegungen , die von außen her gegen ihre 
territoriale Unabhäng igkeit und politische Stabilität herein 
getragen werden , zu verhindern und zu bekämpfen ... " 
Damit erhielt der Pakt eine klare defensive Tendenz gegen 
Rotchina. 

Im Oktober 1956 hielten die SEATO-Mächte erstmalig ein 
gemeinsames See- Luft-Manöver .. Albatros" ab. Seitdem 
finden solche Übungen regelmäßig statt. Über eigene 
supranationale SEATO-Streitkräfte verfügt die Bündnis
organisation dagegen nicht. Neben der rein militärischen 
Stärkung der freien Völker Ostasiens widmet sich SEATO 
auch stark wirtschaftlichen und sozialen Problemen . So 
werden unter Leitung ihres sehr aktiven Generalsekretärs 
Pote Sa ras i n Fachar beiter und Akademiker ausgebildet, 
Industrien in den Mitgliedstaaten aufgebaut sowie Hunger 
und Seuchen bekämpft - alles in der richtigen Erkenntnis, 
daß bei den Bündnispartnern keine sozialen Krankhe its
herde bestehen , die der kommunist ischen Agitation An 
satzpunkte geben könnten . Im Hauptquartier Bangkok 
besteht neben dem Generalsekretariat ein ständiger 
Arbeitsausschuß, in dem alle zur Entsch eidung anstehenden 
Fragen zuvor beraten werden . 

Der Ministerrat der SEATO, der Anfang Juni in Washington 
tagte, hat sich auf die Möglichkeit verschärfter propagan
distischer und terroristischer Tätigkeit" Rotchinas und die 
durch den Pakt garantierten Staaten Laos, Vietnam und 
Kambodscha eingestellt. Trotz des Wiederauflebens der 
Bombardierung von Quemoy bezweifelt die SEATO, daß 
Peking zum offenen Angriff gegen Formosa übergehen 
wird , der weitere Kreise ziehen könnte . In jedem Falle 
steht die 7. amerikanische Flotte ouch als Rückhalt für die 
Streitkräfte der SEATO-Staaten zur Verfügung . Sie wurde 
durch 150 Kampfflugzeuge der USA und Großbritanniens 
verstärkt, die kürzlich nach Südostasien verlegt worden 
sind . 

Z EITSCHRIFTEN UBERSICHT 
W ehrkunde, Zeitsch ri ft für a lle W ehrfrage n ( Ver laI< Ellropii ische 
W ehr lwnde. Mün chen 22) . 
All s dem In ha ll des Oktober- Heftes NI'. 10. 1960 : Altons Da lma: 
De Gmlll c lind d ie a ll a nli schc Inlcgra ti on / S " e in P a u lscn (Os lo): 
P sychol ogische V er l ci cli gungsbcreitschaft in ei ner Ideinen D Clllo
IU'a ti e (Norwcgcn) / Asher Lce ( Lon rlon ): Fa rn boroll g h 1 !lflO / Ge l'
ha rd E lser: U n ited Sta tes Ar m y .1!l60 / G, S. : Bil rlun d I' fl mpfwcrt 
des Sowj e lso ld a t en / Beil agc : U ilteil li ng fü r R cser\' co f[j zic re d cr 
Bun deswehl' . 

Z ivi/er Bevöll,erun Jssc lr " /t, N ,'. 11 / 1960 
S to lzer Tag fiir d en B LSV / Auch a uf d em La nd' Luf tschulz - ein e 
w ichti ge Allfga be / Ve tcr inä rmed izinischc Au fga ben in ((riegsze ilcn 
(Na ch Vortrii gcn in I CI' Bund essch u le d es BL<;V) / .. T öd li cher 
l=tegen" • Schu l zanleiLungen ~egcn radi oa l.: ti\' cn ~ i cd c .. sch lag für 
den La ndwirt / Schutz a uch fü r d ie La n tlw i rls ~ha fl • Geda n l<en z u 
LS- Ma ßna h m en in Iü nd lic hen G b i e len / D e r Sclbs te rh a llun l-(s lri cb 
geb ie te t: ü ber leb en · I' in U S- Betri eb sch ützt sr in Anges te lllcn ( 11 ] \ / 
\ :Var ren a us der H clol' t c • Schweden sch ü tz t s ich ~cgcn ba kte l'i ologi
s ~ h c rü icgs flihrung / D ie P os ilh 'c B il a nz · T II W - Brü c" en s ~hl "g 

un d Nächs ten h ilfe / So wird d er l\:c ll r l' zum Schutzra u lll 
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Akfudlrr Hund~lilk 
Di e in d iese r Rubrik ge bracht en Nachrichten über luftschutz und se ine Grenzgebiete st ütze n sic h auf 
Presse- und Fachpresse meld u ng e n d es In- und Auslandes. Ihre komm e ntarlose Übe rnahme ist weder als 
Bestät igu ng ihre r sachl ic he n Richti gk ei t no ch als übe reinst immende Anschauung m it der Redakt ion in 
all e n Fäll e n zu we rten , ihr Wert lie gt vie! ", . :" in d e r Stellungnahme d e r öffentl iche n Mei nung sowie 
d e r ve rsch ied e nen Fachspart en zu m Lelt _h utzproble m . 

... Aufnah men vom Ablösen d es nu klea re n Sprengko pfes ei ne r SNARK, 
ei ne') strahlg et r ieb enen, pilotenlose n Fernstbombers. wurd en jetzt von den 

US-Lu ft,:r ei t kräfte n erstmals für di e Ve röffe ntli chung fre igeg e be n. Es sind 
Ve rgröß e rung e n a us e in e m Film , de r währe nd e ines SNARK-Testfl ugs in 
der N ähe des Versuchsplatzes Cape Canaveral aufg e nommen wurd e. 

D er 20 m lange, 30 Ton nen sch w ere Flugkörper startet mi t Hilfe zwe ier 
Fests to ffr a kete n und schalte t erst nach Err eic hen der g ü nstigst e n Fl ugh<: he 
"uf das Str ahltri e bwerk um . D ie SNARK hat ei n In e rt ial-Navi gation!Syste m; 
sie überw ind et Entfernu ngen bis etwa 6000 km und vermag , wi e e in e Reihe 
vo n Testflüg e n e rgab , ih r Z ie l m it hoher Ge nauigkeit zu tre ffen . Schon viel e 
K ilo meter vor d em Zi el löst sich der Nasenkonus durch e inprogramm ie rt e 

Fun ksignal e ab und bewegt sich in ei ne r ball isti sc hen Bahn auf d ieses zu. 
Bild 1 d e r Se r ie ze igt di e Kege lsp itze des Flugkörpers, d ie e in e n nukl eare n 
Spren gkopf aufn ehmen kann , unm itt elbar nach der automatischen Ab· 
tre nnung ; in Bild 2 und 3 se tzt der Nase n ko nu s de n Fl ug ins Z ie l a uf sei ne r 
ball istischen Bahn fort , währ end der mit e ine m ei nzi ehbaren Fahrwer k 
ausgerüst ete Rumpf des Testfl ug kö rpe rs SNAR K zu m Startplatz zur üc kkehrt . 

Hochbetrieb in Cape Canaveral 
F lugtests mit Großraketen und 8NAHK -Flugkörpern 

Fa t gleichzeitig rnü den beiden el'fo lgTeichen E,·dsntellitw· 
Experim nten D ]SCOVERER X Jll ~md ECHO I t~m'den aus 
den Vereinigten Staaten neue Test/lüge von ATLAS- und 
'l 'I'l'AN-Raketen über 'l'auselule von K ilometern Entfernung 
vom S taTtplatz Cape Canaveral gemeldet. B ei diesen Vel'suchen 
ging es vor allem ttm die El'pl'obtmg deI' Zielgenattigkeit sowie deI' 
Trag fähigkeit des Nasenh'onusfül' gTößeTe Nutzlasten. 

Am 9. August 1960 ging eine von Cape Canaveml abgeschossene 
ATLAS 11 200 km entfernt davon vor deI' Südspitze Afl'ileas im 
A tlantik ni der . Flt~gbahn und Lanclepunkt entsprachen genau 
den Bel'echnw~gen, so daß F lugzettgbesatzungen der VS-Luft
stTeithäfte, die über dem. vorgesehenen Zielgebiet mil, ihren 
Maschinen kreisten. beobachlen konnten. wie die ATLAS-Spitze 
ZW' Erde zu1'iickkam ttnd wo sie ins M eer fiel. DeI' Scheilelpunkt 
deI' Flugbahn lag diesllwl bei 1600 km im Gegensatz zu 800 bis 
960 km Maximalhöhe bei frühe1'€n ähnlichen Vel·s1tchen. Zweck 
cles Experiments tintel' diesen B edingtmgen um' es, zusälzliche 
I nformationen über aerodynamische El'hilzttng, lV iTk'lmg der 
Gmvitationskräfte und Abtragung der Komtsobel'fläche infolge des 
R eibungswicler tandes der Luft Z'lt bek·ommen. 

Mit einer zu:eistufigen Flüssigkeitsrakete vorn Typ T ] T AN, die 
die ATLAS im militärischen Einsatz ergänzen und eines Tages 
ablösen soll , u:ul'de ein neuer F lugtest über 8000 km von Cape 
Canaveml aus in den Südatlantik unternommen. Es ist vorge
sehen. vom kommenden J ahr an die US-Luftstreitkräfte mit 
'l'I TAN-Raketen auszurüsten; die Abschußbasen Lowry (Colo
mda), E llsu:orth (Südda,kota) , Larson (Washington), Mountain 
Home (ldaho) und Beale (K alifornien) sind bereits im Bau. 

"Kolibri" in der Flugerprobung 

Obwohl die deutsche F lugzeugindustrie schon wieder mit einem 
slaltlichen Angebot an Kleinflugzettgen aufu'a,rten konnte, ist 
bisher mtT sehr u:enig über Pläne zur Entwicklung oclel' gal' zmn 
Batt von Hubschraubern bekannt geu:orden. Tatsächlich befassen 
sich zur Z eit nur zwei Firmen mit eigenen Httbschrauberkonstruk
lianen, die M erckle-F lngz€Ugwerke-GmbH in Oedheim bei 
H eilbronn und bemerkenswerterweise die Autolnobilfabrik 
C. F. W. Borgu:ard in Bremen. Das liegt nicht nur an den hohen 
Anf01·demngen. die der Httbsch1-anberbau an konslruktives 
Können, Baumaterial uncl F ertigungs1Jräzision stellt. Ein Markt 
für Hubschraubel' isl, in Deutschland kaum vorhanden. Neben 
dem G1'Oßbezieher Bundesu'ehr gibt es im Augenblick noch u'enig 
I nteressenten. 

Die Borgu'ard- Werke konnten beim Aufbau ihrer Hubsch1-auber
abteilttng auf die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. H . Fock e 
zurückgreifen . Nur so ist es eigentlich zu erklären . daß ihr 
" K olibri ]" trotz mangelnder staatlicher oder ausländischer 
Fördel'ung, nur aus eigenen Mitteln finanziert, schon Val' kurzem 
in die F lugerprob'lmg gehen konnte. Die technischen Angaben. die 
bisher fl'eigegeben 'lcurden, beziehen sich naturgemäß nu,r auf 
allgemeine Daten. Die noch unverkleidete Maschine hat eine 
Länge von 8,61 m, ist 3,00 m hoch und hat einen Hauptrolor von 
9,40 m D'ltrchmesser. Das L eergewicht wird mit 830 kg angegeben, 
clas maximale Abfluggewicht mit Pilot, zwei Passagiel·en . 
T reibstoff usw. ist auf 1200 kg begrenzt. Man hoffl, attf F lug
leist'lmgen von 1 m /sek. Steigleistung senkrecht, bis Ztt 4,0 m /sek. 
Steigen im Schrägflug. Die H öchstgeschwindigkeit soll 160 km/h, 
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Bild 1 
De r noch unverkl eidete Prototyp des Borgward "Kolibri I" bei einem der 
ersten Flüge. Werksfoto : C . F. W. Borgward-GmbH, Bremen 

die R eisegeschwindigkeit 140 km/h bei höchster Flughöhe von 
4500 m betragen. Den Antrieb liejert ein Lycoming-Kolben. 
triebwerk. 

Die M einungen der interessierten Fachwelt über die Konstruktion 
sind noch geteilt . Vieljach hört man Zweijel, die Auslegung der 
Maschine als D?'eisitzer wünle nicht ausreichend der augenblick. 
lichen intemationalen T endenz folgen , auch Kleinhubschraube?' 
mit mindestens vier, möglichst fünf Sitzen einschließlich Pilot zu 
versehen. In diesem Zusammenhang ist von I n teresse, daß die 
B~tndeswehr einmal die vie?·· bis fünjsilzige f?'anwsische AlouetteI I 
als Slandardmaschine kleinen Typs ausgewählt und bestellt hat, 
und daß sie die finanzielle FÖTdemng des Projektes von M erckle 
davon abhängig gemacht hat, die als Zweisitzer geplante 
KonstTuktion auf fünf Plätze zu enceitem. Man fürchtet, daß 
die Borgward.Konstruktion bei ih?'e?' Serienjertig~mg auf einen 
Markt tTijft, deI' für zwei· bis d?'eisitzige Hubschrauber nicht 
aufnahmefähig genug ist, zumal man auch im zivilen Bel'eich 
immer mehl' zur g?'öße?'en Nutzlast und Sitzzahl übe?·geht. Die 
FOTde1'ungen des zivilen B evölke?'ungsschutzes liegen noch nicht 
jest. Sie dÜ?' ften sich aber der allgemeinen Entwicklung anschlie. 

ßen. Der jranzösische zivile B evölkerungsschutz, Pmtection civile, 
fOTde?·t neuerdings für seine eigenen Kleinhubschrauber Kranken
transp01·tmäglichkeiten innerhalb der Kabine. 

Wenn man in Bremen , wie ausd?'ücklich versichert wird, den 
Einsatzmöglichkeiten im zivilen B evölkemngs. und Lujtschutz 
ein besonde?"es A~tgenme?'k widmen u;ill, dann wird man g~tt 

daran tun, vor deI' Serienje?·tigung die Situation an Hand der 
Erjah?'ungen in den Nachba?'ländem nochmals gründlich zu 
überprüfen. Es wÜ?"e schade, wenn der bemerkenswerten Pionie?·tat 
der Eigenentwicklung eines Hubschraubers ~mter schwie?'igsten 
Verhältnissen letzten Endes der Erjolg versagt bliebe. 

H . C. WeileT 

Bild 2 
So ungefähr stellt mon sich in Bremen den "Kolibri I" in seiner endgültigen 
Form vor . Zeichnung : Werk 

Verletztentransport mit der Alouette 11 
ietzt in der Kabine 

Auch kleinere Hubschrauber we?'den seit Jahren zum schnellen 
Tmnsport von Kmnken ~tnd Verletzten eingesetzt. Da innerhalb 
der Kabine in deI' Regel jÜ?' eine Krankentrage kein Raum ist, 
grijj man auj außen angebmchte Tmgen zurück. So sehr abe?' 
auch dieses System des 'l'ransportes auj Außentragen von fast 
allen Hel'stellern nach und nach ve?'vollkommnet w~trde, voll 
bejriedigen konnte es nicht. Plexigla,shauben, Schutzverkleidun· 
gen und teilweise soga?' Warmlujtheizungen machen zU'a?' die 
I./U/l?·eise auf A ~tßentragen fü?' den Ved etzten auch bei ungünstiger 
Witterung e?·träglich. Es bleibt aber nach wie vor der g?'oße Nach· 
teil , daß eine ärztliche Bobachtung und gegebenenfalls auch eine 
notwendige Behandl~tng während des F luges nicht möglich ist . 

Die jmnzösische Finna S'ud A viation hat nun eine ve?-blüffend 
ein fache Lösung gefunden, Schwe?'ve1'letzte a~(ch innerhalb der 
Kabine ihrer A louette I I zu befördern. Die K onstruktion geht 
auf eine Forderung des Pmtection Civile, des fmnwsischen 
zivilen Bevölkemngssch~ttzes, zurück, der ja bekanntlich iibe?' 
eigene HubschmubeT ve?·fügt . D~(rch Entfernen des Kopiloten. 
sitzes ~tnd Umlcla1Jpen eine?' neu konsl1·uie?·ten hinteren Sitzbank 
wil'd Raum fÜ1' eine Kmnlcentmge geschajfen, die genau den 
I nnenabmessungen rieT Kabine entspricht. Die linlce ~mtere 

Frontscheibe deI' Kabine wi?'d gegen eine gemhmte ~tnd ab· 
nehmbare Ausführung ausgela~tscht. Die Tmge kann dann von 

So wird die Trag e in die Kabine eingeschoben. nachdem die Frontscheibe 
mit wenigen Handgriffen entfernt wurde. 

Foto : Office general de I'air, Koblenz 



vorne in die Kabine eingeschoben werden, Sie wil'd an del' 
Arretierung für den Kopilotensitz befestigt, so daß sie auch bei 
unsanfteTen Flugbewegungen keine Spriinge machen /cann, Außer 
dem Piloten k,önnen noch zwei PeTsonen, etwa ein Arzt und eine 
Krankenschwestel', mitfliegen , Die gesamte Konstmktion ein
schließlich der Anderungen an der Maschine wiegt 22 kg, Wil'd 
auf die Mitnahme des Kopilotensitzes verzichtet, so verbleibt ein 
Mehrgewicht von nUT 5 kg, H , G, Weiler 

Stärkere Bell 47 
für den Hochgebirgseinsot% 

Der Hubschraubel'bau diesseits und jenseits des Atlantiks u:eist 
oft bemerkenswerte PaTallelen zmn Atttomobilbau auf, DeI' 
Volkswagen unter den Hubschraubern ist zlceifellos die Bell 47 
der Bell Aircraft G01'p, in Fort Worthj'l'exas , Seit 1946 baut Bell 
die 47er Serie, stets an der (}/'undkonzeption festhaltend, aber 
immer wiedeI' mit Änderungen und Verbessemngen in Details, 
Auf der ganzen EI'de gelten diese Maschinen als der Inbegriff des 
kleinen Hub chraubers, Und wenn diese Typen besonders in 
letzteI' Zeit angesichts des Vormarsches der Tttrbinenhubschraubel' 
häufiger als veraltet oder überholt bezeichn t werden, so schließt 
das nicht aus, daß sie noch immer in beachtlichen Stückzahlen 
gebaut und vel'kattft wel'den , 

Das neueste Kind deI' Reihe ist die 47 G-3, eine Fortentwicklung 
de!' G-2 für Höhenflug- ~tnd vor allem Hochgebirgsein atz, Das 
neue Modell das auch von A gusta in Italien in Lizenz gebaut 
wird, wi'rd dort unteT dem Namen "Supemlpino" angeboten , 
N01nen est omen, in diesem Falle bestimmt, Außedich untel'
scheidet sich die Maschine mtr wenig von deT G-2, Der Rotor 
wuTde von der 47 J " Ranger" übernommen, hat einen um 62 cm 
größeren DurchInesseI' von 11,33 In, und hat nun M etallblälter, 
Dadunh mußte auch der (}ilterll'ägel'für den Heckrotor um 36 cm 
verlänJert wel'den , An Stelle des Lycoming-Sechszylindel'
Motors von 200 PS (HP) wird ein FI'anklin-Sechszylinder mit 
Aufladung durch Abgasturbine veTwend t, der 225 PS abgibt 
und diese L eistung bis Ztt 4500 m Höhe noch fast konstant liefel't, 
Tmtz gel'ingfügigem Mehrgewicht rhöht sich die Nutzlast rwch 
um 100 kg, Da b im normalen Saugmotor der Fülltmgsgrad 
der Zylinder mit zunehmender Höhe wesentlich abfällt, liegt in 
der Aufladung deI' Hauptgrund für die Höhenflugleistungen der 
G-3, Trotz höherer Ntbizlast und höherem Abfluggewicht el'geben 
sich nach Angaben des Werks folgende Leistung daten: Mit 
voller B elastung Dienstgipfelhöhe 6700 m (in Klammem jeweils 
die Vergleichswerte deI' G-2 ) (3750), Schwebeflug mit Bodeneffekt 
5300 m (3310), ohne Bodeneffekt 4100 (1430), Mit T eillast, 
1 Pilot und 1 Passagier, u:el'den 7500, 6000 und 4800 m erreicht 
(4540, 4160 und 2350 m) , Nur mit Pilot und Tl'eibstoff sind es 
soga!' 8300, 6900 und 5600 m (5330, 4950 und 3290 m), Die 
Steiggeschwincligkeiten liegen je nach B elastung und Höhe 
zwischen 3,1 und 5,2 m/sec, fÜI' Schrägflug und 0,9 bis 3,1 für 
senkrechtes teig n, Besonders die TI' erte für Schwebefhtg ohne 
Bodeneffekt mit T eil- und Vollast sind fÜI' den Einsatz im 
Gebil'gs1'8ttung dien t von Bedeutung, da dort je nach Gelände 
1Lncl Wiltel'ung ohne Bodeneffekt mit La t geflogen wel'den muß, 
Damit kommt die Maschine lwhe an Wel'te von 'l'urbinenlmb
schraubern heran, ohne ihren Vorteil der Wirtschaftlichkeit des 
Kolbentriebwel'ks aufgeben zu müssen , 

Auch die Luxusau gabe dm' 47er R eihe, die 47 J "Rang 1''' , hat 
eine V ß1'bessemnJ ihl'er H ~henflugeigenschaf ten er fah1'en, indem 
ein tärkeres LycominJ-Kolbentriebwerk von 260 PS statt 
bisher 220 PS eingebattt wird, B ei Agusta heißt das verbessel'te 
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Bell 47 J Ranger 

im Fluge 
(Motorverkleidung 
ist a bgenommen), 

Modell deshalb "Supel' -Ranger" , Auch hier werden jetzt Ganz
metallrotorblättel' verwendet, Außer einer Verstärkung der Kraft
übertragung wurden keine weiteren Anderungen vorgenommen. 
Durch die stärkere Triebwerksanlage wird die Maschine nicht 
gemde zum Gipfelstünner, zUllwl si mit ihrer Verkleidung und 
vier Sitzen gegenüber ihren einfacheren Schwestern ein höheres 
Eigen- und Abfluggewicht lwt, Aber ihre Verwendungsmäglich
keiten im Gebil'ge wel'den doch merklich verbessert, Die Dienst
gipfelhöhe betTägt ?Wch Wel'ksanga,ben bei Vollbelastung 3500 m, 
bei T illast 3900 mund nU1' mit dem Piloten und Treibstoff 
6100 m , Mit Bodeneffekt sind die l1/,ozximalen Werte für Schwebe
flug entsprechend 2600, 3000 und 5100 m, ohne Bodeneffekt 
1300, 1700 und 4000 m, Da eine solche Maschine zu einem 
R ettungsflug ellen mit volleI' Last, also insgesamt vi I' P ersonen, 
starten muß mit 1-2 Passagieren aber in den Alpen schon 
nwnch Unglücksstelle erreichen kann, eröffnen sich für Rettungs
einsätze doch gute Möglichkeiten, 

B eide Maschinen bereichern das Angebot an kleinen Hub
schl'attbern fü,r Privathand oder gemeinnützige Einrichtungen mit 
schmaler filwnzieller Basis, auf die sich der zivile B el'grettungs
dienst nu;h Lage der Dinge einstweilen stützen muß, recht er
fl' ulich, H, G, Weiler, Mayen 

Prof. Dr. Josef Hölzl 
Der neue Staatssekre lör 

im Bundesi nnenministerium 

Mit d D1 1. Novembvr ist Prof. Dr, Josef Hölzl, bisher Re
gierungspräsident in Würzburg und Honorarprofessor für 
VerwaltLlIlgsrecht an derWürzburger Universität,als achfolger 
von Hans Ritter von Lex zum Staat sekretär im Bundes
mini terium des Innern ernannt worden, 
AI das fünfte von acht Kindern des Landwirts Alois H, wurde 
Josef Hölzl am 6, März 1901 in Neusling geboren, Er besuchte 
das Gymnasium in Passau und studierte von 1920 bis 1924 
R echtswissenschaften in München, Nach der Referendarzeit 
von 1928 bis 1950 juristischer Referent und zuletzt Stadt
di.rektor bei der Stadtverwaltung München, 1950 bis 1952 
Regierung vizepräsident in München, 1952 Regierungspräsi
dent in Würzburg, 1958 Honorarprofes or, Staats ekretär 
Hölzl ist verheiratet und hat eine Tochter, 
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LUFTSCHUTZ IM AUSLAND 

TÜRKEI 

BERICHTE ÜBER MASSNAHMEN DER ZIVILEN VERTEIDIGUNG 

Im Auftrage des Bundesminister iu ms d es Innern herausgegeben vom 

Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 

Veröffentlichungen , auch auszugsweise , nur mit Genehmigung des BZB 

Der Ausbau der Zivilverteidigung 
Die Türkei liegt ebenso wie die Bundesrepublik an der Naht
stelle der beiden Mächtegrupp n. Beide Länder, die mitein . 
ander in Freundschaft verbunden sind, gehören der ATO an 
und sind innerhalb dieser Gemeinschaft als kontinentale 
Flügelrnächte anzusprechen. Die Türkei hat erst in jüngster 
Zeit ihr neues Luftsc h u tzgesetz1) in Kraft gesetzt. Diese 
Hinweise mögen es rechtfer tigen, dem türkischen Bevölke
rung schutz an dieser telle einige Aufmerksamkeit zu schen
ken. Einige vergleiohende Daten seien vorangestell t, die das 
Verstehen erleichtern und das Verständnis fördern. 
Mit ihren rund 767 000 qkm Fläche ist die Türkei etwas mehr 
als dreimal so groß wie die Bundesrepublik ; mit ihren 27 Mil 
lionen Einwohnern erreicht sie allerdings nur die Hällte der 
westdeutschen Wohnbevölkerung. Immerhin stellen diese 
27 Mülionen zusammen mit dem Gebietsstand der Türkei und 
ihrer räumlichen Lage, ganz a bge ehen von der bewaffneten 
Maoht, die seit den kemalisti ch n Reformen zu den besten 
der Welt gerechnet wird, einen beachtlichen Faktor im we t
lichen Bündnis dar. Dies um so mehr, als die Türkei von ihrer 
politischen Tradition her , ihrem außenpolitischen, von der 
Meerengenfrage her gekennzeichneten Erbe, fest mit der west· 
lichen Gemeinsohaft verknüpft ist. 
Der türkische Bevölkerungssohutz geht in GHederung und 
Aufbau auf ein Gesetz aus dem J ahre 193 zurii ck. In sach
Hchem Gleichlauf und na hezu gleichzeitig mit der entsprec hen
den Gesetzgebung in den anderen europäi chen Lä ndern 
erlas en , war es ausohließlich auf den Luftschutz, a uf den 
Schutz der Zivilbevölkerung gegen Lufta ngriffe ausgerichtet. 
Der Luftschutz war auch hier in die Landesver teidigung einge
gliedert, in der er mit einem Sonderkommando vertreten war. 
Der zweite Weltkrieg und elie wiederholt in Frage gestellte 
türkische Neutralität zeigten die Notw ndigkeit, am türkisohen 
zivilen Luftsohutz weiterzubauen und gleichzeitig die in Groß
britannien und in Deutschland gesammelten Luftkriegs
erfahrungen praktisch auszuwerten. 1952 trat die Türkei dem 
atlantischen Bündnis bei. Damit war einerseits die relativ 
schwaohe rechte Flanke der westlichen Gemeinsohaft abge
sichert, andererseits verstärkten die amerikanische Hilfe und 
ein System von Stützpunkten die eigene Position. Im Ge
dankenaustausch mit den Staaten der atlantis hen Gemein
schaft war es der Türkei möglich, ihren überkommenen zivilen 
Luftschutz der Organisationsform der zivilen Verteidigung, 
der Civil Defense, wie sie in den meisten NATO-Ländern aufge
baut wird oder geplant ist, anzupassen. Die dabei angestellten 
Überlegungen führten zur Beratung eines neuen Zivilverteidi
gungsgesetzes, bei dessen Fassung Erwägungen, wie sie vor 
allem von den Vereinigten Staaten und von Großbritannien , 
aber auch von der Bundesrepublik angesteUt oder verwirklioht 
worden sind, berücksichtigt wurden. Das kommt einmal im 
Tenor des Gesetzes zum Ausdruck , der in vielem die amerika
nische Konzept.ion widerspiegelt ; vor all m darin , daß er in 
die Civil Defense nicht nur die sogenannten " man-made 
disasters", sondern auoh die " natural di asters" begriffs
mäßig einschließt. Analog der Entwicklung, wie sie in den 
meisten Ländern Europas verlau.fen ist , wec hselte die türkische 
Zivilverteidigung aus der Unterstellung unter die allgemeine 
Landesverteidigung in den Verantwortungsbereich des Mini 
steriums des Innern über . Da Gesetz, das am 11. Juni 195 
von der ationalversammlung verabsch i det worden war, trat 
am 28. Februar 1959 in Kraft. 
Da die im eiaenen Land vorhandenen 'rundlagen durch im 
Ausland Bewährtes ergänzt worden sind , lassen sich das Gesetz 
und die neue Organisationsform als durchaus realistisc h werten. 
Im Grunde handelt es sich dabei um nichts anderes als um eine 
Anpassung an die in den zurü ckUegenden J ahren erzielten 

Fortschritte. Di e Realistik d er Konz c ption spricht 
auoh sohon a us dem Bestreben, die flir den zivijen Bevölke
rllngsschutz erforder liohen Mittel den gcgebenen wirtschaft 
lichen Möglichkeiten gleitend anzupassen. Es ist ein Ziv il 
verteidigungsfond gebildet worden . In diesen zentralen Lallt
lichen Fond werden abgeführt: 

1 Promille der ordentlichen E innahm en des Staatsha us
ha lts; 
1 Promille aus dem Haushalt jener VerwaltLlIlgen und Kör
perschaften , die ohne staatUche Zuwendungen ihre Mittel 
selbst bewirtsohaften' 
X Prozent des Nettogewinns jener Wirtsc haftsunterneh
men und Institute, an denen der Staat entweder unmittel
bar oder über Banken mit staat licher Beteiligung mit 
mehr als der Hälfte beteiligt ist; 
X Prozent aus den Steuereinnahmen der Gebietskör
perschaften. 

Auf diese Weise stehen schätzungsw ise jährlich rund 12 Mil 
lionen türki che Pfund zur VerfUgung. 2) Private Eigentiimer 
- auch das ist wiohtig - tragen die Kosten der Scbu tzmaß
nahmen selbst. 
Die Verantwortung für den t ürkischen zivilen Bevölkerungs
schu tz liegt jetzt, wie bereits erwä lmt, beim Minister de 
Innern. Dieser legt die für natürliche Katastrophen 
anfälligen Gebiete fest. Bei den zu ergreifenden Maß
nahmen setzt er sich mit den Fachministern ins Benehmen. 
Diese bleiben auch im Kata trophenschutz eingeschaltet. Die 
luftgefährdeten Rä ume, mit a nderen Worten, die kriti schen 
Zielgeb iete, sind vom Innenministerium gemeinsam mit dem 
Verteidigunasministerillm festgelegt worden ; beide Ministerien 
arbeiten in der Praxis bei aUen Planungen und Maßnahmen 
de Luftschutzes im engeren Sinne zusammen . Im Zuge dieses 
Zusammenwirkens ist das G biet der Türkei in Zielräume vier 
facher Abstufung gegli dert, ll1 die Zonen Abis D. Die tädte 
Instanbul, Izmir ( myrna) , Ankara, die Stadtneugründung 
Iskenderun am gleich.namigen Goll und das Bergbaugebiet von 
Zonguldak an der ohwarzmeerküste rechnen zu den fünf 
A-Zonen. 

Im In~er:ministerium besteht für die Zivil verteidigu ngsführung, 
den Slvil Müdafaa Idaresi3 ) , eine eigene Abteijung. Für die 
Durchführung der Zivilschutzmaßnahm en in den Bezirken 
den Us, und in den Gemeinden. ind die Gouverneure - de; 
zentralistischen Struktur der Türkei entsprechend - dem 
Minister verantwortlich. 

Jeder der Bezirke, der 67 11s, hat seinen ZiviJverteidigungs
leite~ und die ihm zug teilten hauptamtlichen ständigen Mit
arbelter. Insgesamt umfaßt die Bezirksorganisation des zivi len 
Bevölkerungsschutzes, wie sie vom Gesetz vorgesehen ist, 
222 Köpfe. Die Zivilsohutzführung im Ministerium ist dem
gegenüber nur 46 Köpfe stark. 

Bereits früher bestand eine ziv il e Di e nstp fli c h t. Naoh 
dem neuen Gesetz ist diese Dienstpflicht genau umri sen. Sie 
erstreckt sich auf männliche und weibliche Bürger vom 15. bis 
zum 65. J ahr, soweit . ie nioht miJitärpfli htig sind ; sie erhalten 
eine obligator isc he Au sbildung und werden im Rahmen der 
örtlichen Zivilverteidigung eingesetzt. Aus dem Jahre 1957 -
also noch vor Verkiindung des neuen Gesetzes - wird berich
tet, daß in diesem J ahre 150 000 Bürger , dazu 45 000 Mitglieder 
der Zivil.sohutzorganisat ion und weitere 20000 a us Industrie 
und Handel an örtli chen Ausbildungslehrgängen teilgenommen 
haben. Mobile Einheiten, die für üb rörtLiche E in ätze vorge
sehen sind , verstärken auch in der Türkei die Kräfte des ört
lichen Zivilschu tzes. chwcrpunkt ist lind bleibt auch weiterhin 
der örtliche Se lb s t sc hutz , der nach dem Gesetz auch die 
Aufgabe hat, die icherheit und die Mor a l d er B e v ölk e-



rung im Ernstfa ll zu gewährleisten. Dur h Aufklärung, lau
fende Ausbildung - es sind jä hrlich 72 tunden vorge ehen 
und durch sich wiederholende Probealarme wird der elbst 
schu tz zusammen mit dem Warndienst a uf seine Aufgaben 
vorbereitet. Den Kern des örtlichen elbstschutzes bilden die 
F achdienste, deren Stärke mit rund 70000 Malm angegeben 
ist. Die technische Organisation bedarf allerdings noch stark 
des Ausba us. Die Au tattung jeder tadt mi t dem erforder
lichen Warngerät ist aber vorge ehen. Die Frage der AB -
Warnung bl ibt noch zu lö en. Hingewiesen ei schließlich noch 
darauf, daß die Probealarm auch mit einer Verdunkelung 
verbunden sind. 
Di größeren tUl'kischen Städte verfügen noch übel' 

c h u tz ba u t e n aus dem vergangenen Krieg. Ankara hat 
u. a. einen größeren, in den Granit auf dem die tadt steht, 
eingcbauten ctwa 350 Personen fas enden tollen. Er soll auf 
den chutz gegen radioaktiven Niederschlag und gegen chemi
sche Ka mpfstoffe hergerichtet werden und ist , bis ein eigene 
Ausweichzentrum fertiggestellt ein wird, als otunterkunft 
für die zent ra len H,egierung stellen vorgesehen. Um dem 
Mangel an chutzmöglichkeiten a bzuhelfen, sollen wenigstens 
in a llen größeren tädten öffentliche chutzrä ume errichtet 
werden, fUr deren Bau z. Z. die erforderlichen gesetzlichen und 
finanziellen Vora ussetzungen geschaffen werden. Ebenso wird 
ein Ver:>rdnung vorbereitet , um für alle Neubauten die 
AnlaO'e von chutzrä umen - ähnlich wie in Schweden Mehr
zweokschutzräume - verbindlich zu machen. Bis es so weit 
sein wird und ausreichend chutzmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen, plant lie Regierung die vor orgliche Evakuierung von 
etwa 50% der Wohn bevölkerung der Zielstädte der Gruppe A 
und B, fUr die die Pla nungen bereits fertig vorliegen. 
W e r k ch u tz und erweiterter elb tschutz sind Aufgabe der 
jeweiligen Unternehm n. Sie sind nach dem Ge etz gehalten, 
angemessene Schutzma ßna hmen zu treffen und ihr Persona l 
vorb reitet zu halten. FUr die Ko ten haben sie elbst aufzu
kommen, wie iiberhaupt der lbstschutz vom einzelnen 
getragen wird. 
Da der Bau einer ze n tr a le n Au b ildu n gsstät t a ls chule 
fUr die Führungskräfte bis jetzt nocb ni bt verwirklicht werden 
konnte, wurde dem Zivilsc hutz die AB -Kriegs hule der 
Wehrmacht zeitweise zur Verfügung gestellt, in der zweimal 
im J ahre einwöchig Informationslehrgänge abla ufen. Die 
facbli hen FUhrung kräfte der Zivilverteidigung werden in 
vi e rwö c hi ge n Au s bildungs lehrgä llge n, zu a mmen mit 
Führern und nterfUhrern aus der Truppe, auf ihre Aufgaben 
im H,ahmell der Zivilverteidigung vorbereitet. Diese chule 
verfUgt auch über das erford rüche Gelände, um praktische, 
a uf den Ernstfa ll a usgerichtete Übungen durchzuflihren. Bis 
jetzt sind dort annä hernd 1000 FUhrungskräfte in einmonatigen 
Lehrgängen in ihre Aufgaben eing wie en worden. Aus der 
Ausbildung an dieser Schule. aus der Besc hickung der Lehr
gänge und a us dem Lehrstoff spricht wiederum die enge Zu
samm narb it, auf die sich 'Vehrmacht und zivile Verteidigung 
in den Fragen des zivilen Bevölkerung schutzes für den Ernst
{all vorbereitet halten. 
In den letz ten J ahren haben sich d I' elb tschutz und die 
zivil n HiHsdienste bei verschiedenen Jaturkatastrophen, von 
d nen das fo rtschrittliche und aufbauwillige Land immer 
wieder heimge ucht worden ist , bewä hren können und die 

1) Hcpubli c of Turkey. Office of lhe Prime Minister. The Ci"il 
D e fcn se Law. June 11 , 1 958. - nkara 1958.19 S. 
Aus: Officia l Gaze LLe 0 9931. June 13, 1958. Law No 7126. 

Vgl. auch Nuri Rere t I(urur: Dus lUrkische zivile \'e ,·tc idigungs
gesetz. In: Zh' i1 cr Luft schutz 23 , 1959 , S. 71 - 73. 

Civil 0 fense in NATO : Turl, e ~· . - P a ri s ( 1960).1 9 S. 

2) I llirl<. Pfund = DM 1,50 bishe,' ; heule DM 0,'16. 
Nach bisheri gem \Verl enlspricht die samlsumme einer Quote 
VO:1 DM 0,7 ) P'"o I{op! der Be \"ö lkerung aus zentralen ~Iitteln. E s iSl 
(Ia bei zu bea chlen, <.laß die Gem einden, di e Unle l'l1ehmen und d er 
einzelne di e I(oslen d es zi vil en BC\'ö ll< crungsschulzes bzw. ries Selbs l
schulzes selbs t tmgen . 

3) O"ganisalion und .eschä rts \' crle ilung d es Sivi l MUdnraa Idaresi 
s ind in d er tUrldschen Zi\,ih·crteidigun gszeitschrirt. d em , .Sh·i1 
Mfldafaa De"gisi" J g . 2 , Heft 5 , 'om 1. Januar 1960 vcrörrenllichl. 
In di esem H ert kommen der L eile I' d er tllrldsehen Zivih'erleidigun g 
lind seine mnßgeblichen B eraler zu Worle. 
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R.icht igkeit der Konzept ion , die Abwehr der Folgen von JatlU'
katastropheu in di zivi.le Verteidigung einzuplanen, bestätigt_ 
Heute darf hon gesagt werden, daß der zivile B völkerungs
sohutz in der Türkei, gemessen an den Anstren~ungen der 
librigen Länder der atlantischen Gemeinschaft, Jedem Ver 
gleich standhält, wenn niC'ht sogar - wenigst ens was Mitarbeit 
und t'rberzeugtsein betrifft - diesen liberIegen ist . Die E nt 
srhlossenheit und Tatkraft la n erwarten , daß die zivile 
Verteidigu ng ebenfalls den vorbildlichen Leistnngsstand der 
t iirkischen , treitkräft-e erreichen wird. a . 

PATENTSCBAU 

LuHsehlltzballten: 
28. 7. 1960 

37 d, 23/01 - 0 2 1 359 - DAS 1 08603 1 

PATENTLISTE 

Splitlerschutz t ll r , insbesond ere für den \'orra llm vo n Luftschlllz
,'ü ulll en; 
A: Drägel'\ver!< , I leim'. u. B crnh . Drä ger , Llibeck ; 24.9.55 

Alem ehutzgerlile: 
1 .8.1960 

61 a. 2\) /12 - B 49 973 - DAS 1 087 455 
Trennbare Verbindung von im Qucrschnilt rohrförmigcn T eilen 
eines Dl'lIc l<a nzugcs; 
E: J ohn Siclney ri c l<, H a rl ow, Essex (G roßbrita nnicn); 
A: Thc B rili sh Oxygen Compnn y Limitcd , London; 
H . 8. 58, Großbrita nnien 16 . 8.57 

61 a , 29/12 - 13 49 974 - DA S 1 087456 
Trcnnba re Verbindung vo n im Qucrschnitt rohl'fö"migen T eilcn 
eines Druc li:anzug:cs; 
E: J ohn Sidney Cric k. lTa rlow, Essex ( Großbrita nnien); 
A : The Brilish Oxyge n Compnnv Limiled, Lonclon ; 
J4 . 8. 58 Großbrilannien 11i. 8. 57 

De infektion und lerilisution: 
21. 7. 1960 

30 i , 1 - 0 5 963 - DA S 1 085 G50 
1 a mpf-Luft-Sterilisa lionsverfa lll'cn ; 
E = A : Olto Oehring, Gos la r ; 17 . 1. 58 

1 . . 1960 
30 i, 2 - W 12 4<)0 - DAS 1 087 322 
lTeizbarer Aulolda v zum S terilis ieren mitte ls D a mpf; 
E : Wilh elm Hin!< , Lübec l<-Schlllll'l'p; 

: \-Vebec!<e u . Co. mbH .. Lübee!< ; 4 . 11. 53 

Wlederbeleb nngsgeriite: 
28. 7.1960 

30 1'.1 3 /0,1 - T 14 1 63 - DAS 1 086014 
Elaslischer Beulel für di e Lufl zuführung bei \Vied rbelebun!(s
apparaten; 
E : Dr. H enning Ruben , Veclbaek (D ä nemark) : 
A: T es la -Labora lo rium A /S . I< openha gen-Vanlöse (D ä nemark); 
17.9. 57, Schwed en 5 . 11. 56 

B1I1UruIIS(lIsio n geriile: 
21. 7. 1960 

30 I<, 1 / 2 - S '15902 - DAS 1 085 6.5 1 
Rlutpumpe, insb soncl~re für Herz-Lungen-Maschinen ; 
E: Dr. med . Ake Scnning und P er Anton ASlmdsson , Slockholm; 
A : Svenska Aklicbolaget Ga saccllmula lor. Lirlingö (Schwed en ) ; 
:10. 9. 55, Schwed en 6 . 10. M 

18.8.1960 
30 I<, 1 /02 - B 53 42 - DA 1 087 323 
Gerät zur intravenösen D a uertropfinrusion ; 
I': : 01'. mec\. B crnhard Braun. Melsungen; 
A : Fa . B . Braun , Melsungcn ; I. 7. 59 

30 k , 1 /02 - P 1385 1 - DA S I 087 324 
Infusion sgcrä l ; 
E ~ A: E dward J oseph Poitras, Ilollis ton, Mass. (V . SLA.) ; 
2 . 3. 55. V .SI.Am rika 2!J . 3 . 54 
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IIcilscrcn, ßaktcrlcnpräparatc: 
1 . 1960 

30 h. 6 - B 523'15 - DAS 1 087 320 
Ve"fa hrcn zur E rzeugun g von Mutantcn bei pfla nzli chen Mikro
orgl:lnisOlcn wie Ba liteden lind niederen Pilzen; 
E: Dr. F ritz Kaudewitz , Tübingen; 
A: BehringwCl' I<e .G., 1I Ia "burg/ Lf,hn; 'I. 3. 59 

30 h. 6 - S 61 576 - DAS 1087321 
Verfahren zur Ii ers t ellung und Gewinnung von Ps ilocybin und 
Psi locin; 
E: R oger 11eim , Paris; Albert H o rm a nn , Bottmingen; ,·tur 
B rac k, Riehen, Basel ; Ha ns I\.obe l, Basel (Schweiz) und Roger 
Ca ill ux, Pavillons-sous-Bois, Sein ' (Fra nkreich); 
A: Sa ndoz A.G ., Basel (Schweiz); 
3 1. 1. 59, Schweiz 21. 2.58 und 30. 7. 58 

Absorbi rcn. Ucinlgcn und Trcnncn "on Ga~cn uud Däml,fcn: 
2 .7. 1960 

12 e, 2/01 - B 46687 - DAS 1 0 5853 
Vorrichtung zur E ntsta ubung von Gasen a ur nassem Wege; 
E: Dr.-Ing. Kurt Baum , Essen un d Dipl. - Ing. 1(,,,.1 E ichfe lder, 
Bad Homburg v. d. Höhe; 
A: Dr.-Ing. I<. Baum K .. für Vedahrenstechnil<, Essen; 7. 3. 53 

18. . 1960 
"12 e, 2 /50 - B 53 091 - DAS 1 087 116 
Verfa hren lind VO'Tichtung zum Troel<nen von Gasen; 
E: Gerhard E. ](urzmann, Schwctzingen (Bad. ); 
A: Fa. August Klüber, Schriesheim (a. d. Bergs traße) ; 2.;.59 

PATENTBERICHTE 

\V,u'uSIO'llllvorrlchLuno rur At.emschutzueriite mit D"ucknnsvorrut 

Warnvorl'ichtungen für Atemschutzgerüte mit D ru c l<gasvorrat, di e 
den Gcriitträger bei der Benutzu ng des Gerä t es wamcn, wenn der 
Gasvorrat ein bestimmtes Ma ß unterschreite t, sind be l<a nnt. So lche 
Geräte sind mit einer Signa lpreire ausgerüs te t , di e bei einem be
stimmten Druck im Vorratsbehä ll I' durch d as Druckgas zum E r
tönen gebracht wird. Dabei is t di e S ignalpfeife an die I rucl<gas
hochdn,cldei tung unter Zwischenscha ltung e in es federbelas te ten 
Ventils angeschlossen , das sich be.i einem bes timmten Druck se lbst
tä tig öfrn et und sich spä te r wied er schli eßt, wenn der Druck auf 
inen bestimmten niedrigeren Wert gefall en ist. - Bei einer Aus

rOhrungs forrn d es Ventils dient als Verschlußkörper ein mit einer 
Öffnung vC"sehener, rederbelas te ter SchUeßkolben, d er beim Ab
sinken des Druckes unter einen bestimmten Wert von d er Schließ
feder bewegt wird und die Dmchtritlsöffnung fr eigibt. Bei ein er 
anderen Ausfllh rungsrorm besteht die Steuervo'Tichtung aus einem 
dU" ch d en Gasdruck geschlossenen Ventil, das durch einen reder
beias te ten Stößel bei E rreichen des ,Varndruc l<cs geöffnet wird. 
Bei di esen bel<annten Vorri chtungc n ergeben sich durch di c Ver
w endung von Kolben Störuogen , weil dicse sich untc,' Umstünd en in 
ihrer Führung verldemmen . Auße"d m haben a Jle vom Hochdrue l, 
unmitte lbar ges peisten ' Vamsignalvorri 'htungcn j achteile, weil 
sich dieser Hochdruck wührend d er Wa rnung in verh ä llnismiißig 
weiten G"enzen ä ndert. ,Venn a ls ,Vorllmitle l ein ' preife di ent, so 
ändert s ich mit fa Hendem VO'Tatsdn,cl< der Warnton . 

Die Anmelderin hat sich eHe Aulgab ges tellt, di ese Nachteile zu 
b eseitigen. Die E rfindung be trirrt eine Wa rnsigna lvorrichtung mr 
Atemschutzgeriite mit Drucl<gas\'o'Tat, bei der vo r der; Signa l
vorrichtung 15 ein druckges teuertes Ventil417 a ngeordnetli s t, und 
sie bes teht dari n , daß dns Venti l 17 in eine zur Signa lvorrichtung 
flIlHende, unter I ied erdn,ck s tehende L eitung 7 eingescha lle t is t 
un d durch ein vom !-Ioehd"uck 4 bea ufschlagtes clnrc l<empfindliches 
S teuer'g li ed 6 be tätig t wird. E ine ein fa che Ausflihrun gsform besteht 
darin , daß das druckempfind liche Steuerl! lied 6 a ls Membran a usge
bildet is t, di e a uf der einen Seite (4) vom l lochd ru ck und a ul der 
anderen Sei te (7) vom Niederd "uck beaurschlagt wird . Bei d e,' 
Verwendung eier Membran is t di' oben b es hri ebene Störungs
a nfli llig l,eit a usgesch lossen . Die Membran 6 ist entge~en d em 
H ochdruck dU" ch di e Feder 1 J belas te t, d eren Fed erkraft e,nste llbar 

is t. DU "ch A nd el"l,ng der Federl<ra ft Ilft nn jede,' gewlinschte "" arn
dnrck einges te llt we,·d en. Die ~ I embran 6 k>l nn in unterschiedlicher 
\Veise mit dem in d er I iederdrucldeitung angeordneten Ventil 17 
verbunden sein. E ine e in rache Aus führungs[orm bes teht darin, daß 
der VentilverschlußI<örper 9 d es Venti ls 17 an der Membran ij un
mille ibar >l nli eg t. E ine a ndere zwecl<miißige Bauform besteht darin, 
dllß die Membran 6 a uf d er N ied e"dru 'I<seite d era,·t ausgebildet ist, 
daß sie selbs t el en Ven til verschlu ßkörper ei es Venti ls 17 bildet. Hier
zu kann di e Membra n 6 im Bereich des Ventilsitzes 10 mit einer Ver
s türl<llll f'( verse hen sein . Der Ventilvcrschlußkörp ,. 9 des Ventils 17 
Im nn weil,.rhin rnil einem 'Vid erlager 12 rür di e d a hinter a n geord
ne te. die ~ I embran 6 belastende Feder 11 versehen sein. - Als Warn
vO ITichtung 1<l1 nn eine Preife 15 d icnen und in el e,' Gaszul eitung zur 
preile e ine Düse 13 ein gese tzt sein . liese I<ann a ls lnj eldordllse aus
gebilde t sein , die Luft aus d er Umgebung ansaugt. 
Die E rfindung hat den Vorteil, daß di e \Varn vorr-ichtung nicht vom 
Ilochdn,cl<, sondern vorn N iederdruck betätig t wird . \Venn a ls 
\Va rn vorrichtung eine prei re verwendet wird, wird di ese auch bei 
ra ll endem Druck pra l<lisch mit g le ichem Druck belrieben, so daß 
sich die Tonhöhe nicht ä ndert. 
Anmelder : Drägerwe"k, H einI'. u . Bemh. Drtige,', Llibec l,; Anmelde
tag: 2 1. 4 . 58; Bekanntma hungs tag: 19 . 5.6; us legeschrirt 
N I'. J 082 126; 1(lasse 61 a, 29 /05. 

r"ruslonsfj criil 

Die E rfindung bezieht sich auf ein lnfu sionsgeriit mit einer Tropfen
l<amrner , worin die InfusionsflO ssig l<cit o ben durch eine Tropfen
nründung eingeführt wird und von diese,' trop renweise in die in d er 
Troprenkammer a ngesa mmelte Jnrusionsflü s ' igkeit herabfällt, di e 
vom Boden d er Tropren kammer abströmt. 

Durch di e Erfindun g soll bezweckt w erd en, ein Infusionsgerät so 
a uszubilden, daß die B ildung von Luftblasen in d er Jnrusions
fl ilss ig l<eit möglichst weitgehend vermi ed en wir·d. Zu di esem Zwee l< 
hes teht die E rfindung darin, daß im Jnnem eI er' Tropfenl<amnwr 1 
e in schlanker konisehe,' Zapfen 18, 13 in ei ne,' sol'hen Lage a n ge
ordnet is t, d a ß di e herabfall enden Tropfen a uf di esen Zapfen au r
U'c rf~ n und dem Zapfen entlang ruhig in die im vo ra llS angesflmmelte 
Flüss igkeit hera bg leiten . Es hat sich gezeig t, eI >l ß durch diese An
b"ingun g des Za pfens in d er Tropfenka mmer di e sonst vor l(Q lnmende 
T endenz 7tu' Bildung vo n L urtb lasen beim A ufschlagen der Tr-opfen 
Huf di e Flli ssig l<Citso berfläche sehr wirl<sll m bel<i\mpft werd en kann. 
Dic T end n~ zum lIIitreißen von Luft in d er di e Tropfenkammer 1 
verlassenden Inrusionsflli ssig l<eit, z. B. B lut, hängt fernor sehr 
wesentlich von d er Anordnung von Fi lte rn in der Tropfenkammer 
ab. und es sind desha lb auch besondere ~Jaßnahm n in bezug auf di e 
Anordnung so lcher F ilter be i der E rfinelun g vorgesehen. Das ln
ru sionsgeriit g nrä ß c1en Fig. 1 bi s 3 b s teht aus der Tr-opren k>lmmer 1 
mit der Kanli le 2 und is t aus durchsichtige m Kunststoff herges te llt. 
Oie T roprenkammer 1 is t a m llllleren E nde nrHtels des D eckels 3 
abgeschlossen . 4 bezeichnet e inen um J eckel 3 a ngeordneten 
Schlauchansatz Ilir d en Anschlu ß eines Sch la uches , durch den 
Inrll s ionsflü ss ig lw it. die von der Kanlile 2 a uf ein unten in der 
Tropfenkamme,' angeordnetes kege ls tllmpflörmigcs Feinfilter 6 ab
U'opft, abgesaugt we"den ka nn. Das a us fcinmaschigem Nylongewebe 
bes tehende Fein filter 6 wird von einem l"-ahmen 8 getragen , d er 
einen zwischen d em Deckel 3 und d 'r Unterl<a nte d er Tropfen kammer 
befes ti g ten KraKen 20 trägt. Oberha lb d es Feinrillers 6 is t ei ne in der 
Ilau p tsßche k" eis[ö"mi ge Scheibe 5 a ngeordnet, die ein Grobfilter 
bild e t , indem ~ i c a n iluem Hand mit Einschnitten 10 vcrsehen is t, die 
eine so Idein radia le B reit e haben, rlaß sie zwischen dem mkreis der 
Scheibe 5 und der Innenseite der T"opf nkammer Grobfilte"örrnun 
gen von gce igne ter Größe bilden . Durch di es Siebörfnungen hin
durch lä urt di oberha lb des Grobfillers 5 s tehende F llisslgkeit aJl
miihlich a uf dA S Feinfilter 6 herunte,·. Dieses hiilt . wenn es mit der 
Infusionsflü ssigkeit bef uchtet wird, e twaige Luftblasen zurück. U m 
di e Bildung ei nes Lllftpo ls ters im Jnnern d es Fcinrilters zu vermeiden, 
ist es des ha lb zweckllliißig, das F ilter so a uszubilden , d a ß beim 
Ans teigen d er Jnrusionsflü ssigkeit dic j eweils noch freie F ilterober
fl äche so la ngsa m wie möglich ab ni mmt. Es is t d eshalb zweckmä ßiger, 
rl ns Fcinfilter 11 wie in d eLl Fig. 2 und 3 darges tellt a uszubilden. Hier 
is t das Fei nfiltc,' 1J sack- ode,' beuteIrörm ig und es wird o ben von 
ein er D ecl<se lr eibe abgcdecl,t, d ie dns Gl"Obfiltcr bildet. Gemiiß 
Fig . 3 is t in einer einfachen ':icheibe 12 ein besonderes Grobfilter 13 
eingese tzt. I ie vo m G"obfille r abU'opfende F lüssigkeit wird vom 
Feinfilte ,' a "fgeran gen. sickert durch dieses hindurch un d di e c tWIl 
untcrha lb des Feinfilters vorha ndene Luft I<a nn im Bereich zwisch en 
d er Innenseite d er Troplenl<amme,' und d er Außenseite des Fein
filt "'s emporstei gen , um durch die noch fr eie Fliiche des Feinfilters 
zu entweichen. 
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LullrelnllJUlltJSlIullloe, hel der die Erde nls Filter benutzt wird 

Anla" en zum R einigen a tm os ph ürischcr Lurt unter BenutzunK d er 
"rdc~ a ls F iller s ind be ka nnl. Dabei s lehl ein LurLrörd cl·cr durc h 
wcni ~s lcn S ei ne Rohrleitung mit ein em inl B oden a ngeordneten 
Il ohlra um mit lurLdurchlüs igen \Vii nd cn in Verbindun /(o Diese 
be lwnnlen E rd lurtrillcra nl agen sin d a bcl· entwed cr nur zum A n
sa u~cl1 crdgefillcrlcr Luft oder ZUIll ] ~inbl asel1 vo n verunreinigter 
Lurl in di e E rde bes timml und a uc h hi errlir nur gee i/(n e t. W enn 
d age/(en beide Aur/(a ben , sowohl das A nsa ugen von FrischlurL a ls 
auch d as Un schä dlich mac he n von verunreinig ter LurL. z u el·füll en 
s ind , mußle m a n bi sher zwei ge lrennle An la gen vorseh en . 
Di eser Nachteil so ll durc h die E rfindung beseiti g l wel·d cn. Zu diescm 
Zwcc l< is t ZUlll wa hlweisen Ansa ugen gereinigter Lurt a us dem 
E I·drcich und Abrühren vo n z u reinigender Lurl in d as E rdre ic h d er 
Lurtrörd crer II uml,ehl·ba r . und von d er d en Lurtrörd erer 11 mit d e r 
Erdl,ammer 1 verbindenden a bsperrba ren L eilung 7 führl eine 
Abzwei" leitung 8 zu einer owohl F ilter 3 a ls a u c h Absorpti onsmillc l 
.1 5 entha ltenden Kammer 2 , di e über ein e Hohrleilung 6 mil d er 
E rdl, a mmer in Verb indun g s teht. Vorzu l,lsweise sc hli eßt sic h an die 
Abzweigleitun /( 8 einc weitere absperrba re Ho hrleitung 12 a n, di e zu 
einer weilere n E rdlwmmer 1 führt. 
In d er Ze ichnung sind drci , ·ersenkt a n geordne te nach unlen orren e 
Erd ka mmern 1 a n gen ommen , di e durch lurLdichle Decke n l' a hge
schl ossen sind . Zwischen d en E rdl<amme rn sind F ille rka mmern 2 
mil luflundurc h)[i sslKen \Vandun gen in d en E rdbod cn e in Kebaut. 
Diese Kammern li egen so tief in d er E rd e, d a ß sie bi s zum G rund
wasserspiegel hina breic he n . D ie Fillerl,.ammC!n w eise n !n ih rem 
hlll ern ein Filtere lem enl 3 und Absorptlonsmlllei 'I (Akllvkohl en
pa l<ct od el· I-lumuserd e) lind 5 ( Ki esclsii llre- Füllung od er Sand) a ur. 
D ie H ohrleitun g 6 vel·binde t die millicre Erd!<ammcr 1 mil d e r 
A us"a n gsse ile d er Fillerl,ommer 2. E ine ande re H.ohrleitung 6 ' führt 
von " d er Eingangsseile d er Fi llcrka mmel· 2 zu d er ü ußcrcn ",·d 
ka mmcr 1. E ine drille R ohrleitung 7 vcrbinde t die mittl ere E rd 
ka mmer 1, und eine von d er H ohrleitun g 7 a bzwe igende Hohr
leitun g 8 verbinde I. di e E inlrillsseile d er Fillerl'B mmern 2 mil d cm 
in seincI· F ördcrrichtung uml<Chl·ba ren Luflrörd em ggrega t H. 10 . 
11 . In di e R ohrl eitungen 6 und 6 ' und in d e n zwisch en d er "rcl 
I, a mme r I und d e m Abzweig 8 liegenden T eil d er R ohrleilun/( 7 is t j c 
eine Kl a p pe 12 bzw . ] 3 eingeba u t, die durc h Dreh - bzw. Zugs lan Ken 
12' bzw . 13 ' zu be tä tigen sind . ber d en Erdka mmern I sind in 
eini"em Absla nd " o n d en D ecke n l' Plallen 14 a n geo rdn e t . di e di e 
I<a l;; m ern 1 nach obe n abschirmen und einen unmitte lbaren Luft
zulrill zu di esen nuf I, ürzest em \Veg von d er Almosph iire he r vcr 
hindern . 
Be i d er gezeichne ten o rren en Sle ll un g der Kla ppen 12 ,13 und d er in 
, ·o llen Linien anged eule le n F örd errichlung der Pumpe 11 wird Lurl 
dUI·ch di e Erdlda mmcrn 1 a us d em E rdreich abgesa u g t, wobei di ese 
E rdillfl einen re la li v groß en E I·dbezir!< durchströ m e n mllß. so dA ß 
dere n Heinheit dUI·ch d as große E rdfiltcr gewä hrleis le I is t. - Bei 
geschlossen en Kla ppen 12, 13 und d eI· d en ges lriche lten preillinic n 
enlsprechenden Förderri chlung d es Ventil a lors 11 wird ' ·erunrciniKte 
Luft über di e Fillerka mmern 2 in die milliere E rdka mmer 1 geleite i. 
In d e n Fillerka mmern 2 we rd e n a us d er verunreinig te n Luft Rauc h 
und schä dli ch e Abgase beseitigt , inde m die enlspreche nd en I';'o mpo
nenle n dieser Sto rfe gebunden oder ' ·erni chle t werd en . 
Anmeld er: AIR-SA N A E ,·dlllfl,·crwerlllng G mb ll. , I'rorzhci lll; 
F.rrindcr : K a rl Angs t. Züri c h (Schwciz) ; Anmcld ctag : 1. 3.52, 
Schwci7. 13 . 3.51: ß e l,a nnlmochllngsb, g: 25. 5.60; AlI s lcgcschrift 
~r. I 082372; 1(lassz :{O i, 5 /0 1. 

Die Wirkungen der K eruwaffelJ 
Im Gar I H eymann -Verlag K. G., Bo.nn ist so.eben die deutsche 
Bearbeitung des amerikanisc hen vVerkes " The Effects of 
Nu clear W'eapo.ns" unter dem Titel " Die Wirkungen der K ern 
waffen" in der Boarbeitung vo.n Hermann Leutz ersohienen, 
H. Leutz, der wiederho.lt a n prakti chen Erpro.bungen in den 
U A teilgeno.mmen hatte, bearbeitete die deutsc he Fa sung 
mi t be o.nderer ründlichkeit. 

Die einzelnen K apitel (I- XII) d s Werkes in englisoher 
prache, da vo.n Samuel Glasstone herausg~geben , vom Ver· 

tei ligung ministerium der U SA ausgearbeitet und vo.n der 
Ato.menergieko.mmis io.n der USA im Juli 1957 veröffentlicht 
wurde, sind übrig ns vo.n Dr. Dr. Dählmamt - Bundesmlni
sterium de Innel'l1 - in der Zeitsohrift " Ziviler Luftsohutz" 
in den Heften 9 und 10 so.wie in einem o.nderdruck im 0.-
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vemberheft 1957 in au fiihrlioher Weise erläutert würden. Es 
genügt daher , an die er Stelle zusammenlas end nur einige 
Auszüge zu bringen, wo.bei allerdings viele in der seinerzeitigen 
Bespreohung entha ltene Fachwörter neuerer Prägung, wie z, B. 
Explo.sio.n, K ernwaffen , Ato.msprengkörper , Rü okstandsstrah
lung u. a. der deutschen F assung angepa ßt werden müs n. 

Zuvo.r sei no.ch ein Abschnitt aus dem Vo.rwo.rt vo.n Glasstone 
wiedergegeben: 
.,Die mit K ernexplo.sio.nen verbundenen Ersoheinungen der 
Druckwellen und Strahlungen sind sehr ko.mplizier ter Art. Es 
ist deshalb unvermeidlich, daß die Besohreibung dieser Er-
8c heil1lmgen und ihrer Wirkungen t eilweise wissensohaftlioh 
a ll.fgezo.gen ist. J edo.ch ist dieses Buoh so. abgefa ßt, daß es den 
größtmöglichen Leserkreis anspricht . Zu die em Zweck ist 
jedes K apitel - außer K apitel IV, X und XII - in zwei Teile 
aufgeteilt: der er t ere enthii.lt eine Behandlll.ng des betreffen 
den toffes in a llgemeinverständlicher Fo.rm, während der 
zweite die mehr wissenschaftliche Behandlung umfaßt. Der 

toff ist so. geo.rdnet, daß für den Leser durch Auslassen eines 
o.der a ller mehr wissen chaftlichen Abschnitte der Zusammen· 
hang nicht verlo.rengeht. I ch ho.ffe, daß es dadurch dem 
no.rmalen Leser möglioh ist , alles gut zu verstehen , o.hne 
wissen chaftliohe Ausführungen bewältigen zu müssen , mit 
denen er vielleioht nicht vertraut ist, Der ,vis enschaftli ohe 
Inhalt dagegen i t für die Fachleute be timmt, ,vie Aroru tekten 
und Ingenieure, Mediziner u. a " clie vielleicht bei ihrer mit der 
Sohutzplanung zu amm enhängenden Arbeit derartige Einzel
heiten benötigen." 
K a pit e l I be chreibt die Grundlagen über K erne;\.1Jlo. io.nen. 
Die a llgemeinen Merkm ale, die Ato.mstrukturen und I so.tope. 
clie Entfaohung der K ernenergie bei Verschmelzungs. ("fus.io.n" ) 
und ps ltungs-R eaktio.nen (" fi ssio.n" ), die frei werdende 
Explo.sio.nsenergie und ihre Verbr it ung so.wie die Arten der 
Explo.sio.nen werden be chrieben. 
Weiter werden die wi en ohaft lichen Grundlagen der K ern
explo.sio.nen rörtert. 
K a pi te l II be ohäftigt sioh mit der Be ohreibung vo.n 
K ern xplo.sio.nen, wie Luftexplo.sio.nen wld die be o.nderen 
Merkm ale vo.n Bodenexplo.sio.nen, dem radio.akt iven Nieder
schlag, der Druckwelle, der Wärmestrahjung, der Anfangs-
trahlung und a nderen Explo.sio.n ersc heinungen so.wie der 

zeit lichen EntwiokJung einer Luftexplo.sio.n. 
E s schließt sich die D arstellung einer Unterwasserexplo.sio.n 
an . Weiter fo.lgt die Beschreibung iner Untererdexplo.sio.n mit 
Erd toßwelle und radio.aktivem Niederschlag, der Wärmestrah
lung usw. ohließli ch wird die zeitliche Entwicklung einer 
üb rfl ächlichen ntererdexplo.sio.n beschrieben. 
Im zweiten Teil werden die \Vi senschaftLiohen Grundlagen der 
K · rnexpl0.3io.n eracheinungen erörtert. 
K a p i te I III stellt die Erscheinungen und Wirkll!.lgen der 
Dru kwelle dar: die Merkmale der Druckwelle, die Anderung 
des Ü berdru cks mit der Zeit, den dynamiso hen Druck , An 
kunftszeit und Dauer des Druckes, einfallende und refl ektierte 
Wellen , Macheffekt, Explo.sio.nshöhe und Schäden, Bo.
d enexplo3io.nen , Gelä ndewirkungen , meteo.ro.lo.gi ehe Bedin
gunaen, H öheneinilüsse. Oberfläohenwirkungen , Erdstoß 
nach Luftexplo.sio.nen . Die Wirkung der DruckwelJe 
a uf Bauten wird weiter im einzelnen beschrieben ; es 
fo.lgen dann die teohnisohen Grundlagen eier Druckwellen 
erscheil1lmgen. 
Kapi te l IV stellt die baulichen chäden durch Luftdru ck 
dar. Na ch a llgemeinen Sohaelen b o.baohtungen werden die 
So häden an ver chiedenen Versuchsbauwerken und deren 
Inn rem erör ter t . Die Beschreibung der ohä<l n an Industrie· 
bauten erstreokt sich auf Erfahrungen in J apan , Versuohe in 
Nevada (1955) und auf a ndere Erfahrungen ; ferner werd en 
d io chäden an Öltanks und die Wirkwlgen auf schwere 
Ma chinen so.wie die Sohäden an gewerbli chen und Ver · 
waltungsbauten an H and eindruoksvo.ller japanischer Bilder 
beschrieben ; w iterhin werden die Wirkungen auf Verkehrs· 
mittel dargestellt. So.dann werden Schäden a n Ver o.rgungs· 
leitunaen und Fernmeldeverbindungen erörtert. 
Kapit e l V bringt die Merkma le einer Bo.denexplo.sio.n. 
Kraterbildwlg mit Bruoh- und Ersohütterungszo.ne u w. und 
Erd3to.ßweUe, ferner die Merkmale einer UntererdeKlllo.sio.n, 
Luftdruok, Kraterbildung usw. und ErdstoßweIle. Die Be
schreibung der chadensmerkma l der Bo.elenexplo.sio.n und 
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der Untererdexplosion schließt sich an. Dann folgen die 
Merkmale einer Unterwasserexplosion, die Stoßwelle im 
Wasser und ihre Schadenswirkung gemäß der Bikini-ErfahrunO", 
der Luftdruck einer Unterwasserexplosion und deren Wasse~
wellen mit den Veränderungen des Lagunenbodens. 
Im zweiten Teil werden die technischen Grundlagen von 
Boden- und Untererdexplosionen (Kraterdimensionen) und 
Unterwasserexplosionen (Stoßwelleneigenschaften , Luftdruck, 
Wasserwellenhöhe und Unterwasserkraterbildung) eingehend 
erörtert. 
Kapit e l VI ist dell Schäden durch Luftdruck, Erd- und 
Unterwasserstößen gewidmet. Eine Schadensklassifizierung 
und Einteilung der Schäden von oberirdischen Bauten durch 
Druck- und Sogbelastung und Schadensbedingungen der gegen 
Spitzenüberdruck empfindlichen Elemente werden dargestellt. 
Die Schäden an Transporteinrichtungen und an parkenden 
F lugzeugen, Schiffen, an Versorgungseinrichtungen und an 
Wäldern werden beschrieben. Es schließen sich Ausführungen 
über Schäden an unterirdischen Bauten , an • clliffen durch 
Unterwasserstoßwellen und an hydraulischen Konstruktionen 
an. Zur Schadensauswertung werden die Verhältnisse der 
Schadensreichweiten eingehend geschildert. Dazu werden die 
Beziehungen der Belastung zur Größe und Gestalt der ange
griffenen Objekte erklärt. 
Kapit e l VII beschreibt die thermische Strahlung, d. h. die 
Wärmestrahlung und ihre Wirkungen ; die Strahlung des 
Feuerballs (allgemeine Merkmale, Abschwächung der Wärme
strahlung, Einflüsse a tmosphärischer Verhältnisse, Sichtweite, 
Wirkungen von Rauch und Nebel, Abschirmwirkungen lwd 
Art der Explosion); zu den Wirkungen der \Värmestrahlung 
wird die Absorption der Wärmestrahlung besonders beschrie
ben; ferner werden H autverbrennungen , Verbrennungs
energien und -reichweiten, die Wirkungen der Sekundä r
strahlen und der Schutz gegen Hitzeblitzverbrennungen 
erörtert. Eingehend werden sodann Wärmeschäden a n Mate
rialien besprochen: Baustoffe, Holz und plastische Massen; 
Entzündungsenergien für verschiedene Materia lien ; Beziehun 
gen der Wärmeenergiereichweiten. Besonders werden sodann 
die Wirkungen der Wärmestrahlung in J apan wiedergegeben. 
Die Besc hreibung der Brandursachen füllen einen weiteren 
Abschnitt und ebenso die Erfahrungen zu den brandverursa
chenden Wirkungen in Japan - der Atomsprengkörper a ls 
brandstiftende Waffe, Ursprung und Verbreitung der Brände, 
Feuersturm in Hiroshim a. 
Im zweiten Teil werden die technischen Grundlagen der 
Wärmestrahlung erörtert : Spektrale Verteilung der Energie 
vom Feuerball , die Beziehungen der Wärmeenergie - Reich
weite ; Hitzeblitzenergie und Gesamtenergiebetrag. 
Kapite l VIII enthält die Anfangsstrahlung; d. h. das 
Wesen der K ernstrahlung (Neutronen- lUld Gammastrahlung); 
Vergleich der Strahlungen aus Atomsprengkörpern und weiter 
die Gammastrahlen, im einzelnen: Quellen, die Röntgen. 
einheit, rad und rem ; Beziehung der Reichweiten der Gamma
strahlendosen ; Schutz gegen Gam mastrahlen (Ha lbwerts
dicken von Materialien) EmissiQnsraten der Gamm a trah len. 
Neutronen; Quellen , Messung, Beziehung zwischen Neutronen
dosis und Entfernung, Abschirmung gegen Neutronen. 
Gammastra hlen der Anfangsstrahlung und Neutronen: Ver
gleich der Dosen, Abhängigkeit vom E xp losionswert. 
?;weiter Teil : Technisc he Grund lagen der K ernstrahlung. 
Ubertragllng und Absorption ; im einzelnen : Wec hselwirkung 
zwis Jhen Gammastrahlen llnd Materie; Gammastrahl en
absorptions-Koeff izienten ; Massenabsorptions-Koeffiz ien t; 
H alb- und Zehntelwartschichten; Einfluß der Sch ichtdicken ; 
Ausbreitung der Gammastrahlen und Neutronen von i.hrer 
Quelle a:IS, Neutronenenergie-Spektnun und Abschirmung. 

Kapit e l IX umfa ßt die Rückstandsstrahlung und den radio
a ktiven Niederschlag : Quellen der Rückstandsstrahlung 
(Spaltprodukte, die von Neutronen induzierte Aktivität , Uran 
und P lutonium), Schwächung der Rü ckstandsstrahlung. 
Grundlagen der radio 30ktiven Strah lenexposition ; akute und 
chronische Bestrah lung, natürliche Umw ltstrahlung, statt
hafte Höchstbestrah lung, radioaktive Veratrahlung bei K ern
explosionen, dazu aucb Entfernungsmaße, Faktoren, die das 
Konturgebiet des radioaktiven Niederachlags beeinflussen, die 
Verstrahlung bei der Explosion am 1. Miirz 1954, radiologische 
Kriegführwlg, VeratrahlunO" von Gebieten und Verstranlung 
bei Untererdexplosionen. 

Im zweiten Teil werden die t ec hnischen Grundlagen der Rück
stand33trahlung in E inzelheiten dargestellt: Zerfall der Spal
tungsprodukte; Spaltungsproduktaktivitäten in Curie, Strah 
lendo3isleistungen oberhalb verstrahltel' Gebiete, Nieder 
sc hlazsm3nge der Teilchen , voraussichtlicher Weg des radio
a!rtiven Niedersc hlags entsprechend dem Windverlauf. 
K a pite l X behandelt d ie weltweite Verbreitung des radio
a ktiven Niederschlags und die langfristige Rückstands
strahlung: Örtli cher und weltweiter radioaktiver Niederschlag, 
troposphärisc her und stratosphärischer radioaktiver N ieder 
schlag; langfristige Gefaht'en der Rückstandsstrahlung, 
Cäsium-137, Strontium-90, Ü bertragung von Strontium-90 
vom Erdboden in den menschlichen Körper , Strontium-90-
Aktivitätsgrade. 
K a pit el XI beschreibt die Vi1irkungen auf den Menschen: 
Verluste bei Kernwaffenexplosionen, Ursache der Todesfälle, 
Ursache der Verletzungen. Ferner die Arten der Verletzungen: 
Unm ittelbare und mittelbare Verletzungen durch die Druck
well e. Wirkungen der Wärmestrahlung auf die Augen, Ver
letzungen durch K ernstrahlung; allgemeine Strahlenwirkun
gen ; Wirkungen akuter Strahlendosen, Ganzkörperbestrahlun
gen ; Merkmale akuter Strahlenschäden, große Dosen über 
7001': Überleben unwa hrscheinlich; Dosen von 300-400 r: 
Überleben möglich ; Dosen von 100- 250 r: Überleben wahr
scheinlich. - Zusammenstellung klinischer Symptome der 
Strahlenerkrankung, Wirkungen der Strahlen auf Blutbesta nd 
teile; Nachwirkungen der K ernstrahlung : Grauer Star, 
Leukäm ie, verzögerte Kinderentwicklung, Strah I ungseinfliisse 
auf andere Verletzungen; RückstandsstrahJ ungsgefa hren: 
Gammastrahlung. Betastrahler , interne Strah lenquellen; Er
fahrungen mit radioaktivem Niedersc blag als eine interne 
Gefa hr. Langdauernde interne Gefahren. Genetisc be Stra h
lungswirkungen : Spontane und induzierte Mutationen , 
Mu tationen und Strah lendosis; Pathologie der Strah lenver
letzung: Zellenempfindlichkeit, Ly mphgewebe, Knochenmark , 
reprodukti ve Organe, H aara usfa ll , Magendarmkanal , Hämor
rhagie und Infektion. 
K a pite l XII behandelt die Schutzm aßna bmen. Einleitend 
werden die Schutzarten genannt und die eigenartigen Druck
wirkungen der K ernwaffen hervorgehoben. Es sc hließt sich 
eine a llgemeine Betrachtung der Schutzmaßnahmen an, und 
dazu werden eiJlige GruncUagen angegeben, die den bisherigen 
Vorstellungen wlgefähr entsprec hen. Au ch die Reichweiten 
der Verbrennungen zweiten Grades und der radioaktiven 
Gesamtinitialstrablung von 700 rem werden dargestellt . Es 
folgt die Beschreibung luftstoßsicberer Bauwerke, d. h. allge
meine Kon truktionsverfa hren, Konstruktionsmateria l, Arten 
der gegen Druck widerstandsfähigen Hoch.häuser , Gefahren
verminderung in bestehenden Gebä uden. Schutz durch Gräben 
und Erdabdeckungen, baulicher ~rand8chutz. Es folgt der 
Abschnitt Personenschutzräume, in dem die grundsätzlichen 
Erfordernisse. sodann Fami lienschutzräume, unter irdische 
P eraonenschu tzräume wie auch Behelfsschutzräume skizziert 
werclen. Ausfüllrl ich wird der Schutz gegen radioaktiven 
Niederschlag erörtert: Passive und akt ive Ma ßnahm en, 
Schu tzbedingungen , rad iologische Überwachung, Entstrah 
lungsverfahren, chutz der Einsatzkräfte, Lebensmittel und 
Wasser, Strah lungsdosen und -zeiten in verstrahlten Gebieten . 
Den Abschluß des Werkes bilden Begriffsbestimmungen und 
ein Wörterverzeichn is. 
Neben den englischen Maßeinheiten (miles, feet , psi u. a.) 
erscheinen in den Abb ildungen, Tabellen und Diagrammen die 
entsprec henden deutsc hen Werte (km , m, atü u. a.); zeit
t'aubende Umrechnungen entfallen somit, und da im Text nur 
die deutschen Maßeinheiten vorkommen, gewinnt der Leser 
sofort eine gute Vorstellung über die Größenordnungen. 

B3im R edigieren des Manuskr.ipts ha ben unterstützend mitge
wirkt: Prof. Dr. Schanlin und Mitarbeiter, Prof. Dr. Schunk, 
Dr. Rudlo// und Dipl.-Ing. Klingmüller, letztere beim Bundes
a mt für zivilen Bevölkerungsschutz, Bad Godesberg. Die 
Bearbeitung der deutsc hen Fa .'ung konnte sich auf Ü ber 
setzungen von Fra u Hjol'th (Bundesministerium fürWohnl.lugs
bau) und Fra u H. Woll/ (Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
sc hutz) stützen. 

Dieses Buch gibt die wissenschaft lich-technische Grundlage für 
die Arbeit a uf dem neuen F achgebiet im Luftschu tz-Bauwesen 
und für den zivilen Bevölkerungssc hutz. Möge die deutsche 
Fassung eine große Verbreitung finden. Dr.-Ing. Koczy 



In unserer Schriften reihe ist er;schienen : 

Der Verbrennungsschock 

Eine experimentelle und kli n ische Studie über 

Ursache und Behand lung unter besonderer Berück

sichtigung des Katastrophenfalls 

von Dozent Dr. med . Alfred Rosenthai 

Chefa rzt der Chirurgischen Abteilung 

des Josefs-Hospitals Bochum .. • DM 12,40 

A us dem In h alt : 

U ntersuchungen über Blut vo l umenverä nd erung en, Stö

ru nge n des El ektrolyt- un d Wasserh a ushalt es bei schweren 

Ve rb ren nu nge n, Wir kung ko llcidaler;Bl ute rsa tzmi tte l u. a . 

Auf Kunstd ruck pap ie r mit za hlreichen Tabe ll e n und Abbi ldu ngen 

in festem Kartonu msch lag DIN A 5. 

Zu beziehen durch den Buchhandel oder d irekt vom 

Verlag Ziviler Luftschutz Dr. Ebeling K.G. 
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Lieferanten -Verzeichnis 

Geräte und 

Einrichtungen 
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im Luftschutz 

BITTE VERLANGEN SIE 

UNSERE PROSPEKTE 

Aufnahmebedingungen werden ouf Anfrage mitgeteilt. - Beginn der Eintragung iederzeit möglich. 

Baulicher Luftschutz 

Feuerschlltzllnstriche 

Chem. Fabril< Grü nau A. G. 
Albi-"SKK"·Feuerschutz 
TI lertissen/Ba yern 

Leuchtfarben 

Gg. Kaiser & Co., 
Müncben 12 

Dr. H. Stamm K . G., Eben· 
hausen/L. b. Ingolst./Donau 

Schlltzrllllllt t üren 

Frühwald & Jäger 
Nürnberg, Tel. 6 05 41 

Feuer-, Luft- und 
Gasschutzgeräte 

Allgemeiner Bedarf 

Barteis & Rieger, Abt. 36 
Köln, Gürzenicbstraße 21 

Fritz Massong G.m.b.H. 
Frankenthal/Pfalz 

Hans Rohan, Hamburg 1, 
Kattrepelsbrücke 1 

Atem- und Augenschutz 

BarteIs & Rieger, Abt. 36 
Köln, Gürzenichstraße 21 

Al emschll tzgeräte 

Auergesellschaft GMBH. 
Berlin N 65 (West) 

Drägerwerk 
Heinr. u, Bernh. Dräger, 
Lübeck 

Kurt Matter, 
Preßluft-Atemschutzgeräte, 
Karlsdorf/Bd., Tel. Bruch
sa13029 

LeuchUn rben-Folien 
und -Schilder 

Gg. Kaiser & Co., 
München 12 

Lurtschutz-liübel pritzen 
und Einstellspri tzen 

J.Schmitz& Co., Ffm.-Höchst 

Strahlenschutz
und Warngerii le 

Frieseke & Hoepfner GmbH., 
Erlangen.Bruck 

Sanitätswesen 

Allgemeiner Bedarf 

Bar teIs & Rieger, Abt. 36 
Köln, Giirzenichstraße 21 

1'ri n kwasserbereiter 

Berkefelrl-Filter Gm bH., 
Celle, Tel.: 5155 -FS; 092577 
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